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1 	 Einführung

1.1 	 Betriebliche Altersversorgung in der Diskussion

Über kaum ein Thema wird in der öffentlichen Debatte so leidenschaftlich dis-
kutiert wie über das zukünftige Rentensystem und die Rentensicherung. Dabei 
stehen verschiedene Konzepte und Modelle zur Diskussion, die auch ein stück-
weit ideologisch geprägt sind und von Land zu Land divergieren. Unstrittig ist 
– insbesondere bezogen auf Deutschland, aber auch auf die meisten europäischen 
Länder –, dass der demographische Wandel die umlagefinanzierte gesetzliche 
Rentenversicherung vor große gesellschaftliche Herausforderungen stellt, denn 
immer weniger sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer müssen für die gesetzliche Rente der zunehmenden Anzahl von Rentnerinnen 
und Rentner aufkommen. 

In der Politik wird dieses Problem einerseits durch die Kürzungen der ge-
setzlichen Renten – das Instrument hierfür ist die so genannte Rentenformel, die 
in spezifischen Zeitperioden angepasst wird (Stichwort: Nachhaltigkeitsfaktor) –  
und andererseits durch die Erhöhung des Renteneintrittsalters gelöst. Die dritte 
Möglichkeit, durch die Erhöhung der gesetzlichen Rentenbeiträge dem demo-
graphischen Wandel und in diesem Zusammenhang den Auswirkungen auf das 
Rentensystem entgegenzuwirken, scheint politisch nicht gewollt zu sein und spielt 
daher in der aktuellen Diskussion keine Rolle. 

Wird der Blick auf die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung in 
Deutschland gelenkt, so droht vielen Beschäftigten im Alter die Altersarmut. In 
einigen Ländern, in denen die gesetzliche Rente zur Alterssicherung traditionell 
eine geringe Bedeutung spielt, wie beispielsweise in den angelsächsischen Län-
dern, ist die Altersarmut heute schon ein reales gesellschaftliches Problem. So 
halten sich in diesen Ländern viele Menschen im Rentenalter nur über Wasser, 
weil sie einer prekären Beschäftigung (ein oder mehrere Minijob(s)) nachgehen. 

In Deutschland könnte sich in einigen Jahren ein vergleichbares Szenario 
ergeben, da das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung stetig abnimmt. 
Dramatisch an der Situation ist, dass selbst Beschäftigten, die ein Leben lang 
einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung nachgegangen sind, 
die Altersarmut droht, insbesondere dann, wenn sie in dem so genannten Nied-
riglohnsektoren beschäftigt sind oder einer prekären Beschäftigung nachgehen. 
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Unterschiedliche Quellen weisen darauf hin, dass die durchschnittliche ge-
setzliche Rente eines typischen Rentners in einigen Jahrzehnten bei etwa 40 bis 
50 Prozent ihres Nettoeinkommens liegen wird.1 Eine Mindestrente, wie sie in 
der Vergangenheit in einigen europäischen Ländern eingeführt wurde, um den 
Lebensunterhalt zu sichern, ist aktuell in Deutschland nicht Stand der Diskussion. 
Stattdessen existiert der Mechanismus der Grundsicherung, der dann Rentnerinnen 
und Rentner zu Sozialfällen werden lässt.

Die gegenwärtige, politisch gewollte Lösung für das eben umrissene gesell-
schaftliche Problem ist die Förderung von ergänzenden Formen der Altersvorsor-
ge. Dies betrifft die betriebliche Altersversorgung und die private Altersvorsorge. 

Die betriebliche Altersversorgung ist kein neues Instrument. Sie hat in 
Deutschland eine lange Tradition und besteht bereits länger als die gesetzliche 
Rentenversicherung. Ursprünglich war die betriebliche Altersversorgung eine frei-
willige soziale Leistung einiger Arbeitgeber, die ihre Belegschaft vor Altersarmut 
bewahren wollten. Nach Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung diente 
die Betriebsrente als zusätzliches Renteneinkommen. Mit ihr wurde langjährige 
Betriebstreue belohnt. Inzwischen soll nach Vorstellungen des Gesetzgebers die 
betriebliche Altersversorgung die zunehmend schlechter werdende gesetzliche 
Rentenleistung aufbessern. Zusammen mit der privaten Altersvorsorge soll sie den 
Lebensunterhalt nach Ausscheiden aus dem Arbeitsleben sichern (Drei-Säulen-
Modell bzw. Drei-Schichten-Modell). 

Ob dieses Rentenmodell in der gegenwärtigen Form aufgeht, darf bezwei-
felt werden. Dagegen spricht, dass die Freiwilligkeit der betrieblichen Alters-
versorgung und der privaten Altersvorsorge keine Teilnahme an diesem Modell 
garantiert.2 Die Arbeitsbedingungen einiger Beschäftigten lassen darüber hinaus 
keinen oder nur einen zu geringen Spielraum für derlei Vorsorge zu. Mit dem de-
mographischen Wandel allein lässt sich der Rückgang der gesetzlichen Rente nicht 
erklären. Hier spielen auch die unzulänglichen Einkommen vieler Beschäftigter 
eine wichtige Rolle, bei denen trotz durchgängiger Beschäftigung keine ausrei-
chende Altersversorgung zustande kommt. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
kapitalgedeckte Altersversorgung Risiken in sich birgt. Die letzte Kapitalmarkt-
krise hat dies nachhaltig gezeigt.

Vergleicht man das neue Rentenmodell mit der bisherigen Umlagefinanzierung 
so ist festzustellen, dass

1	 Vgl. Doetsch et al. 2009.
2	 Vgl. Döring 2010.
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in den meisten Fällen zusätzliche Zahlungen vom Arbeitnehmer zu leisten 
sind,
etwaige Förderungen durch den Staat nicht das Niveau der früheren Betei-
ligung der Arbeitgeber an den Rentenversicherungsbeiträgen erreichen und
das neue Modell mit wirtschaftlichen Risiken für den Arbeitnehmer verbunden 
ist, die es im alten System so nicht gab.

Kurzum: Die aus der demographischen Entwicklung resultierenden Risiken der 
umlagefinanzierten Rentenversicherung sollen durch die kapitalgedeckte betrieb-
liche Altersversorgung aufgefangen werden. Die kapitalgedeckte Altersversor-
gung ist jedoch ebenfalls mit vielen Unsicherheiten und Risiken verbunden. So 
ist beispielsweise unsicher, wie sich in Zukunft die Renditen der kapitalgedeckten 
Altersversorgung am Kapitalmarkt entwickeln werden. Schließlich werden neben 
dem Vermögensstock die Erträge aus den angelegten Mitteln für die Rentenzah-
lungen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verwendet. Ein zentrales 
Problem sind hier drohende Kapitalverluste, die insbesondere durch Finanz- und 
Wirtschaftskrisen in wiederkehrenden Zyklen ausgelöst werden.

Neben den zyklischen Finanz- und Wirtschaftseinbrüchen können weitere 
grundsätzliche Probleme auftreten: 

Problem anlagesuchendes Kapital�  
Wenn die kapitalgedeckte Altersversorgung als Rentenmodell national und 
international weiter Verbreitung findet, dann ist zu fragen, inwiefern ein Über-
angebot an Kapital die Finanzmärkte flutet. Dieses Szenario hätte negative 
Auswirkungen auf die Renditen. 
Problem Phänomen asset meltdown�   
Hier geht es um die Frage, was auf den Kapitalmärkten passieren könnte, 
wenn beispielsweise in einigen Jahrzehnten die geburtenstarken Jahrgänge in 
Rente gehen. Bei Annahme einer schrumpfenden Bevölkerung gehen Wissen-
schaftler davon aus, dass auf den Kapitalmärkten das Angebot die Nachfrage 
übersteigt und dies wiederum negative Auswirkungen auf die Renditen hätte.
Problem ethikorientierte Kapitalanlage�  
Neben diesen wirtschaftlichen Problemen ergeben sich durch die Kapitalanla-
ge der Versorgungsträger auch ethische Probleme wie beispielsweise Anlage 
in Unternehmenswerte, die Sozialstandards nicht einhalten. 
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1.2 	 Aufbau der Handlungshilfe

Im Zentrum dieser Handlungshilfe steht die Diskussion um die arbeitgeberfinan-
zierte betriebliche Altersversorgung. Auf die Entgeltumwandlung3, die gesetzliche 
Rentenversicherung sowie auf die private Altersvorsorge wird nachfolgend nicht 
eingegangen, da sie den Rahmen dieser Handlungshilfe sprengen würden. 

Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es, den Beschäftigten sowie Auf-
sichts- und Betriebsräten einen Überblick über die arbeitgeberfinanzierte betrieb-
liche Altersversorgung zu geben und wesentliche Entwicklungen, Risiken und 
Probleme zu thematisieren. Um es an dieser Stelle vorwegzunehmen, war es nicht 
die Intention der Verfasser, ein umfassendes Handbuch über die arbeitgeberfinan-
zierte betriebliche Altersversorgung zu verfassen. Dies hätte aufgrund der thema-
tischen Komplexität wesentlich umfangreicher ausfallen müssen. Vielmehr soll 
der nachfolgende Text die Beschäftigten und Mandatsträgern der Mitbestimmung 
kurz und möglichst verständlich über wesentliche Aspekte und Entwicklungen 
der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung informieren und auf 
mögliche Situationen hinweisen, die im Unternehmensalltag passieren oder pas-
sieren können.

Inhaltlich gliedert sich diese Handlungshilfe wie folgt: In Abschnitt 2 wer-
den zunächst die fünf Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung 
vorgestellt. Den Schwerpunkt dieses Abschnittes bildet der Durchführungsweg 
Pensionsfonds. In Deutschland gibt es erst mit Inkrafttreten des Altersvermögens-
gesetzes 2002 die Möglichkeit, Pensionsfonds als zulässigen Durchführungsweg 
einzusetzen. Sie sind damit der bislang zuletzt eingeführte Durchführungsweg der 
betrieblichen Altersversorgung und daher besonders interessant. 

Abschnitt 3 befasst sich mit dem Modell Contractual Trust Arrangement 
(CTA) als relativ neues Phänomen der betrieblichen Altersversorgung. CTAs 
werden eingesetzt, um die „Auslagerung“ von Pensionsverpflichtungen aus den 
Unternehmensbilanzen durchzuführen. In der letzten Zeit hat sich dies zu einem 
Trend entwickelt. 

Anschließend widmet sich Abschnitt 4 der Diskussion der für die Beschäf-
tigten in der Praxis auftretenden Probleme und Risiken der arbeitgeberfinanzierten 
betrieblichen Altersversorgung. Hier werden im Wesentlichen Fragen erörtert, 

3	 2002 wurde der Anspruch auf Entgeltumwandlung eingeführt (vgl. § 1a BetrAVG). Dies hat der 
betrieblichen Altersversorgung erheblichen Auftrieb gegeben. Ein großer Teil der Arbeitnehmer 
verzichtet in diesem Rahmen auf einen Teil des Entgelts zugunsten einer betrieblichen Alters-
versorgungszusage. 
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wie: Was passiert mit den Pensionsplänen bzw. Betriebsrenten, wenn etwa Fu-
sionen oder Unternehmensübernahmen das eigene Unternehmen betreffen? Was 
passiert, wenn es dem Unternehmen wirtschaftlich schlecht geht? Ziel ist es, den 
Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern in den entsprechenden Gremien auf 
konkrete Problemlagen aus der Praxis hinzuweisen und Handlungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. 

Die Abschnitte 5 und 6 widmen sich der nationalen und internationalen 
Rechnungslegung. In Abschnitt 5 werden die handelsrechtlichen Neuerungen in 
Bezug auf die Pensionsverpflichtungen und die Implikationen für Unternehmen 
erörtert, die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ausgelöst 
worden sind. In diesem Zusammenhang wird auch auf spezifische Risiken der 
Pensionsverpflichtungen hingewiesen. Es werden aber auch bilanzpolitische Ge-
staltungsmöglichkeiten, die im Zuge von BilMoG möglich sind, aufgezeigt und 
Hinweise geben, worauf insbesondere Aufsichtsräte achten müssen, wenn sie den 
Jahresabschluss prüfen.

In Abschnitt 6 wird auf die Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen nach 
der internationalen Rechnungslegung eingegangen und insbesondere dargestellt, 
welche Neuerungen sich durch die Novellierung der IAS 19 für die Geschäftsjahre 
ab 2013 ergeben. Auch in diesem Abschnitt weist der Verfasser4 auf bilanzpoli-
tische Gestaltungsmöglichkeiten sowie auf mögliche Risiken hin.

Abschließend werden in Abschnitt 7 die wesentlichen Inhalte zusammenge-
fasst.

4	 Verfasser dieses Abschnittes ist Alexander Sekanina, Referatsleiter Wirtschaft IV in der Abtei-
lung Mitbestimmungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung und IFRS-Experte. Ihm gilt unser 
besonderer Dank.



18



19

2 	 Die Durchführungswege der betrieblichen  
Altersversorgung

2.1 	 Zusageformen und Überblick über Durchführungswege

Die betriebliche Altersversorgung hat in Deutschland eine lange Tradition und 
ist älter als die gesetzliche Rentenversicherung. Über viele Jahrzehnte wurden 
insbesondere in deutschen Großunternehmen Betriebsrenten als Belohnung für 
langjährige Betriebstreue gewährt. Einen zunehmenden sozialpolitischen Stel-
lenwert hat die betriebliche Altersversorgung wieder seit einigen Jahren erlangt. 
Seitdem abzusehen ist, dass in Zukunft die gesetzliche Rente für viele Beschäf-
tigte im Alter nicht mehr ausreichen wird, um den Lebensunterhalt zu sichern, 
ist sie im Rahmen der Diskussion um das deutsche Rentenmodell wieder in den 
Vordergrund gerückt. 

Grundlage der betrieblichen Altersversorgung ist eine arbeitsrechtliche Zusa-
ge. Dabei kann es sich um Leistungszusagen, um beitragsorientierte Leistungs-
zusagen oder um Beitragszusagen mit Mindestleistung handeln. 

Mit einer Leistungszusage verspricht der Arbeitgeber bei Eintritt des Versor-
gungsfalles eine bestimmte Leistung, beispielsweise eine Betriebsrente von 300 
Euro oder von 10 % Prozent des letzten ruhegehaltsfähigen Entgelts. Sie war lange 
Zeit die vorherrschende Zusageform.

Im Rahmen einer beitragsorientierten Leistungszusage wendet der Arbeitgeber 
bestimmte Beiträge für die Zusageempfänger auf und verspricht ihnen eine sich 
hieraus ergebende Leistung. So wird bei einer Direktversicherung beispielsweise 
die sich aus den Beiträgen ergebende garantierte Ablaufleistung zugesagt.

Auch die Beitragszusage mit Mindestleistung beruht auf Beiträgen des Arbeit-
gebers. Er garantiert als Mindestleistung aber nur, dass dem Versorgungsberech-
tigten für seine betriebliche Altersversorgung bei Renteneintritt die zugesagten 
Beiträge zur Verfügung stehen – und auch diese nur insoweit, als sie nicht auf die 
Absicherung anderer Risiken (beispielsweise Invalidität oder zur Hinterbliebe-
nenabsicherung) verwendet wurden. Eine Verzinsung dieser Beiträge wird nicht 
zugesagt. Diese Form der Versorgungszusage ist nur in den Durchführungswegen 
Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds zugelassen.

Im Folgenden werden die Durchführungswege der betrieblichen Altersver-
sorgung vorgestellt. Insgesamt existieren fünf Durchführungswege, die danach 
unterschieden werden können, ob für die Durchführung ein externer Versorgungs-
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träger eingeschaltet wird oder nicht. So existieren zum einen die Direktzusage 
als unmittelbarer Durchführungsweg ohne externen Versorgungsträger – auch 
als Pensionszusage bekannt – sowie zum anderen vier Durchführungswege, in 
denen externe Versorgungsträger eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um 
die Direktversicherung, Unterstützungskasse, Pensionskasse, Pensionsfonds (vgl. 
§ 1b Abs. 2‑4 BetrAVG). 

Tabelle 1: �Übersicht über die Durchführungswege der betrieblichen Alters-
versorgung

Mittelbar Unmittelbar
Direktzusage (vgl. Abschnitt 2.2) Unterstützungskasse (vgl. Abschnitt 2.3.1)

Pensionskasse (vgl. Abschnitt 2.3.2)
Direktversicherung (vgl. Abschnitt 2.3.3)
Pensionsfonds (vgl. Abschnitt 2.3.4)

2.2 	 Die Direktzusage

Traditionell wurden Betriebsrenten früher vom Arbeitgeber überwiegend in der 
Form einer Direktzusage gewährt. Hierbei handelt es sich um Leistungszusa-
gen der Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten, die grundsätzlich unterneh-
mensintern finanziert werden. Wie aktuelle Zahlen belegen, ist diese Form der 
betrieblichen Altersversorgung in Deutschland bis heute die meist verbreitete, 
insbesondere wenn die finanziellen Deckungsmittel als Kriterium herangezogen 
werden.5 So waren in 2009 von insgesamt 468,2 Mrd. Euro Deckungsmittel für 
die betriebliche Altersversorgung 249,2 Mrd. Euro für Direktzusagen vorgesehen, 
was etwa 53 % entspricht. Die übrigen 47 % verteilen sich auf die vier mittelbaren 
Durchführungswege (vgl. Abb. 1). Gleichwohl zeichnet sich ein Wandel ab: Da 
Unternehmen zunehmend das Risiko der Leistungszusagen scheuen, nimmt die 
Bedeutung von Beitragszusagen zu, da Unternehmen ihr finanzielles Risiko so 
mindern können. Zunehmend werden beitragsorientierte Pensionspläne über die 
mittelbaren Durchführungswege organisiert.

5	 Vgl. Schwind 2011: S. 476 f.
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Abbildung 1: Aufteilung der Deckungsmittel nach Durchführungswegen in 2009

Quelle: Schwind 2011: S. 476 f. (Eigene Darstellung)

Für die Altersversorgungsverpflichtungen, die der Unternehmer eingeht, muss er 
– soweit er sie nicht auslagert (vgl. hierzu Abschnitt 3) – Pensionsrückstellungen 
in Höhe der Pensionsverpflichtungen bilden.6 Die Beschäftigten haben bei einer 
Direktzusage durch den Arbeitgeber einen Rechtsanspruch gegenüber dem Arbeit-
geber auf die zugesagten Leistungen erworben. Sofern die Rentenleistungen vor 
dem 31.12.2008 zugesagt worden sind, erwerben die Beschäftigten unverfallbare 
Ansprüche, wenn für sie die Versorgungszusage mindestens fünf Jahre bestanden 
hat und sie mindestens 30 Jahre alt sind (vgl. § 1b Abs. 1 BetrAVG). Für Zusagen 
nach dem 31.12.2008 wurde das erforderliche Mindestalter auf 25 Jahre abgesenkt 
(vgl. § 30f Abs. 2 BetrAVG).

Die zugesagten (unverfallbaren) Leistungen müssen vom Arbeitgeber erbracht 
werden unabhängig davon, ob das Unternehmen für diesen Zweck finanziell vor-
gesorgt hat oder die Rentenzahlungen aus den laufenden Einnahmen erfolgen. Die 
Frage, inwieweit Rentenzusagen gekürzt oder zurückgenommen werden dürfen, 
wird an späterer Stelle erörtert (vgl. Abschnitt 4). Die Sicherung der zugesagten 
Leistungen gegen eine Insolvenz des Unternehmens wird in Abschnitt 4.5 dar-
gestellt.

6	 Zur Bildung von Rückstellungen nach handelsrechtlichen Vorschriften vgl. Abschnitt 5.
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2.3 	 Die mittelbaren Durchführungswege

Im Rahmen der mittelbaren Durchführungswege wird die betriebliche Altersver-
sorgung über unternehmensexterne Versorgungseinrichtungen betrieben. Dabei 
können einzelne Unternehmen eigene Versorgungseinrichtungen gründen. Mehrere 
Unternehmen – im besonderen Maße kleine und mittelständische Unternehmen –  
können sich auch zusammenschließen und eine gemeinsame Versorgungseinrich-
tung gründen. Außerdem besteht für Unternehmen die Möglichkeit, Angebote 
externer Träger (beispielsweise Versicherungsunternehmen) zu nutzen, die ihre 
Leistungen unternehmensübergreifend anbieten.

Alle mittelbaren Durchführungswege haben grundsätzlich eines gemeinsam: 
Sie erhalten finanzielle Zuwendungen seitens des Arbeitsgebers bzw. des Träger-
unternehmens und im Rahmen der Entgeltumwandlung auch von den Beschäf-
tigten. Darüber hinaus besteht ihr Vermögen aus den durch die Vermögensanlage 
erwirtschafteten Erträgen. 

Zwischen den mittelbaren Durchführungswegen existieren aber auch Un-
terschiede: Beispielsweise in Bezug auf die Rechtsbeziehungen zwischen den 
Beschäftigten, dem Arbeitgeber und der jeweiligen Versorgungseinrichtung, die 
zulässigen Anlagestrategien und den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken, 
den Umfang der staatlichen Aufsicht (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht – BaFin) und die Reglementierung. Im Folgenden werden die mittelbaren 
Durchführungswege kurz vorgestellt.

2.3.1 	Die Unterstützungskasse
Unterstützungskassen sind rechtlich selbstständige Versorgungsträger.7 Sie können 
die Rechtsformen der Stiftung, des Vereins auf Gegenseitigkeit und der GmbH 
annehmen. In der Praxis werden Unterstützungskassen sowohl von einzelnen als 
auch von mehreren Unternehmen betrieben. Außerdem können, wie oben darge-
stellt, Unternehmen Angebote externer Träger nutzen, die ihre Leistungen unter-
nehmensübergreifend anbieten.

Unterstützungskassen gewähren den Beschäftigten keinen direkten Rechtsan-
spruch auf Rentenleistungen. Zwar besteht der Rechtsanspruch der Beschäftigten 
deshalb zunächst nur gegenüber dem Arbeitgeber, jedoch haben Beschäftigte nach 
BAG-Rechtsprechung einen Anspruch aus Vertrauenshaftung.8 

7	 Vgl. Bissels 2009: S. 18.
8	 Prangenberg/Knorr 2009: S. 39.
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Eine Besonderheit der Unterstützungskasse ist, dass die nicht zur Auszah-
lung von Rentenansprüchen benötigten Finanzmittel in Form von Darlehen an 
das Unternehmen zurückfließen können und dadurch zusätzliche Liquidität im 
Unternehmen geschaffen werden kann.9 Diese Option ist für die Unternehmen 
ein Vorteil, da sie sich beispielsweise in Krisenzeiten eine zusätzliche Finanzie-
rungsquelle erschließen können. Aus Arbeitnehmersicht ergeben sich durch die 
hiermit verbundene Minderung der Kapitaldeckung jedoch Risiken. 

Unterstützungskassen werden nicht von der BaFin überwacht und unterliegen 
in Bezug auf ihre Anlagestrategien kaum einer gesetzlichen Restriktion. Damit 
fehlen hier wesentliche gesetzliche Kontrollmechanismen in Bezug auf Anlage-
strategien und -risiken. Bei Unterdeckung des Pensionsvermögens sind die Träger-
unternehmen grundsätzlich verpflichtet, den Unterstützungskassen Finanzmittel 
nachzuschießen. Im Insolvenzfall des Unternehmens springt der PSV ein, sofern 
die finanziellen Mittel der Unterstützungskasse nicht ausreichen (vgl. auch Ab-
schnitt 4.5.1). 

2.3.2 	Die Pensionskasse
Pensionskassen sind rechtlich selbständige Versorgungseinrichtungen. Sie haben 
in der Regel die Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die 
Gründung einer Aktiengesellschaft ist ebenfalls zulässig, jedoch in der Praxis 
eher selten vorzufinden.10 

Die begünstigten Beschäftigten werden Mitglied der Pensionskasse und sind 
folglich direkt Leistungsberechtigte. Da aufgrund des unmittelbaren Rechtsan-
spruches der Beschäftigten das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) Anwendung 
findet, sind Pensionskassen in ihrer Anlagestrategie eingeschränkt. Auf der einen 
Seite führt dies zu geringeren Renditechancen der angelegten Mittel im Gegensatz 
zu alternativen Durchführungswegen; auf der anderen Seite ergibt sich durch die 
konservative Anlagestrategie ein verringertes Risiko. Dies kann sich insbeson-
dere in wirtschaftlich turbulenten Zeiten bewähren. Auch hier verbleiben jedoch 
Risiken. So sind beispielsweise die vermeintlich sicheren Staatsanleihen durch 
eine unverantwortliche Schuldenaufnahme einiger Staaten zwischenzeitlich ins 
Gerede gekommen. 

Zur Sicherheit trägt jedoch bei, dass die zur betrieblichen Altersversorgung 
geleisteten Zahlungen des Trägerunternehmens nicht wieder in das Unternehmen 
reinvestiert werden oder beispielsweise in Form von Darlehen an das Trägerun-

9	 Prangenberg/Knorr 2009: S. 39.
10	 Bissels 2009: S. 16.



24

ternehmen zurückfließen dürfen. Neben der Überwachung der Anlagestrategie 
müssen Pensionskassen im Rahmen des VAG gegenüber der BaFin auch ihre 
Geschäftspolitik – etwa Tarife, Kalkulationen, Geschäftsbedingungen – darlegen 
und von ihr genehmigen lassen.11 Durch die Kapitaldeckung, die starke Regu-
lierung und den direkten Rechtsanspruch der Begünstigten auf Leistungen der 
Pensionskasse wurde eine Absicherung über den PSV von dem Gesetzgeber als 
nicht erforderlich angesehen.

2.3.3 	Die Direktversicherung
Die Direktversicherung kann als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) 
oder als Aktiengesellschaft (AG) gegründet werden. Bei einer Direktversicherung 
schließt der Arbeitgeber eine Lebensversicherung zugunsten seiner Beschäftigten 
ab. Versicherungsnehmer ist demzufolge der Arbeitgeber. Übliche Formen der be-
trieblichen Altersversorgung sind hier Rentenversicherungen oder fondsgebundene 
Lebensversicherungen.12 Der Arbeitgeber leistet die Versicherungsbeiträge an die 
Versicherungsgesellschaft. Er kann den Beschäftigten ein unwiderrufliches Be-
zugsrecht auf die Versicherungsleistung einräumen. Der Arbeitgeber hat auch die 
Möglichkeit, widerrufliche Bezugsrechte einzuräumen (vgl. hierzu Abschnitt 4). 

Der Arbeitgeber kann die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag – meist aus 
wirtschaftlichen Gründen – beleihen, abtreten oder verpfänden. Auf diese Weise 
kann er sich zusätzliche Liquidität verschaffen. In diesen Fällen besteht für den 
Arbeitgeber die Pflicht zur Insolvenzsicherung über den Pensionssicherungsverein 
(§ 7 Abs 1 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG).13 Bei der Einräumung eines unwiderruflichen 
Bezugsrechtes und ohne eine Verpfändung, Beleihung oder Abtretung werden die 
Versorgungsverpflichtungen eines Unternehmens gegenüber den Beschäftigten 
nicht über den Pensionssicherungsverein abgesichert.14 

Der Durchführungsweg Direktversicherung unterliegt den Bestimmungen des 
VAG. Hier werden insbesondere das Anlagerisiko, die Anlagestrategie, das Anla-
ge-Portfolio, bestimmte Solvabilitätsanforderungen (Ausstattung mit Eigenmit-
teln) etc. geregelt.15 Die Direktversicherungen sind gegenüber der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) berichterstattungspflichtig. 

Wechseln Beschäftigte den Arbeitgeber, können die bisher erdienten unver-
fallbaren Ansprüche auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden. So kann 

11	 Vgl. Bissels 2009: S. 17.
12	 Vgl. Doetsch et.al. 2009: S. 18.
13	 Vgl. Doetsch et.al. 2009: S. 55.
14	 Vgl. Doetsch et.al. 2009: S. 55.
15	 Bissels 2009: S. 16.
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beispielsweise ein neuer Arbeitgeber als Versicherungsnehmer den bestehenden 
Versicherungsvertrag fortführen, oder es werden die Ansprüche – soweit möglich –  
von einer Versicherungsgesellschaft auf eine andere Versicherungsgesellschaft 
übertragen. Es besteht für die Beschäftigten aber auch die Möglichkeit, den Ver-
trag mit eigenen Beiträgen oder beitragsfrei fortzuführen. Eine Auszahlung der 
Versicherungssumme ist bis zum sechzigsten Lebensjahr des Begünstigten nicht 
möglich. 

Vorteilhaft ist dieser Durchführungsweg insbesondere für kleinere und mittlere 
Unternehmen, da der organisatorische Aufwand und die damit verbundenen Ver-
waltungskosten im Vergleich zu den anderen Durchführungswegen grundsätzlich 
geringer sind.16

2.3.4 	Die Pensionsfonds
Pensionsfonds haben im Ausland zum Teil schon eine lange Tradition. In den USA 
führte American Express 1875 den ersten Pensionsfonds ein. In Deutschland gibt 
es sie als zulässigen Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung erst 
seit Inkrafttreten des Altersvermögensgesetzes 2002. Sie sind damit der bislang 
zuletzt eingeführte Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung. Die 
für die deutschen Pensionsfonds bestehenden gesetzlichen Regelungen führen 
im Ergebnis dazu, dass sie sich wesentlich von den Pensionsfonds im Ausland 
unterscheiden. 

Da die Pensionsfonds in der Mittelanlage freier sind als beispielweise Pen-
sionskassen und Direktversicherungen, bestanden zunächst relativ hohe Erwar-
tungen in Hinsicht auf eine renditestarke Anlage. Durch die Finanzmarktkrise 
haben diese Erwartungen einen Dämpfer erhalten und es hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass dieser Durchführungsweg Chancen, aber auch Risiken bein-
haltet.

Im Versicherungsaufsichtsgesetz (§ 112 VAG) wird der Pensionsfonds wie 
folgt definiert:

Ein Pensionsfonds ist eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die 
1. 	 im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens Leistungen der betrieblichen 

Altersversorgung für einen oder mehrere Arbeitgeber zugunsten von Ar-
beitnehmern erbringt, 

16	 Doetsch et.al. 2009: S. 106.
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2. 	 die Höhe der Leistungen oder die Höhe der für diese Leistungen zu ent-
richtenden künftigen Beiträge nicht für alle vorgesehenen Leistungsfälle 
durch versicherungsförmige Garantien zusagen darf, 

3. 	 den Arbeitnehmern einen eigenen Anspruch auf Leistung gegen den Pen-
sionsfonds einräumt und 

4. 	 verpflichtet ist, die Leistung als lebenslange Altersrente oder in Form 
eines Auszahlungsplans mit unmittelbar anschließender Restverrentung 
gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungs-
gesetzes (AltZertG) zu erbringen. 

Mit seiner Einführung wurden die Ziele verfolgt, die kapitalgedeckte Entgeltum-
wandlung zu fördern und den Arbeitgebern eine Möglichkeit zur Auslagerung 
ihrer unmittelbaren Pensionszusagen zu geben. Von den seitens der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht im Mai 2011 ausgewiesenen 30 Pensionsfonds 
mit Geschäftstätigkeit werden 29 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
und nur einer in der Rechtsform eines Pensionsfondsvereins auf Gegenseitigkeit 
(PfaG) geführt. 

Große Unternehmen gründen in der Regel eigene Pensionsfonds. Für kleinere 
und mittlere Unternehmen kommen eher Gruppenpensionsfonds in Betracht, die 
gelegentlich auf eine Branche begrenzt sind. So existiert in Deutschland beispiels-
weise in der Chemischen Industrie der Chemie Pensionsfonds, der auf Initiative 
der Sozialpartner gegründet wurde. Durch die Errichtung von Gruppenpensions-
fonds können anfallende Verwaltungskosten geteilt werden. Die Bündelung von 
Kapital führt zu einer größeren Marktmacht, was sich in höheren Renditen nie-
derschlagen kann. Viele Pensionsfonds wurden – manchmal in Kooperation mit 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften – durch ein Lebensversicherungsun-
ternehmen oder eine Bank errichtet. 

Pensionsfonds bedürfen zum Geschäftsbetrieb der Erlaubnis der BaFin und 
unterliegen auch deren Aufsicht, die sich von der Aufsicht für Versicherungsun-
ternehmen insbesondere bezüglich der Anforderungen an die Kapitalausstattung 
und die Vermögensanlage unterscheidet. Für Pensionsfonds gelten die Anlage-
prinzipien des § 115 VAG. Sie sind in diesem Rahmen bei ihrer Kapitalanlage 
weitgehend frei; dies betrifft u. a. auch die Höhe ihrer Aktienquote. Daher gibt 
es Fonds die mit dem Ziel einer hohen Rendite auch Risiken eingehen, während 
andere Fonds mehr auf Sicherheit achten. Nicht selten werden von ihnen auch 
mehrere Produkte angeboten, so dass die Anleger ihren Wünschen entsprechend 
sich für höhere Renditechancen oder mehr Sicherheit entscheiden können.
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Die Kehrseite von höheren Renditechancen besteht darin, dass Pensionsfonds 
anders als beispielweise Versicherungen keine Verzinsung der angelegten Mittel 
garantieren und in Krisenzeiten hohe Verluste anfallen können. Ihre Mindestleis-
tung besteht im ungünstigsten Fall in einer Rückgewähr der eingezahlten Beiträge. 
Dabei können die Gesamtbeiträge noch gekürzt werden, wenn Beitragsanteile zur 
Absicherung der verminderten Erwerbsfähigkeit oder Dienstunfähigkeit oder zur 
Hinterbliebenenabsicherung verwendet werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 AltZertG). Soweit 
der Arbeitgeber höhere Leistungen zugesagt hat oder der Pensionsfonds die Min-
destleistung nicht zahlen kann, haftet der Arbeitgeber. Auch beim Durchführungs-
weg Pensionsfonds hat der Arbeitgeber zur Insolvenzsicherung Beiträge an den 
PSV zu leisten. Diese sind aber auf  20 % der sonst üblichen Prämie beschränkt 
und stellen eine Absicherung gegen die Insolvenz des Unternehmens dar. Der 
Sicherungsfall tritt ein, wenn der Arbeitgeber einer etwaigen Nachschusspflicht 
wegen Insolvenz nicht nachkommen kann.

Bei Nutzung des Pensionsfonds als Durchführungsweg für die betriebliche 
Altersversorgung erteilt der Arbeitgeber unter Beachtung der bestehenden Betei-
ligungsrechte des Betriebsrates eine Versorgungszusage unter Hinweis auf den 
Durchführungsweg Pensionsfonds. Der Arbeitgeber schließt mit dem Pensions-
fonds einen Pensionsfondsvertrag, in dem auch die Beitragszahlungen, die Art 
der Leistungen und etwaig bestehende Wahlrechte der Arbeitnehmer bestimmt 
werden. Solche Wahlrechte können sich beispielsweise auf die Art der Anlage 
(chancenreich oder sicher) oder auf den Einschluss von Zusatzleistungen (bei-
spielsweise Hinterbliebenenversorgung) beziehen. Der Pensionsfonds räumt den 
Arbeitnehmern einen Rechtsanspruch auf die Versorgungsleistungen ein. Die Bei-
träge des Arbeitgebers an den Pensionsfonds können auch durch einmalige oder 
jährlich unterschiedliche Zahlungen erbracht werden. Sie sind als Betriebsausga-
ben abziehbar, soweit damit die betrieblich bedingten festgelegten Versorgungslei-
stungen finanziert werden (incl. eines etwaigen Ausgleichs von Fehlbeträgen beim 
Pensionsfonds). Die Versorgungsleistungen werden vom Pensionsfonds direkt an 
die Berechtigten ausgezahlt.

Die Finanzierung des Pensionsfonds erfolgt durch die Beiträge der Trägerun-
ternehmen und die sich aus der Mittelanlage ergebenden Erträge. Beiträge können 
auch durch die Arbeitnehmer im Wege der Entgeltumwandlung geleistet werden. 
Pensionsfonds sollen grundsätzlich lebenslange Altersrenten zahlen. Sie können 
neben den Altersrenten auch weitere Leistungen anbieten (Invaliditätsabsicherung, 
Hinterbliebenenschutz). Hierzu können sie sich beispielsweise eines Versiche-
rungsunternehmens bedienen. Bis zu 30 % des zu Beginn der Auszahlungsphase 
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zur Verfügung stehenden Kapitals kann außerhalb der monatlichen Leistungen 
ausbezahlt werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4a AltZertG). Eine Anpassungspflicht der Ren-
tenleistungen gemäß § 16 BetrAVG ist nicht vorgeschrieben. 

Exkurs: �Nutzung des Pensionsfonds zur Auslagerung von Pensionsrückstel-

lungen

Soweit Arbeitgeber für die betriebliche Altersversorgung die Durchführungswege 
Direktzusage oder Unterstützungskasse nutzen, können bestehende Anwartschaf-
ten lohnsteuer- und beitragsfrei auf einen Pensionsfonds übertragen werden. Un-
ternehmen nutzen Pensionsfonds daher auch, um ihre Bilanzen von dort ausge-
wiesenen Pensionsrückstellungen zu befreien und damit ihre Bilanzkennziffern zu 
verbessern. Hierzu müssen sie geeignete Vermögenswerte auf den Pensionsfonds 
übertragen, die in Summe die ausgewiesenen Verpflichtungen (Pensionsrückstel-
lungen) abdecken. Die hierzu erforderlichen Beiträge an den Pensionsfonds kön-
nen ggf. auch teilweise finanziert oder zeitlich versetzt über mehrere Jahre hin 
erbracht werden (vgl. Abschnitte 3 und 5). 

2.4	 Vergleichende Betrachtung der Durchführungswege 

Nachdem in den Abschnitten 2.2 und 2.3 die Durchführungswege und ihre we-
sentlichen Merkmale beschrieben wurden, sollen nachfolgend zwei weitere für die 
Beschäftigten wichtige Aspekte (Rentenanpassung und Portabilität) thematisiert 
werden. Als Portabilität wird die Möglichkeit, erworbene Versorgungsansprüche 
beispielsweise bei einem Arbeitgeberwechsel von einem Arbeitgeber „mitzuneh-
men”, bezeichnet. 

Im Anschluss stellt die Tabelle 2 die wesentlichen Merkmale der fünf Durch-
führungswege überblicksartig zusammen. Wesentliche Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede können so auf einen Blick erfasst werden. Dieser Abschnitt schließt 
mit wichtigen Kriterien für die Auswahl für mittelbare Durchführungswege und 
-formen ab. Die Ausführungen hierzu können als Checkliste betrachtet werden.

Rentenanpassung

Mit der Einführung des Betriebsrentengesetzes wurde in dessen § 16 eine grund-
sätzliche Pflicht der Arbeitgeber zur Anpassung der Betriebsrenten festgeschrie-
ben. Anpassungen sollen den Wert der Betriebsrente erhalten und verhindern, dass 
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diese durch Kaufkraftverluste (Inflation) ausgezehrt wird. Sie sind verpflichtend, 
soweit die betriebliche Versorgungsordnung nicht günstigere Regelungen enthält.

Nach der Grundregel hat der Arbeitgeber alle drei Jahre über eine Anpassung 
nach billigem Ermessen zu entscheiden und dabei auch die Lage des Versor-
gungsempfängers zu berücksichtigen. Seine Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn 
die Anpassung nicht geringer ist als der Anstieg des Verbraucherpreisindexes für 
Deutschland oder der Anstieg der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen 
des Unternehmens.

Seine dreijährige Anpassungsverpflichtung entfällt, wenn er sich zu einer jähr-
lichen Anpassung von wenigstens 1 % verpflichtet oder wenn eine Beitragszusage 
mit Mindestleistung erteilt wurde. Sie entfällt auch in den Durchführungswegen 
Direktversicherung oder Pensionskasse, wenn ab Rentenbeginn sämtliche auf 
den Rentenbestand entfallenden Überschussanteile zur Erhöhung der laufenden 
Renten verwendet werden und zur Berechnung der garantierten Leistung ein vom 
VAG festgesetzter Höchstzinssatz zur Berechnung der Deckungsrückstellung nicht 
überschritten wird (vgl. § 16 Abs. 3 Ziffer 2 BetrAVG). Im Durchführungsweg 
Pensionsfonds ist eine Verpflichtung zur Anpassung der Rentenleistungen nicht 
vorgeschrieben.

Portabilität

Da Arbeitgeberwechsel heute deutlich häufiger vorkommen, als in der Vergangen-
heit, hat dieser Aspekt an Bedeutung gewonnen. Die einzelnen Durchführungs-
wege bieten hierfür unterschiedliche Voraussetzungen.

Bei der Direktzusage ist es grundsätzlich möglich, dass der alte Arbeitgeber 
dem neuen Arbeitgeber Vermögenswerte überträgt, die dem erworbenen Betriebs-
rentenanspruch entsprechen und dass der neue Arbeitgeber dem betroffenen Ar-
beitnehmer eine entsprechende Versorgungszusage erteilt. Dies wird jedoch nur 
in seltenen Ausnahmefällen in Betracht kommen. Regelmäßig wird ein vor dem 
Versorgungsfall ausscheidender Arbeitnehmer seinen Versorgungsanspruch ge-
genüber dem bisherigen Arbeitgeber behalten (soweit diese unverfallbar ist) bzw. 
verlieren (soweit er noch verfallbar ist) und kann ggf. bei einem neuen Arbeitgeber 
eventuell einen weiteren Versorgungsanspruch aufbauen, wenn er auch von diesem 
eine Versorgungszusage erhält.

Ähnlich ist die Situation im Durchführungsweg Unterstützungskasse. Eine 
Übertragung von Versorgungsansprüchen von dem alten auf den neuen Arbeitge-
ber kann bei einer Gruppenunterstützungskasse aber dann in Betracht kommen, 
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wenn sowohl der alte wie der neue Arbeitgeber Mitglied in dieser Unterstützungs-
kasse sind.

Im Falle einer Direktversicherung kann der Versicherungsvertrag auf einen 
ausscheidenden Arbeitnehmer übertragen werden und dieser kann ihn regelmäßig 
mit eigenen Beiträgen fortführen. Auch die Übertragung und Fortführung durch 
einen neuen Arbeitgeber kommt in Betracht.

In einer Pensionskasse ist der betroffene Arbeitnehmer selber Mitglied und hat 
gegenüber der Pensionskasse einen Rechtsanspruch auf Versorgungsleistungen. 
Hier kann er bei einem Arbeitgeberwechsel regelmäßig den Versorgungsanspruch 
mit eigenen Mitteln weiter ausbauen. Eine Fortführung der Altersversorgung durch 
den neuen Arbeitgeber kommt in Betracht, wenn ein bisher über eine Konzern-
pensionskasse versorgter Beschäftigter von einem Konzernunternehmen zu einem 
anderen wechselt. Gegebenenfalls kommt eine Fortführung auch bei einer un-
ternehmensübergreifenden Pensionskasse in Frage, wenn der neue Arbeitgeber 
Mitglied dieser Pensionskasse ist oder wird. Ist die Portabilität nicht möglich, so 
erhalten die Beschäftigten bei erfüllten Unverfallbarkeitsvoraussetzungen unver-
fallbare Anwartschaften, die im Rentenalter zusätzlich zu anderen Rentenansprü-
chen ausgezahlt werden. 

Entsprechendes gilt für den Durchführungsweg Pensionsfonds.
Die abschließende Tabelle 2 fasst wichtige Merkmale der fünf Durchführungs-

wege der betrieblichen Altersversorgung zusammen. 
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Zur Vermeidung der biometrischen Risiken (vgl. Abschnitte 1 und 5) und zur bes-
seren Kalkulierbarkeit ihrer Versorgungsverpflichtungen sind in der Vergangenheit 
viele Unternehmen auf Beitragszusagen im Rahmen der mittelbaren Durchfüh-
rungswege übergegangen. Es ist davon auszugehen, dass diese Formen der Ver-
sorgung zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen. Da externe Versorgungsträger 
oft alternative Durchführungswege und -formen anbieten, eröffnen sich dabei für 
die Beschäftigten auch Möglichkeiten, die betriebliche Altersversorgung nach 
ihren Lebensverhältnissen und Wünschen auszurichten. Voraussetzung hierfür ist 
die Bereitschaft des Arbeitgebers, mehrere Durchführungswege oder -formen und 
Wahlmöglichkeiten für die Versorgung anzubieten. Hierauf können auch Man-
datsträger hinwirken. Wesentliche Kriterien für die Auswahl mittelbare Durch-
führungswege und -formen werden nachfolgend zusammenfassend benannt und 
können als Checkliste betrachtet werden:

Checkliste:

Wie ist das Verhältnis von Beitragszahlung und Leistung bei dem Versorgungs-
träger? Ist dieser Zusammenhang transparent dargestellt?�  
Dieses Verhältnis hängt von mehreren Faktoren ab, zu denen u.a. gehören:
	 Erfolg der Mittelanlage
	 Die Höhe der Leistung ist in erster Linie vom Erfolg der Mittelanlage 

abhängig.
	 Kosten des Versorgungsträgers�  

Kosten für den Vertragsabschluss und die Verwaltung mindern die spätere 
Leistung und unterscheiden sich nicht unerheblich von Anbieter zu Anbie-
ter. Sie können gleichmäßig über die gesamte Laufzeit verteilt sein oder zu 
Beginn der Vertragslaufzeit anfallen. Ist Letzteres der Fall, drohen Einbu-
ßen, wenn ein Arbeitnehmer nach relativ kurzer Zeit den Arbeitgeber wech-
selt und den Betriebsrentenvertrag mitnimmt oder ihn beitragsfrei stellt. 
Wie hoch sind die Kosten des Versorgungsträgers? Sind die Kosten des ex-
ternen Versorgungsträgers gleichmäßig über die gesamte Laufzeit verteilt?

	 Kosten der Zusatzleistungen�  
Zusatzleistungen wie beispielsweise Schutz bei Invalidität oder Be-
rufsunfähigkeit und Hinterbliebenenschutz mindern die spätere Al-
tersrente, so dass in jedem Falle eine Prüfung sinnvoll ist, ob eine 
solche Zusatzleistung überhaupt benötigt wird und ob sie nicht gün-
stiger anderweitig beispielsweise durch Abschluss einer gesonderten 
Versicherung abgeschlossen werden kann. Werden solche Zusatzlei-

Arbeitgeber (Treugeber)
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stungen angeboten, sind Wahlmöglichkeiten (beispielsweise reine Al-
tersrente oder Altersrente mit Einschluss der Zusatzleistung) sinnvoll. 
Auch ist darauf hinzuweisen, dass Zusatzleistungen bei einer etwaigen 
Übertragung von Ansprüchen auf einen neuen Arbeitgeber Probleme auf-
werfen können. 

	 Rabatt�  
Lassen sich mit dem externen Versorgungsträger vorteilhafte Konditionen 
aushandeln (beispielsweise Rabatte aufgrund der Zahl der versicherten 
Beschäftigten)?�  
Je mehr Mitarbeiter sich für den Versorgungsträger entscheiden, desto 
höhere Rabatte können tendenziell ausgehandelt werden. Das verbessert 
das Verhältnis von Beitragszahlung und Leistung.

	 Rentengarantie�   
Gibt es eine Rentengarantie?�  
Die spätere Altersrente wird nur von wenigen Versorgungsträgern garan-
tiert. Die meisten Anbieter behalten sich das Recht vor, diese Leistung bis 
zum Rentenbeginn zu verändern, wenn sich Rahmenbedingungen – wie 
beispielsweise die Lebenserwartung – verändern. Hier schafft eine Ren-
tengarantie ein Mehr an Sicherheit wird aber regelmäßig erkauft durch 
eine geringere Rendite. 

Da die Risikoneigung je nach Arbeitnehmer unterschiedlich sein kann, ist 
eine Auswahlmöglichkeit zwischen mindestens zwei Durchführungswegen 
oder – wenn der Arbeitgeber nur einen Durchführungsweg anbietet – zwischen 
mindestens zwei Produkten (Chance oder Sicherheit) sinnvoll.
Wie ist der Insolvenzschutz ausgestaltet (vgl. Abschnitt 4.5)?
Welche Erfahrungen gibt es bisher mit dem Versorgungsträger?

Der Durchführungsweg kann grundsätzlich durch den Arbeitgeber mitbestim-
mungsfrei festgelegt werden. Dieser wird ihn in den meisten Fällen an den In-
teressen des Unternehmens orientiert auswählen. Soweit Mandatsträger Einwir-
kungsmöglichkeiten haben, bleibt abschließend festzustellen, dass eine pauschale 
Aussage, welcher denn der „beste“ Durchführungsweg für die Beschäftigten mit 
den meisten Vorteilen und den geringsten Risiken ist, nicht ohne Weiteres gemacht 
werden kann. Vielmehr gilt es, eine der jeweiligen Situation gerecht werdende 
Lösung zu finden.
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3	 Das Modell Contractual Trust Arrangement

Die „Auslagerung“ von Pensionsverpflichtungen hat sich in der letzten Zeit zu 
einem Trend entwickelt. Dabei wird die Abdeckung von Pensionsverpflichtungen 
auf einen Dritten übertragen. Dies kann mehreren Zwecken dienen:

Eine Auslagerung ist üblicherweise mit einer Kapitaldeckung der Pensions-
verpflichtungen verbunden. Dies schafft ein höheres Maß an Sicherheit, dass die 
künftigen Rentenzahlungen auch tatsächlich bedient werden können. Zugleich 
kann durch die Absonderung von Vermögen und geeignete ergänzende Vereinba-
rungen das für die Altersversorgung bestimmte Vermögen dem Zugriff anderer 
Gläubiger entzogen und hierdurch die Ansprüche der Arbeitnehmer gegen eine 
Insolvenz des Arbeitgebers abgesichert werden. 

Die Auslagerung geht manchmal einher mit einem Wechsel der Zusageform. 
Anstelle von Leistungszusagen werden beitragsorientierte Leistungszusagen oder 
Beitragszusagen mit Mindestleistung angeboten und durch die Abführung von 
Beiträgen an externe Träger bedient. Damit werden die für den Arbeitgeber mit 
Leistungszusagen verbundenen Risiken partiell auf den externen Träger, partiell 
auf die Zusageempfänger übertragen. 

Mit der Auslagerung wird oft der Ausweis von Pensionsrückstellungen in der 
Bilanz vermieden. Dies kann zu scheinbar besseren Bilanzkennziffern und einem 
besseren Rating führen. Die Herausnahme der Pensionsrückstellungen aus der 
Bilanz wurde durch die Einführung des BilMoG begünstigt. Danach ist handels-
rechtlich eine Saldierung von bestehenden Verpflichtungen mit Deckungsvermö-
gen bzw. Planvermögen möglich (vgl. Abschnitte 5 und 6). 

3.1 	 Begriff und Funktionsweise eines CTA 

Die Auslagerung erfolgt oft durch ein sogenanntes Contractual Trust Arrangement 
(CTA). Dieser Begriff ist nicht ausdrücklich gesetzlich festgelegt. Inhaltlich han-
delt es sich um ein Treuhandverhältnis, d.h. um ein Rechtsverhältnis zwischen 
einem Treuhänder und einem Treugeber. In dieser weiten Definition gibt es eine 
Vielzahl sehr unterschiedlicher Treuhandverhältnisse. Hier soll der Begriff in 
einem engeren Sinn verwendet werden: 
Ein CTA ist ein Treuhandverhältnis, das der Sicherung von Vermögensansprü-
chen der Arbeitnehmer in Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung 



36

(manchmal auch in Zusammenhang mit Altersteilzeitmodellen oder Lebensar-
beitszeitkonten) dient. 

Historisch betrachtet, sind die CTAs erst seit den letzten zwei Jahrzehnten 
in Erscheinung getreten. Nach der Einführung bei Shell 1997 wurde das Modell 
bald auch von weiteren Unternehmen genutzt, darunter viele Dax-Unternehmen 
(RWE, BASF, Henkel KGaA, Daimler etc.).

Die Funktionsweise eines solchen CTA kann wie folgt beschrieben werden: 
Zunächst wird Vermögen vom Arbeitgeber (Treugeber) auf einen rechtlich selbst-
ständigen Versorgungsträger (Treuhänder) übertragen. Dies muss nicht in Form 
von liquiden Mitteln geschehen. Neben diesen können zu dem übertragenen Ver-
mögen beispielweise auch Forderungen, Wertpapiere und Immobilien gehören. 
Das Treuhandvermögen wird damit durch Trennung vom übrigen Vermögen 
des Arbeitgebers dem Zugriff anderer Gläubiger entzogen. Auf Grundlage eines 
Treuhandvertrags wird den gesicherten Arbeitnehmern bei Eintritt des Siche-
rungsfalls (insb. Insolvenz des Arbeitgebers) ein eigenständiger Anspruch gegen 
den Treuhänder eingeräumt. Das zur Deckung der Ansprüche der Arbeitnehmer 
erforderliche Vermögen (Treuhandvermögen) umfasst neben den übertragenen 
Vermögensgegenständen auch die Erträge aus den Vermögensgegenständen bzw. 
Erlöse aus der Veräußerung und Verwertung der Vermögensgegenstände.

Der Treuhänder ist ein rechtlich selbstständiger Versorgungsträger und kann 
in der Form eines eingetragenen Vereins errichtet werden oder eine Kapitalan-
lagegesellschaft sein. Der zwischen Arbeitgeber und Treuhänder abgeschlossene 
Treuhandvertrag umfasst eine Verwaltungstreuhand und eine Sicherungstreuhand. 
Im Rahmen der Verwaltungstreuhand verpflichtet sich der Treuhänder im eigenen 
Namen, aber auf Rechnung des Treugebers das Treuhandvermögen zu verwalten 
und ertragbringend anzulegen. Bei Eintritt des Versorgungsfalls zahlt der Arbeit-
geber die Versorgungsleistungen an die Arbeitnehmer, erhält aber vom Treuhänder 
eine entsprechende Erstattung. Der Arbeitgeber kann aber auch den Treuhänder 
beauftragen, fällige Versorgungsleistungen direkt an die Arbeitnehmer zu zahlen.

Eine einfache Verwaltungstreuhand reicht jedoch nicht zur Absicherung der 
Altersversorgungsansprüche aus, da Gläubiger im Insolvenzfall auf das Treuhand-
vermögen zugreifen können. Eine Sicherung der Arbeitnehmer für den Fall der 
Insolvenz kann im Rahmen der sogenannten einseitigen Treuhand durch Verpfän-
dung von Ansprüchen an die berechtigten Arbeitnehmer erfolgen. Voraussetzung 
ist dabei deren Zustimmung. Alternativ kommt die sogenannte doppelseitige Treu-
hand in Betracht, bei der zu der Verwaltungstreuhand eine Sicherungstreuhand 
tritt. Die Sicherungstreuhand soll die Insolvenzfestigkeit des Treuhandvermögens 
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sicherstellen. Dabei handelt es sich um einen Vertrag zugunsten Dritter. Den an-
spruchsberechtigten Arbeitnehmern wird im Sicherungsfall ein direkter Anspruch 
gegen den Treuhänder eingeräumt. Das Modell der doppelseitigen Treuhand ist die 
vorherrschende Form und wird nach herrschender Auffassung als insolvenzsicher 
angesehen. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt eine doppelseitige Treuhand:

Abbildung 2: Das Modell der doppelseitigen Treuhand

 

3.2 	 Rahmenbedingungen und Bewertung von CTA 

Hinsichtlich der Übertragung von Vermögen und der Verwaltung dieses Vermö-
gens sind folgende Punkte zu beachten: Dem Treuhänder übertragene Vermö-
gensgegenstände müssen grundsätzlich zu dessen freier Verfügung stehen. Die 
Vorgabe von Richtlinien und Weisungen durch den Treugeber sind jedoch zulässig, 
soweit sie mit dem Sicherungszweck vereinbar sind. Darüber hinaus kann sich 
der Treuhänder bei der Vermögensverwaltung eines Dritten bedienen. Die Rück-
gewährung des übertragenen Vermögens muss im Treuhandvertrag grundsätzlich 
ausgeschlossen sein. Ausnahmen sind: Erstattung von an die Versorgungsberech-
tigten geleistete Zahlungen und Rückgewährung im Falle einer Überdotierung. 
Schließlich stellen die auf den Treuhänder übertragenen Vermögensgegenstände 
in der Regel Deckungsvermögen dar. Dies gilt jedoch nicht für die Übertragung 
von betriebsnotwendigem Vermögen – beispielsweise Maschinen, Fuhrpark etc.

Treuhänder

Versorgungsberechtigte Arbeitnehmer

VerwaltungstreuhandSicherungstreuhand zugunsten der ArbeitnehmerTreuhandvermögenErstattungAnspruch im SicherungsfallZahlung

Versorgungs-ver-
pflichtung
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Unter steuerlichen Gesichtspunkten17 ist regelmäßig darauf zu achten, dass
das wirtschaftliche Eigentum am Treuhandvermögen weiterhin dem Arbeit-
geber zuzurechnen ist,
die Einkünfte aus der Anlage des Treuhandvermögens dem Treugeber zuzu-
rechnen sind,
der Treugeber Kapitalertragsteuer und Quellensteuer in Zusammenhang mit 
Erträgen aus dem Treuhandvermögen auf seine Steuerschuld anrechnen kann,
keine lohnsteuerlichen Folgen aus der Übertragung des Treuhandvermögens 
und dem Abschluss der Sicherungstreuhand ausgelöst werden,18

die Übertragung des Treuhandvermögens keine umsatzsteuerlichen oder 
schenkungssteuerlichen Folgen auslöst.

Nach Ansicht einiger Autoren soll das CTA in vielen Fällen in erster Linie dazu 
dienen, die Kriterien des Deckungsvermögens zu erfüllen (vgl. Abschnitte 5 und 
6). Insoweit wird das CTA als „Form der bilanzrechtlichen Sachverhaltsgestal-
tung“ angesehen und für bilanzpolitische Zielsetzungen genutzt. Es kommt zu 
einer Saldierung der beim Treugeber passivierten Rückstellungen für Versorgungs-
verpflichtungen mit den zur Deckung vorgesehenen Vermögensgegenständen. 

Dass das CTA von Arbeitgebern gerne genutzt wird, hängt aber auch mit 
geringen rechtlichen Anforderungen zusammen. Die CTAs unterfallen nicht der 
EU-Pensionsfondsrichtlinie (diese bezieht sich auf Pensionskassen und Pensi-
onsfonds). Es gibt keine Vorschriften für die Kapitalanlage. Eine Änderung des 
Durchführungsweges und der Bedingungen der betrieblichen Altersversorgung 
ist nicht erforderlich. Gegen das Modell scheinen nur der Abfluss von Liquidität 
sowie der begrenzte Mehraufwand für die Errichtung und Verwaltung zu stehen. 
Da auch Sachvermögen übertragbar ist, kann manchmal auch der Abfluss von 
Liquidität in Grenzen gehalten werden. 

Für Arbeitnehmer stehen andere Gesichtspunkte bei der Beurteilung der CTAs 
im Vordergrund. Zwar müssen stets die Umstände im konkreten Fall betrachtet 
werden; tendenziell stellt die insolvenzsichere Absonderung von Vermögen für 
sie aber ein Zugewinn an Sicherheit für ihre betrieblichen Altersversorgungsan-
sprüche dar.

17	 Vgl. hierzu Ditz/Tcherveniachki 2010: S. 632 ff.
18	 Zur Absicherung der steuerlichen Auswirkungen wird die Einholung einer verbindlichen Auskunft 

i.S. des § 89 Abs. 2 Abgabenordnung bzw. einer Lohnsteueranrufungsauskunft nach § 42 e EStG 
empfohlen.
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4	 Ausgewählte Risiken der arbeitgeberfinanzierten 
betrieblichen Altersversorgung

4.1	 Überblick – Wovon sind betriebliche Altersversorgungs-
leistungen aus Arbeitnehmer-Sicht bedroht?

Die wesentlichen Risiken für eine zugesagte betriebliche Altersversorgung kön-
nen sich insbesondere ergeben aus einer Veränderung von Situation und Ver-
haltensweise des Arbeitgebers, einer Veränderung von Rahmenbedingungen der 
betrieblichen Altersversorgung sowie in Übergangssituationen (beispielsweise 
Verkauf eines Unternehmens). In den nachfolgenden Abschnitten werden die hier 
skizzierten Risiken beschrieben.

Abbildung 3: Risiken für die betriebliche Altersversorgung

4.1.1 	 Veränderung von Situation und Verhaltensweise  
des Arbeitgebers

Die Entwicklung einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung 
ist eng mit der wirtschaftlichen Situation des Arbeitgebers verknüpft. Diese ist 
geprägt durch die Entwicklung seines Unternehmens. Vereinfacht gesagt: Geht 
es der Firma gut, sind dies gute Voraussetzungen für eine positive Entwicklung 
der betrieblichen Altersversorgung. Umgekehrt gilt: Bei einer nachhaltigen Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Situation können Kürzungen oder gar eine 
Einstellung weiterer Leistungen des Arbeitgebers die Folge sein (vgl. Abschnitt 
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4.3). Im Extremfall kann eine Insolvenz des Arbeitgebers die erwarteten Leistun-
gen auf ein gesetzliches Mindestmaß begrenzen (vgl. Abschnitt 4.5).

Darüber hinaus ist die Entwicklung einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen 
Altersversorgung abhängig von den Zielsetzungen, Einstellungen und Verhaltens-
weisen der Firmenleitung. Mangelt es an qualifizierten Arbeitskräften, kann mit 
dem Ziel der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern ein Ausbau der Alters-
versorgung erfolgen. Andererseits können Arbeitgeber aber auch bei guter wirt-
schaftlicher Lage in Zusagen eingreifen, wenn sie beispielsweise 

nicht mehr hinter der Zielsetzung einer guten Versorgung ihrer Mitarbeiter 
stehen. Dass auf diese Weise die betriebliche Altersversorgung an Bedeutung 
verliert, ergibt sich manchmal in Zusammenhang mit einem Wechsel in der 
Firmenleitung,
Risiken oder Belastungen aus der betrieblichen Altersversorgung abbauen 
wollen,
im Rahmen von Fusionen in einem Betrieb oder Unternehmen mit besserer 
Versorgung diese im Rahmen einer Harmonisierung auf ein geringeres Maß 
zurückführen wollen,
die Firma vor einem geplanten Verkauf von „Lasten“ befreien oder sie „vor-
sorglich“ renditestärker aufbauen wollen.

Auch in solchen Fällen kommt es regelmäßig zu Einschränkungen, auf die in 
Abschnitt 4.3 eingegangen wird. 

4.1.2 	Veränderung von Rahmenbedingungen der betriebliche Alters-
versorgung

Risiken für die betriebliche Altersversorgung ergeben sich auch bei einer Verän-
derung von Rahmenbedingungen, beispielsweise politischen, ökonomischen und 
biometrischen Rahmenbedingungen. So können sich beispielsweise die Grundla-
gen der Besteuerung von Altersversorgungsleistungen oder deren Heranziehung 
zu Sozialabgaben verändern. Nicht immer wird hinreichend darauf geachtet, dass 
es letztlich auf die ausgezahlte Betriebsrente ankommt.

Die Einführung eines Anspruchs auf Entgeltumwandlung und deren Förderung 
hat dieser Spielart der betrieblichen Altersversorgung Auftrieb gegeben. Dies muss 
aber nicht in allen Fällen zu einer Erhöhung des Gesamtvolumens der betrieb-
lichen Altersversorgung führen. In einigen Betrieben wurde parallel hierzu die 
arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung abgebaut. Möglicherweise haben einzelne 
Arbeitgeber im Ausbau der Entgeltumwandlung auch die Chance gesehen, ihre 
Leistungen zurückzufahren.



41

Zu den sich verändernden Rahmenbedingungen zählt auch die durch eine 
verantwortungslose Politik drastisch zunehmende Staatsverschuldung. Sie hat im 
Falle Griechenlands bereits dazu geführt, dass ein Staat vor der Zahlungsunfähig-
keit steht. Viele andere Staaten befinden sich auf demselben Weg. Die Folge ist, 
das bisher als sicher geltende Staatsanleihen von Ausfällen bedroht sind. Hieraus 
ergeben sich vielfältige Auswirkungen insbesondere auf Formen der betrieblichen 
Altersversorgung mit Kapitaldeckung. Dies betrifft unmittelbar Fälle, in denen die 
Kapitaldeckung ganz oder zum Teil über Staatsanleihen erfolgt. Zu den Folgen 
dieser Staatsverschuldung zählen aber auch Turbulenzen am Kapitalmarkt, die 
alle Formen betrieblicher Altersversorgung betreffen, bei denen die Leistungen 
maßgeblich von der Vermehrung angelegter Beiträge abhängig sind. Im schlimm-
sten Falle kann die ausufernde Staatsverschuldung zu sozialen Unruhen führen, 
die das gesamte soziale System und damit sämtliche Formen der betrieblichen 
Altersversorgung in Frage stellen.

Zu den nicht unwahrscheinlichen Szenarien zählt eine deutlich zunehmende 
Inflation. Diese wird in erster Linie Zusagen ohne Dynamik (beispielsweise Fest-
betragszusagen) betreffen. Eine in der Versorgungszusage eingebaute Dynamik 
wird sich in Zeiten hoher Inflationsraten als besonders wichtig erweisen. Sie fin-
det sich in der Anwartschaftsphase bei Leistungszusagen beispielsweise in Form 
einer Koppelung der Leistung an das letzte ruhegehaltsfähige Einkommen (zu-
gesagt werden beispielweise x % des letzten ruhegehaltsfähigen Einkommens). 
Bei beitragsorientierten Zusagen ergibt sich die Dynamik durch eine Koppelung 
der Beiträge an das jeweilige Einkommen.

Für die Rentenbezugszeit ist eine Dynamik in § 16 BetrAVG vorgesehen. 
Grundsätzlich erfolgen Rentenanpassungen unter Berücksichtigung der Entwick-
lung der Lebenshaltungskosten, der Einkommen der Aktiven oder um einen fest-
gelegten jährlichen %-Satz (vgl. hierzu auch § 16 BetrAVG). Soweit dabei aber 
eine feste Anpassung um einen Prozent pro Jahr festgeschrieben ist, dürfte eine 
mehr oder minder große Auszehrung der Leistungen durch Inflation vorprogram-
miert sein.

Empfehlung:

Am besten wird gleich bei Abschluss von Vereinbarungen zur betrieblichen 
Altersversorgung eine ausreichende Dynamik in der Anwartschaftszeit und 
der Rentenbezugszeit vorgesehen. Dort wo dies nicht der Fall ist, sollten 
günstige Gelegenheiten genutzt werden, um die Ergänzung der bestehenden 
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Versorgungsordnung um eine Dynamik anzuregen. Manchmal gelingt es auch, 
unter Hinweise auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten Anpassungen der 
zugesagten Betriebsrenten – und damit Erhöhungen der Leistungen – ein-
zufordern. 

4.1.3 	Übergangssituationen
Weitere Risiken für die betriebliche Altersversorgung ergeben sich oft in Über-
gangsituationen. Diese entstehen beispielsweise, wenn eine Arbeitsunterbrechung 
– ohne Fortzahlung der Bezüge aber unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhält-
nisses – erfolgt, der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer kündigt oder der Arbeitgeber 
im Rahmen von Umstrukturierungen wechselt.

Welche Auswirkungen eine Arbeitsunterbrechung auf die betriebliche Alters-
versorgung hat, sollte vertraglich geregelt sein. Soweit dies nicht geschehen ist, 
ergibt es sich oft aus der betrieblichen Übung. 

Verluste drohen, wenn bei einem Arbeitgeberwechsel eine betriebliche Al-
tersversorgung nicht in der geplanten Weise fortgeführt werden kann. Kündigt 
beispielsweise ein Arbeitnehmer, weil er zu einem anderen Arbeitgeber wechselt, 
stellt sich als erstes die Frage, ob er bereits eine „unverfallbare Anwartschaft“ 
erworben hat. Diese liegt gemäß § 1b BetrAVG vor, wenn der Beschäftigte das 25. 
Lebensjahres vollendet und die Versorgungszusage für ihn mindestens fünf Jahre 
bestanden hat. Wurde bis zum Zeitpunkt des Wechsels noch keine unverfallbare 
Anwartschaft erworben, besteht – soweit die Zusage nichts anderes ausdrücklich 
vorsieht – kein Anspruch auf die erwartete Versorgung.

Empfehlung:

Wenn die Erreichung der unverfallbaren Anwartschaft bald bevorsteht sollte 
geprüft werden, ob durch einen etwas späteren Ausscheidenstermin dieser 
Anspruch erhalten werden kann.

Aber auch wenn zum Zeitpunkt des Ausscheidens eine unverfallbare Anwartschaft 
besteht, können sich Nachteile ergeben. Zunächst kann die Höhe der unverfall-
baren Anwartschaft hinter den Erwartungen zurückbleiben. Ein Beispiel soll dies 
verdeutlichen:
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Beispiel: 

Ein Arbeitnehmer hat eine Versorgungszusage, die eine monatliche Alters-
rente vorsieht. Für die ersten 10 Dienstjahre soll diese Rente je Dienstjahr 
2 %, danach für jedes weitere Dienstjahr 1 % des letzten ruhegehaltsfähigen 
Monatsentgelts betragen. Mit 55 Jahren wechselt er seinen Arbeitgeber.
Eintrittsalter: 	 45 Jahre�  
Ausscheiden aus dem Unternehmen: 	 mit 55 Jahren�  
Reguläre Altersgrenze: 	 65 Jahre�  
Ruhegehaltsfähiges Entgelt bei Ausscheiden: 	3.000 €/mtl.
Subjektiv erwartet dieser Arbeitnehmer eine Altersrente in Höhe von 10 x 
2 % = 20 % seines letzten ruhegehaltsfähigen Monatsentgelts. Bei seinem 
derzeitigen Monatsentgelt entspräche das 

20 % von 3.000 € = 600 €. 
Durch zukünftige Einkommenserhöhungen bis zum Ausscheiden mit 60 
würde sich dieser Anspruch noch erhöhen.
Soweit die Zusage nichts anderes vorsieht, wird seine unverfallbare Anwart-
schaft jedoch gemäß § 2 BetrAVG berechnet. Dieser sieht eine Leistung vor 
„mindestens in Höhe des Teiles der ohne das vorherige Ausscheiden zuste-
henden Leistung, der dem Verhältnis der Dauer der Betriebszugehörigkeit 
zu der Zeit von Beginn der Betriebszugehörigkeit bis zur Vollendung des 65 
Lebensjahres entspricht.“
Danach ist zunächst die (ohne das vorherige Ausscheiden) erdienbare Rente 
zu ermitteln. Diese beträgt:

10 x 2 % + 10 x 1 % = 30 % von 3.000 € = 900 €.
Dieser Anspruch ist im Verhältnis der erbrachten Dienstjahre (= 10) zu den 
ohne das Ausscheiden bis zur regulären Altersgrenze erreichbaren Dienstjahre 
(= 20) zu kürzen:

900 € x 10/20 = 450 €.
Der Anspruch von 450 € wird dann festgeschrieben und erhöht sich bis zum 
Renteneintritt nicht mehr. Die Aussicht auf Steigerungen durch etwaige zu-
künftige Gehaltserhöhungen geht verloren. In der Zeit bis zum Renteneintritt 
gibt es im vorliegenden Fall keine Dynamik mehr.

Ergebnis: Durch das vorzeitige Ausscheiden ergeben sich folgende Einbußen:
Der unverfallbare Anspruch ist geringer als subjektiv erwartet.
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Bis zum Renteneintritt droht eine Auszehrung der unverfallbaren Anwartschaft 
durch Geldentwertung, da in dieser Zeit keine Steigerungen mehr erfolgen.
In den weiteren Jahren bis zum Ruhestand gibt es keine Zuwächse mehr, 
wenn der neue Arbeitgeber nicht seinerseits eine betriebliche Altersversorgung 
anbietet.

Abweichend von diesem Beispielfall kann bei bestimmten kapitalgedeckten 
Durchführungswegen eine Fortführung der Versorgung durch den neuen Arbeit-
geber oder durch den Arbeitnehmer mit eigenen Mitteln in Betracht kommen (vgl. 
hierzu § 2 Abs. 2 ff. BetrAVG).

Empfehlung:

In Fällen eines Arbeitgeberwechsels sollten die Folgen für die betriebliche Al-
tersversorgung und eventuell mögliche Alternativen sorgfältig geklärt werden.

Ein Arbeitgeberwechsel kann aber auch durch vom Arbeitgeber eingeleitete Um-
strukturierungen erfolgen (vgl. Abschnitt 4.4).

4.2 	 Verlagerung von Risiken auf die Beschäftigten

Lange Zeit herrschten in der betrieblichen Altersversorgung die Leistungszusagen 
vor (vgl. Abschnitte 1 und 5). Dabei handelt es sich um Zusagen, mit denen der Ar-
beitgeber nach Ausscheiden eine bestimmte Leistung – beispielsweise eine Rente 
in Höhe von 200 Euro oder in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes des letzten 
ruhegehaltsfähigen Entgelts – zusagt. Diese Leistungszusagen sind für den Ar-
beitgeber schwer kalkulierbar und beinhalten Risiken. Da unsicher ist, wie lange 
die zu versorgenden Betriebsrentner leben, kann so eine Leistungszusage zu mehr 
oder weniger großen finanziellen Belastungen im Unternehmen führen. Für die 
Kalkulation der Betriebsrenten bedarf es bestimmter Annahmen über die Lebens-
erwartung. Die Lebenserwartung hat sich in der letzten Zeit tendenziell erhöht. 
Die die Lebenserwartung abbildenden Sterbetafeln wurden mehrfach überarbeitet. 
Für die Unternehmen bedeutet dieses, dass sie die anstehenden Betriebsrenten 
über einen längeren Zeitraum als ursprünglich geplant zahlen müssen. Deshalb 
mussten die Kalkulationen mehrfach korrigiert werden und die Belastungen aus 
der Zusage waren höher als zunächst angenommen. 
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Unter anderem aus diesen Gründen gehen viele Arbeitgeber von Leistungszu-
sagen auf andere Zusageformen über, die mehr auf die Erbringung von Beiträgen 
als auf die Erbringung von Leistungen ausgerichtet sind. Zwei Zusageformen 
spielen dabei eine bedeutende Rolle:

die beitragsorientierte Leistungszusage sowie
die Beitragszusage mit Mindestleistung.

Die beitragsorientierte Leistungszusage ist formal zwar noch eine Leistungszu-
sage. Die Leistung ergibt sich jedoch aus einer versicherungsmathematischen 
Umrechnung von Beiträgen. In der Regel erfolgt eine Einzahlung in eine Versiche-
rung, die dann ihrerseits die entsprechenden Leistungen garantiert. Damit ergibt 
sich die Höhe der Belastung für den Arbeitgeber aus den Beiträgen. Die Risiken 
einer unvorteilhaften Mittelanlage und der Langlebigkeit der Anspruchsberech-
tigten wird durch eine vorsichtige Kalkulation der späteren Leistung begrenzt 
und von der Versicherung getragen. Die beitragsorientierte Leistungszusage ist 
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG in allen Durchführungswegen der betrieblichen 
Altersversorgung möglich. 

Bei der Beitragszusage mit Mindestleistung (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG) 
erbringt der Arbeitgeber Beiträge und garantiert nur, dass diese Beiträge – abzüg-
lich von Beitragsleistungen, die zur Absicherung von Invalidität oder den Todesfall 
verwendet werden – als Altersleistung zur Verfügung stehen. Auch hier vermeidet 
er damit weitgehend das Risiko einer wenig erfolgreichen Mittelanlage und das 
Risiko der Langlebigkeit der Betriebsrentner. Diese Zusageform ist für die Durch-
führungswege Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds zugelassen.

Mit dem Betriebsrentengesetz wurden die Arbeitgeber durch dessen § 16 
zur regelmäßigen Überprüfung der Betriebsrenten und zu deren Anpassung mit 
dem Ziel eines Kaufkrafterhalts verpflichtet. Dies stellt für sie eine Belastung 
dar, deren Höhe im Vorhinein nicht abschätzbar ist. Aus diesem Grunde konnten 
auch für Rentenanpassungen zunächst keine Rückstellungen gebildet werden. Mit 
Einführung von Absatz 3 Ziffer 1 des §16 BetrAVG wurde für die Unternehmer 
die Möglichkeit geschaffen, sich der Verpflichtung zur Rentenanpassungsprüfung 
durch feste Zusage einer Rentenanpassung um jährlich einen Prozent zu entziehen. 
Ein angemessener Ausgleich des Kaufkraftverlustes war hierdurch in der Vergan-
genheit nicht gegeben. Es ist davon auszugehen, dass diese Regelung auch in der 
Zukunft keinen angemessenen Ausgleich darstellt. Dies gilt umso mehr, wenn in 
Zukunft eher mit steigenden Inflationsraten zu rechnen ist. 

Viele Unternehmer haben seitdem von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
sich von dem Risiko hoher Inflationsraten durch Zusage der 1%-Anpassung zu 
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befreien. Das hohe Risiko von darüberliegenden Kaufkraftverlusten und damit 
das Risiko einer sich entwertenden Betriebsrente wurde in diesen Fällen auf die 
Arbeitnehmer übertragen.

Die Anpassungsprüfungspflicht entfällt auch bei der Direktversicherung und 
bei der Pensionskasse, bei der die in § 16 Abs. 3 Ziffer 2 BetrAVG beschriebenen 
Voraussetzungen vorliegen (u.a. Verwendung sämtlicher Überschussanteile ab 
Rentenbeginn zur Erhöhung der laufenden Leistungen). Sie entfällt ferner bei 
Beitragszusagen mit Mindestleistung. In all diesen Fällen geht das Risiko einer 
durch Inflation sich auszehrenden Betriebsrente zu Lasten der Arbeitnehmer. 

Insbesondere zur Vermeidung unerwarteter Mehrbelastungen werden daher 
durch eine entsprechende Veränderung der Zusagen Risiken, die bisher der Ar-
beitgeber getragen hat, manchmal auf eine Versicherung – letztlich aber auf den 
Arbeitnehmer übertragen. Soweit die Risiken nämlich nicht direkt auf den Arbeit-
nehmer, sondern zunächst auf einen Dritten (meist eine Versicherung) übertragen 
werden, wird dieses Risiko über eine entsprechende Kalkulation an die Arbeitneh-
mer weitergegeben. Die Übernahme biometrischer Risiken durch die Versicherung 
schlägt sich in geringeren Leistungen nieder.

Eine andere Art von Risikoübertragung droht bei einer Ausgliederung lau-
fender Rentenverpflichtungen auf sogenannte „Rentnergesellschaften“. Eine 
solche Übertragung bedarf weder der Zustimmung des Versorgungsberechtigten 
noch des PSV. Eine unzureichende Dotierung führt nach Auffassung des BAG 
auch nicht zu einer Unwirksamkeit der Übertragung, sondern zu einem Anspruch 
auf Schadenersatz. Neben den Schadenersatzansprüchen kann eine gesamtschuld-
nerische Haftung von Rentnergesellschaft und übertragendem Unternehmen für 
solche Versorgungsleistungen bestehen, die vor Ablauf von zehn Jahren seit Ein-
tragung in das Handelsregister fällig werden (vgl. § 133 Abs. 3 Satz 2 UmwG). 

Es erscheint nicht akzeptabel, wenn hierdurch Unternehmen Risiken auf die 
Betriebsrentner abwälzen können. Die Möglichkeit für die Versorgungsberech-
tigten, eine angemessene Dotierung feststellen zu lassen oder Schadensersatz-
ansprüche geltend zu machen, wird in vielen Fällen nicht als praktikabler Weg 
anzusehen sein und stellt keinen angemessenen Ausgleich dar. Es ist daher zu 
begrüßen, dass das BAG Maßstäbe für eine Dotierung der Rentnergesellschaf-
ten vorgegeben hat, die vorsichtig angesetzt sind und im Regelfall wohl eine 
hinreichende Dotierung vorsehen. Diese Vorsicht kommt in der Anwendung von 
Sterbetafeln der Versicherungswirtschaft, einem Abzinsungssatz von drei Prozent 
und der Berücksichtigung von Rentenerhöhungen zum Ausdruck, wobei für letz-
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tere die durchschnittliche Steigerung des Verbraucherpreisindexes der letzten 20 
Jahre abgestellt wird. 

In Hinblick auf den Trend zur Erhöhung der Lebenserwartung und die Zielset-
zung, eine Unterdotierung zu vermeiden, ist die Verwendung der „vorsichtigeren“ 
Sterbetafeln der Versicherungswirtschaft einer Verwendung der Heubeckschen Ster-
betafeln vorzuziehen. Auch der Abzinsungssatz von drei Prozent ist in Hinblick 
auf die gegenwärtigen Marktturbulenzen und die nicht unerheblichen Risiken der 
Geldanlage nicht zu niedrig angesetzt. Die Verwendung eines 20-jährigen Durch-
schnittssatzes als Grundlage für die einzurechnenden Rentenerhöhungen trägt nicht 
den sich aus einer enormen Staatsverschuldung und Geldmengenvermehrung resul-
tierenden und mit Blick auf die Zukunft bestehenden Inflationsängsten Rechnung. 

Insgesamt gesehen ist aus den Vorgaben zur Dotierung die Zielsetzung „Ver-
meidung einer Unterdotierung“ erkennbar. Eine Garantie dafür, dass die Rentner-
gesellschaft mit dieser Ausstattung die Rentenansprüche in der gleichen Weise 
befriedigen kann, wie der Arbeitgeber das ohne Ausgliederung müsste, lässt sich 
mit ihnen nicht geben. Damit wird in diesen Fällen ein Restrisiko für die be-
troffenen Versorgungsberechtigten der Rentnergesellschaften verbleiben. Es ist 
zu hoffen, dass diese Risiken sich nicht durch zukünftige Aufweichungen der 
gesetzten Anforderungen an die Dotierung erhöhen.

4.3 	 Kürzungen und Einstellung von Leistungen durch  
den Arbeitgeber 

4.3.1 	Eingriffe durch den Arbeitgeber und Anspruchsgrundlagen
Arbeitgeber können aus unterschiedlichen Gründen die Zielsetzung verfolgen, die 
Leistungen für die betriebliche Altersversorgung zu kürzen oder gar einzustellen. 
Dabei ist zu unterscheiden, ob der Arbeitgeber zum einen zwar bestehende Zu-
sagen einhalten, jedoch keine weiteren Zusagen für neu eintretende Mitarbeiter 
erteilen möchte oder zum anderen auch in bestehende Zusagen eingreifen möchte. 

Der Arbeitgeber kann – soweit ihn keine vertraglichen Vereinbarungen daran 
hindern – ein bestehendes Versorgungswerk nach der herrschenden Meinung mit-
bestimmungsfrei mit der Folge schließen, dass neu eintretende Mitarbeiter keine 
Versorgungsansprüche mehr erwerben. 

Schwieriger wird es für ihn, wenn er darüber hinaus in bestehende Zusagen 
eingreifen möchte. Während früher die betriebliche Altersversorgung als einsei-
tige soziale Leistung angesehen wurde, hat sich seit einiger Zeit die Erkenntnis 
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durchgesetzt, dass die betriebliche Altersversorgung ein Teil der Entlohnung ist, 
bei der der Leistung des Arbeitgebers eine Gegenleistung des Arbeitnehmers ge-
genübersteht. Hieraus folgt, dass sich der Arbeitgeber nicht mehr ohne weiteres 
einseitig von einer solchen Zusage lösen kann. Zudem unterliegt sie als Form der 
Entlohnung der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Ziffer 10 und ggf. auch Ziffer 
8 BetrVG. Damit ist grundsätzlich das Beteiligungsrecht des Betriebsrates zu 
beachten. 

Bei einem beabsichtigten Eingriff ist zunächst zu klären, auf welcher Rechts-
grundlage die Ansprüche der Beschäftigten beruhen und ob bzw. unter welchen 
Umständen diese Rechtsgrundlage einen Eingriff zulässt. Beispielsweise können 
Ansprüche beruhen auf

einzelvertraglichen Vereinbarungen, 
Ruhegeldordnungen (vom Arbeitgeber gesetzte Einheitsregelungen), 
betrieblicher Übung, 
Tarifverträgen, 
Betriebsvereinbarungen.

Einzelvertragliche Regelungen können nur einvernehmlich oder im Wege einer 
erfolgreichen Änderungskündigung neu gestaltet werden. Ruhegeldordnungen 
waren zu Zeiten weit verbreitet, als es noch kein Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrates gab. Eingriffe in sie erfolgen heute regelmäßig durch Abschluss von 
abändernden Betriebsvereinbarungen. Auch bei einer bestehenden betrieblichen 
Übung kommt der Arbeitgeber jedenfalls dann nicht am Betriebsrat vorbei, wenn 
trotz Kürzung noch ein mitbestimmungspflichtiger Verteilungsspielraum besteht. 

Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen sind während ihrer Geltungsdauer 
einzuhalten. Hier stehen dem Arbeitgeber grundsätzlich folgende Möglichkeiten 
für einen Eingriff zur Verfügung:

Abschluss einer abändernden Vereinbarung,
Kündigung der Vereinbarung (meist mit dem Ziel des Abschlusses einer neuen 
Vereinbarung mit geringeren Leistungen),
Inanspruchnahme des in den meisten Verträgen enthaltenen Widerrufsvor-
behalts.

Widerrufsvorbehalte finden sich in vielen Zusagen entweder als allgemeiner Vor-
behalt oder als spezielle Vorbehalte. Während ein spezieller Vorbehalt gezielt 
bestimmte Widerrufsgründe – beispielsweise eine Änderung der wesentlichen 
rechtlichen oder steuerrechtlichen Rahmenbedingungen – anspricht, knüpft ein 
allgemeiner Widerrufsvorbehalt meist pauschal an einer wesentlichen Verände-
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rung von Rahmenbedingung an. Nachfolgend ein Beispiel für einen allgemeinen 
Widerrufsvorbehalt:

„Die Firma behält sich vor, die zugesagten Leistungen zu kürzen oder ein-
zustellen, wenn die bei der Erteilung der Zusage maßgebenden Verhältnisse 
sich nachhaltig so wesentlich geändert haben, dass ihr die Aufrechterhaltung 
der zugesagten Leistung auch unter Berücksichtigung der Belange des Zusa-
gebegünstigten nicht mehr zugemutet werden kann.“

Von dem Widerrufsvorbehalt wird in der Praxis nur sehr selten Gebrauch ge-
macht. Diese Vorbehalte haben in den anzutreffenden Formen vorwiegend aus 
steuerrechtlichen Gründen Eingang in die Verträge gefunden. Sie kommen nur in 
seltenen Ausnahmefällen – bei einem meist schwer nachweisbaren Wegfall der 
Geschäftsgrundlage – als geeignetes Mittel für eine Kürzung in Betracht. Übli-
cherweise werden daher bei einem beabsichtigten Eingriff bestehende Verträge 
gekündigt bzw. abändernde neue Regelungen abgeschlossen. Im Folgenden wird 
daher dieser Weg – bezogen auf Betriebsvereinbarungen – weiter beschrieben. 

4.3.2 	Eingriffe in eine Betriebsvereinbarung und Drei-Stufen-Theorie
Grundsätzlich beseitigt die Kündigung einer Betriebsvereinbarung über freiwillige 
soziale Leistungen deren unmittelbare und zwingende Wirkung. Eine solche ein-
schneidende Wirkung muss jedoch bei Betriebsvereinbarungen über betriebliche 
Altersversorgung mit den Grundsätzen des Vertrauensschutzes und der Verhältnis-
mäßigkeit begrenzt werden.19 Dabei gilt der Grundsatz: Je stärker durch die Kün-
digung einer Betriebsvereinbarung in eine Zusage eingegriffen werden soll, desto 
gewichtiger müssen die Gründe des kündigenden Arbeitgebers für diesen Eingriff 
sein. Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht die so genannte 3-Stufen-Theorie entwi-
ckelt (siehe Tabelle 3). Danach sind am stärksten die bereits erdienten Ansprüche 
geschützt. Erdiente und nach den Grundsätzen des § 2 BetrAVG (unverfallbare 
Anwartschaften) errechnete Teilbeträge können nur aus wichtigen Gründen und 
in seltenen Ausnahmefällen entzogen werden. Sie stellen das Fundament der An-
wartschaft dar. Hierbei geht es um Ansprüche, die regelmäßig entweder durch 
einen externen Träger (beispielsweise Pensionskasse) oder aber durch den Pen-
sionssicherungsverein abgesichert sind. Entsprechend geschützt sind auch die 
bereits erdienten Ansprüche der Betriebsrentner. Auch Versorgungszusagen für 

19	 Vgl. hierzu und zum folgenden BAG 11.5.1999 – 3 AZR 21/98.
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kurz vor der Rente stehende Arbeitnehmer („Beinahe-Rentner“) genießen einen 
besonderen Vertrauensschutz.

Tabelle 3: Die Drei Stufen-Theorie

Stufe Eingriffsbereich Erforderliche Gründe Beispiele für Gründe
1 „Fundament der 

Anwartschaft“: Am 
Änderungsstichtag 
zeitanteilig erdienter 
nach den Grundsät-
zen des § 2 BetrAVG 
errechneter Festbetrag

Zwingende Gründe a) Konkurs 
b) Wirtschaftliche 
Notlage (Abbau in 
Zusammenhang mit 
Sanierungsmaß-
nahmen)

2 Zeitanteilig erdiente 
Zuwächse, die 
sich aus variablen 
Berechnungsfaktoren 
ergeben (beispiels-
weise Dynamik einer 
erdienten Teilanwart-
schaft) 

Triftige Gründe 
(erforderliches 
Begründungsniveau 
wie für Verweigerung 
der Anpassung einer 
Betriebsrente)

Ernsthafte wirtschaft-
liche Schwierigkeiten, 
die langfristig die Un-
ternehmenssubstanz 
gefährden können

3 Noch nicht erdiente 
dienstzeitabhängige 
Zuwachsraten

Sachliche Gründe Vereinheitlichung 
eines Systems unter-
schiedlicher Durchfüh-
rungswege

Die drei Eingriffsstufen werden im Folgenden an Beispielen erläutert. Zunächst 
ein Beispiel für einen Eingriff in das „Fundament der Anwartschaft“ (erste Ein-
griffstufe):

Firma F hat ihren Beschäftigten eine betriebliche Altersversorgung zugesagt. 
Für jedes Dienstjahr soll es 0,5 % des Bruttoentgelts bei Ausscheiden geben.  
Arbeitnehmer A ist mit 45 Jahren in die Firma eingetreten und 55 Jahre alt, als 
Firma F die Betriebsvereinbarung kündigt und in die Versorgungszusagen ein-
greifen möchte. Er verdient 2.000 Euro brutto. Er hat damit bereits 10 Jahre 
lang Versorgungsansprüche erworben. Die Höhe seines nach § 2 BetrAVG 
errechneten (unverfallbaren) Anspruches beträgt: 10 x 0,5 x 2.000 Euro = 100 
Euro. In diesen erdienten Teilbetrag – man spricht auch von dem Kern der 
Anwartschaft – kann nur aus wichtigem Grund in seltenen Ausnahmefällen 
eingegriffen werden. 
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Die zweite Eingriffstufe umfasst zukünftige, aber in der Vergangenheit bereits 
zeitanteilig erdiente Zuwächse, die sich aus variablen Berechnungsfaktoren er-
geben. Hierbei geht es vielfach um die Dynamik einer erdienten Anwartschaft 
in der Aktivenzeit, oft um die Entkoppelung der Betriebsrente von den letzten 
ruhegehaltsfähigen Bezügen. Solche auf bereits erdienten Ansprüchen beruhenden 
zukünftigen Zuwächse können nur aus triftigen Gründen geschmälert werden. 

Arbeitnehmer A aus unserem obigen Beispiel hat zum Eingriffszeitpunkt für 
zehn Dienstjahre je 0,5 % erdient. Das entspricht bezogen auf sein derzei-
tiges Entgelt von 2.000 Euro einem Anspruch auf 100 Euro. Dieser in den 
letzten zehn Jahren seit seinem Eintritt erdiente Anspruch kann sich durch 
weitere zukünftige Gehaltssteigerungen (= variabler Berechnungsfaktor) noch 
erhöhen. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer Dynamik in der 
Anwartschaftszeit. Nehmen wir an, Arbeitnehmer A würde zum Zeitpunkt 
seines Ausscheidens 4.000 € brutto verdienen, dann würde sich hierdurch 
sein Anspruch gegenüber heute auf 200 Euro erhöhen (=10 x 0,5 x 4.000 
Euro). Dies wären die „zeitanteilig erdienten Zuwächse, die sich aus variablen 
Berechnungsfaktoren ergeben“. Allerdings ist anzumerken: seine Gehaltsstei-
gerungen tragen zu einem erheblichen Teil der Geldentwertung Rechnung, so 
dass sie – ebenso wie die sich aus ihnen ergebende Rentenerhöhung – im Kern 
eher einen Erhalt der Kaufkraft, als einen tatsächlichen Zuwachs darstellen. 

Am einfachsten ist für einen Arbeitgeber ein Eingriff in der dritten Eingriffsstufe. 
Diese umfasst die noch nicht erdienten Zuwächse. Für einen Eingriff in solche 
Zuwachsraten genügen „sachlich proportionale“ Gründe.

Unser Arbeitnehmer A erwartet aufgrund seiner Zusage, dass er auch in den 
kommenden Dienstjahren weitere Zuwächse in Höhe von 0,5 % für jedes 
weitere Dienstjahr bis zu seinem Ausscheiden erhält. Das wären 10 weitere 
Erhöhungen zu je 0,5 %, die zwar zum Änderungsstichtag noch nicht erdient 
sind, um die die Betriebsrente zukünftig aber noch steigen könnte. In diese 
noch nicht erdienten Zuwachsraten kann der Arbeitgeber jedoch noch ein-
greifen, wenn er sachlich proportionale Gründe nachweisen kann. So könnte 
der Arbeitgeber bei entsprechenden Gründen die zukünftigen Zuwächse bei-
spielweise von 0,5 auf 0,3 % je zukünftiges Dienstjahr senken oder zukünftig 
überhaupt keine Zuwächse mehr zulassen.
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Die Kündigung einer Betriebsvereinbarung führt somit nicht automatisch zu dem 
Ergebnis, dass Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung nicht weiter anwach-
sen können. Vielmehr bedarf ein Eingriff anerkennenswerter Gründe, die sachlich-
proportional, triftig oder gar zwingend sein können. Von erheblicher Bedeutung 
sind daher bei einer Kündigung einer Betriebsvereinbarung zur betrieblichen Al-
tersversorgung die Gründe, die der Arbeitgeber für diese Kündigung hat. Ohne 
nachweisbare anerkennenswerte Gründe gelten die Regelungen aus der gekündi-
gten Betriebsvereinbarung für die bisher Berechtigten fort. Ohne solche Gründe 
bzw. im Umfang der genannten Beschränkungen bleibt eine gekündigte Betriebs-
vereinbarung als kollektiv-rechtliche Grundlage von Versorgungsansprüchen und/
oder Versorgungsanwartschaften erhalten.

Die Folgen einer Kündigung lassen sich damit wie folgt zusammenfassen:
Das Versorgungswerk ist für Neuzugänge geschlossen.
Die Ansprüche von Anwärtern mit verfallbaren und unverfallbaren Ansprü-
chen wachsen weiter an. Kürzungen sind nur bei Vorliegen entsprechender 
Gründe möglich.
Soweit im Rahmen von Kürzungen ein neuer Verteilungsplan entsteht, ist 
dieser mitbestimmungspflichtig.
Für Betriebsrentner ergeben sich unmittelbar grundsätzlich keine Auswir-
kungen. Allerdings müssen Betriebsrentner befürchten, dass bei Eingriffen 
in die Zusagen der aktiven Arbeitnehmer für den Arbeitgeber auch Gründe 
bestehen können, anstehende Rentenanpassungen zu verweigern.

Exkurs: �Relativ geringe Hürden für einen Eingriff aus sachlich-proportiona-

len Gründen.

Unterschiedliche Auffassungen gibt es bei der Abwägung des Vertrauensschut-
zes einerseits und der Interessen des Arbeitgebers auf relativ einfache Eingriffe 
andererseits. So wird beispielsweise die Hürde für einen Eingriff aus sachlich 
proportionalen Gründen durch das BAG in vielen Fällen recht niedrig angesetzt. 
In dem oben zitierten Fall (BAG 11.5.1999 – 3 AZR 21/98) hatte das LAG noch 
geurteilt, der Wunsch, in einer schlechten wirtschaftlichen Lage vorübergehende 
Gewinneinbrüche auszugleichen, sei kein sachlicher Grund. Jedenfalls träfe dies 
dann zu, wenn der Arbeitgeber nicht befürchten müsse, dass er sein Eigenkapital 
nicht dauerhaft angemessen verzinsen könne. Das BAG meinte dagegen, es sei 
nicht erforderlich, dass ohne einen Eingriff eine angemessene Eigenkapitalverzin-
sung dauerhaft gefährdet sei. Wenn dies der Fall sei, lägen sogar triftige Gründe 
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vor, welche die Schmälerung einer zeitanteilig erdienten Dynamik rechtfertigen 
würden. 

Wenn nach der ständigen Rechtsprechung sachlich-proportionale Gründe will-
kürfrei, nachvollziehbar und anerkennenswert sein müssen, ist Nachfolgendes zu 
bedenken:

Bei der betrieblichen Altersversorgung handelt es sich nicht um eine einsei-
tige Wohltat des Arbeitgebers. Vielmehr ist betriebliche Altersversorgung eine 
Form der Entlohnung. Es stehen sich Leistung und Gegenleistung gegenüber. 
Oft haben Arbeitnehmer mit der Entscheidung für einen bestimmten Arbeitge-
ber geringere Gehälter in Hinblick auf eine zugesagte spätere bessere Alters-
versorgung hingenommen und ihre Gegenleistung in Form der Betriebstreue 
bereits über einen langen Zeitraum erbracht. Zum Zeitpunkt eines Eingriffes 
haben sie meist nicht mehr die Möglichkeit, eine solche Entscheidung rück-
gängig zu machen. Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen sind hohe 
Güter. Will man diese Güter nicht gefährden, darf die Hürde für die Nichtein-
haltung einer Zusage nicht zu niedrig angesetzt werden. Dies scheint jedoch 
dann der Fall zu sein, wenn man dem Arbeitgeber – ohne dass dieser in einer 
längerfristigen Betrachtung Einbußen seiner Renditeerwartungen hinnehmen 
muss – die ersatzlose und endgültige Rücknahme von Zusagen gestattet. Als 
Frage formuliert: Ist es nachvollziehbar und anerkennenswert, wenn bei an-
stehenden wirtschaftlichen Problemen vorübergehender Art der einen Partei 
– dem Arbeitnehmer – wirtschaftliche Nachteile bis zum Ende seines Ar-
beitslebens zugemutet werden, während die andere Partei – der Arbeitgeber-  
möglichst schadlos aus dieser Situation hervorgehen soll?
Betriebliche Altersversorgung ist eine Angelegenheit von erheblicher Dauer. 
Es ist davon auszugehen, dass im Verlaufe eines Arbeitslebens die wirtschaft-
liche Situation des Arbeitgebers sich mehrmals verändern wird. Wenn man 
ihm bei jeder Eintrübung der Situation die Aufkündigung einer Zusage und 
einen Eingriff gestattet, unterliegt es sehr wohl seiner Willkür, ob die Zusa-
ge dauerhaft hält oder bei nächster Gelegenheit aufgekündigt wird. Deshalb 
erscheint es durchaus angemessen zu fragen, ob die wirtschaftliche Situation 
die Interessen des Arbeitgebers auf eine angemessene Eigenkapitalverzinsung 
dauerhaft beeinträchtigt oder nicht. Will man Willkür vermeiden, kann die 
Antwort auf diese Frage zur Beurteilung für die Zulässigkeit eines Eingriffs 
aus sachlichen Gründen genutzt werden, soweit dessen Begründung in der 
wirtschaftlichen Lage liegt.
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Besonders problematisch wird es, wenn nicht nur in Erwartungen, sondern 
sogar in erdiente Ansprüche eingegriffen werden soll. Wenn in Zeiten einer 
schwierigen wirtschaftlichen Lage Eingriffe in eine bereits zeitanteilig erdiente 
Dynamik erfolgen sollen, ist es nicht nachvollziehbar, dass im gleichen Zuge 
ein Arbeitgeber ungeschmälert seine Eigenkapitalverzinsung realisieren kön-
nen soll. Eine solche Position, die die Interessen einer Partei eindeutig über die 
Interessen der anderen Partei stellt, erscheint jedenfalls nicht anerkennenswert.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich bei einer Veränderung der wirtschaft-
lichen Situation des Arbeitgebers und/oder seiner Einstellung zur betrieblichen Al-
tersversorgung Risiken für die Versorgungszusage ergeben. Diese Risiken können 
gedanklich getrennt werden zum einen in das Risiko, den bereits erdienten Teil der 
Altersversorgung ganz oder teilweise zu verlieren und zum anderen, zukünftige 
Zuwächse nicht mehr in der erwarteten Form zu beziehen.

Ein Eingriff in den Kern der Anwartschaft dürfte nur in seltenen Ausnahme-
fällen in Betracht kommen. Soweit dies aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen 
sollte und die Anwartschaften nicht durch externe Träger abgesichert sind, ist dies 
regelmäßig auch ein Fall für den Pensionssicherungsverein. Deshalb sind diesbe-
züglich Verluste eher nicht zu befürchten. Dagegen sind Eingriffe in die bereits 
erdiente Dynamik nicht ausgeschlossen und Eingriffe in noch nicht erdiente zu-
künftige Zuwächse nach der gegenwärtigen Rechtsprechung sogar relativ einfach 
möglich. Solche Eingriffe sind eher zu erwarten, wenn die Verpflichtungen des 
Unternehmens aufgrund seiner Zusage nicht kapitalgedeckt sind. 

Immer dann, wenn ein Arbeitgeber die Zusage aus einer Betriebsvereinbarung 
nicht auf das Minimum des rechtlich Zulässigen kürzen will, verbleibt ein Vertei-
lungsspielraum und der Arbeitgeber benötigt den Betriebsrat für eine Neurege-
lung. Übergeht er den Betriebsrat, läuft er Gefahr, dass seine Änderungen Jahre 
später von einem Anspruchsberechtigten nicht akzeptiert werden und ein Gericht 
feststellt, dass diese Änderungen wegen der Nichtbeteiligung des Betriebsrates 
unwirksam sind.20

4.3.3 	Typischer Ablauf des Eingriffs in eine Betriebsvereinbarung
Üblicherweise suchen Arbeitgeber – meist nach vorhergehender Kündigung der 
aus ihrer Sicht zu verändernden Betriebsvereinbarungen zur betrieblichen Alters-
versorgung – das Gespräch mit dem Betriebsrat. Dem Betriebsrat werden Entwür-
fe für eine (oder mehrere) abändernde Vereinbarungen vorgelegt. In gewichtigeren 
Fällen hat der Arbeitgeber vorher oft Gutachten erstellen lassen. Liegt die Begrün-

20	 Vgl. hierzu beispielsweise BAG 24.1.2006 – 3 AZR 484/04.
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dung für den Eingriff in der wirtschaftlichen Situation oder in der bedrohlichen 
Entwicklung der Lasten aus der betrieblichen Altersversorgung, ist Inhalt dieser 
Gutachten beispielsweise :

Beschreibung der Rechtslage und der Zulässigkeit von Eingriffen
Darlegung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Hier soll unter 
anderem der Nachweis geführt werden, dass diese Situation einen Eingriff 
erfordert und für diesen Eingriff auch die dafür erforderlichen Eingriffsgründe 
vorliegen,
Die voraussichtliche Entwicklung der Lasten aus der bestehenden betrieb-
lichen Altersversorgung. Dabei können bei Prognosen auch durch die Wahl 
der Annahmen, die für diese Prognosen erforderlich sind, mehr oder weniger 
bedrohliche Szenarien aufgebaut werden.
Manchmal: Darstellung der Auswirkungen der geplanten Veränderung der be-
trieblichen Altersversorgung. Diese kann verbunden sein mit einer Erfolgspla-
nung für die kommenden Jahre.
Manchmal: Darstellung eines umfassenden Sanierungskonzeptes, in dessen 
Rahmen der Eingriff in die Altersversorgung nur eine der geplanten Maßnah-
men ist. Damit soll dann auch der Nachweis geführt werden, dass der Eingriff 
in die Altersversorgung nicht vorschnell als alleinige Maßnahme erfolgt, son-
dern auch alle anderen Möglichkeiten der Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation genutzt werden.

Auch der Betriebsrat ist verpflichtet, bei anstehenden Neuregelungen die Grund-
sätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Es emp-
fiehlt sich eine sorgfältige Prüfung der Eingriffsgründe. Auch nach einer Neure-
gelung können einzelne Anspruchsberechtigte die Neuregelung bei Gericht auf 
ihre Billigkeit prüfen lassen. Es wäre für den Betriebsrat sehr misslich, wenn er 
im Nachhinein vom Gericht bescheinigt bekäme, dass die von ihm mitgestaltete 
Neuregelung nicht den rechtlichen Anforderungen genügt. Allerdings wird die 
Zustimmung des Betriebsrates zu einer Neuregelung von den Gerichten oft als 
Indiz dafür angesehen, dass diese Neuregelung ausgewogen gestaltet ist und die 
unterschiedlichen Interessenlagen berücksichtigt. Auch hieraus ergibt sich eine 
Sorgfaltspflicht für den Betriebsrat, da er mit einer Zustimmung zu der Neure-
gelung die Erfolgsaussichten individualrechtlicher Klagen mindert. In Hinblick 
auf die Komplexität und Spezialität der Materie ziehen Betriebsräte in solchen 
Situationen oft externe Berater gemäß § 80 Abs. 3 BetrVG zu ihrer Unterstützung 
hinzu. Sinnvoll ist die Nutzung juristischen und – bei wirtschaftlichen Begrün-
dungen – ökonomischen Sachverstands. 
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Führen die Gespräche bzw. Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu einem Er-
folg, wird eine abändernde Vereinbarung abgeschlossen. Ist dies nicht der Fall, 
wird der Arbeitgeber die Verhandlungen in den meisten Fällen für gescheitert 
erklären und eine Einigungsstelle gemäß § 76 BetrVG in dieser Angelegenheit 
anrufen. Diese Einigungsstelle entscheidet hinsichtlich der mitbestimmungs-
pflichtigen Teile der neuen Regelung für beide Seiten verbindlich. Auch für das 
Einigungsstellenverfahren ist dem Betriebsrat im Regelfall die Hinzuziehung von 
Sachverständigen bzw. deren Einsatz als Beisitzer zu empfehlen. Die Zahl der 
Beisitzer ist wegen der Schwierigkeit der Materie höher anzusetzen, als in anderen 
Einigungsstellenverfahren.

4.3.4 	Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats
Tendenziell ist ein Eingriff in eine Zusage eher zu befürchten, wenn ein Arbeitge-
ber keine Vorsorge für seine Versorgungsverpflichtungen getroffen hat. Hat er etwa 
im Rahmen einer Direktzusage solche Leistungen einer relativ jungen Belegschaft 
versprochen, sind für ihn die Lasten aus dieser Zusage zunächst nicht nachhaltig 
zu spüren. Er muss zwar Rückstellungen für die Verpflichtungen bilden, kann 
diese Rückstellungen jedoch steuermindernd geltend machen und hat noch keine 
effektiven Auszahlungen zu leisten. Auf die Liquidität des Unternehmens wirkt 
sich dies positiv aus. Gehen jedoch in späteren Jahren größere Teile der Beleg-
schaft in Rente, fallen größere Auszahlungen an, die manchmal nicht aus dem 
laufenden Geschäft erwirtschaftet werden können. Das ist eine typische Situation, 
in der dann Verhandlungen mit dem Betriebsrat über eine Veränderung der Zusage 
aufgenommen werden. Dem Unternehmen kann nicht zugemutet werden, dass es 
seine betriebsnotwendigen Anlagen veräußert, um die Betriebsrenten zahlen zu 
können.

Vergleichsweise besser steht ein Unternehmen da, das von Anfang an für die 
zukünftigen Lasten durch eine Kapitaldeckung vorsorgt. Dies kann beispielsweise 
durch eine Auslagerung der Altersvorsorgeverpflichtungen geschehen (vgl. Ab-
schnitt 3), durch den Abschluss von einer Rückdeckungsversicherung oder die 
Anlage eines Wertpapierdepots für Zwecke der betrieblichen Altersversorgung. 
Diese Unternehmen können die Betriebsrenten dann mit den Erstattungen aus 
den Rückdeckungsversicherungen oder mit dem Verkauf von Wertpapieren aus 
dem dafür angelegten Depot finanzieren. Ein nicht zu finanzierender Engpass 
entsteht seltener.

Ein Betriebsrat kann daher schon vor etwaigen Eingriffsbegehren aktiv wer-
den. Er kann schon im Vorfeld auf eine Kapitaldeckung hinwirken. Um der Ge-
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fahr vorzubeugen, dass einmal angelegte Polster in schlechteren Jahren wieder 
aufgelöst werden und dann nicht mehr zur Verfügung stehen, sollten soweit wie 
möglich Rechte der Beschäftigten auf für sie errichtete Konten begründet wer-
den (beispielsweise Verpfändung). Allerdings gibt es keinen rechtlichen Anspruch 
darauf, dass der Arbeitgeber auf solche Vorstellungen eingeht. Folglich kommt 
es auf Verhandlungsgeschick und die Nutzung günstiger Zeitpunkte für solche 
Vorstöße an.

Kommt es dennoch zu Situationen, wo der Arbeitgeber mit Kürzungsan-
sprüchen vorstellig wird, sollte der Betriebsrat diesen nicht voreilig zustimmen. 
In jedem Fall muss auch der Betriebsrat bei einer Kürzung die Grundsätze des 
Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit beachten. Deshalb sind zunächst 
Begründungen für die geplanten Kürzungen zu verlangen. In Hinblick auf die 
Komplexität der Materie ist es meist angebracht, dass sich der Betriebsrat bei 
anstehenden Eingriffen oder Veränderungen gemäß § 80 Abs. 3 BetrVG von Sach-
verständigen seines Vertrauens beraten lässt.

Ist der Betriebsrat von der Rechtmäßigkeit und Erforderlichkeit eines Ein-
griffes nicht überzeugt, muss und sollte er seine Zustimmung zu Kürzungen der 
Zusagen nicht geben. Gegebenenfalls muss der Arbeitgeber entscheiden, ob er 
die Zusagen unverändert lässt oder ob er eine Entscheidung im Einigungsstel-
lenverfahren sucht.

4.4 	 Unternehmensübernahme/Betriebsübergang

Wenn Unternehmen veräußert oder umstrukturiert werden, entstehen Umbruch-
situationen. Auf diese Weise können Arbeitnehmer mit neuen Eigentümern ihres 
Unternehmens (Eigentümerwechsel) oder gar mit einem neuen Arbeitgeber (Ar-
beitgeberwechsel) konfrontiert werden. Die Konsequenzen eines Eigentümer-
wechsels werden im nächsten Abschnitt, die eines Arbeitgeberwechsels im über-
nächsten Abschnitt dargestellt.

4.4.1 	Eigentümerwechsel

a) 	Veränderung von Zielsetzungen und Unternehmenspolitik

Besteht die Veränderung bei Fortführung des Unternehmens „nur“ in einem Ei-
gentümerwechsel, ergeben sich die Risiken insbesondere daraus, dass der oder die 
neuen Eigentümer möglicherweise nicht in gleicher Weise wie bisher ein Garant 
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für die unveränderte Weiterbeschäftigung und Weiterführung der betrieblichen 
Altersversorgung in den kommenden Jahren ist. So werden neue Eigentümer 
in vielen Fällen andere wirtschaftliche Zielsetzungen und Prioritäten verfolgen. 
Unter Umständen erfolgte der Erwerb, um unliebsame Konkurrenz auszuschalten 
und/oder das Unternehmen zu zerschlagen. In der Folge kann es auch zu Ar-
beitsplatzabbau kommen. Für hiervon betroffene Mitarbeiter wäre dies mit einer 
Beendigung der bestehenden Altersversorgungszusage verbunden. Mitarbeiter, 
die zum Ausscheidenszeitpunkt noch keine unverfallbare Anwartschaft erworben 
haben, können ihre Ansprüche vollständig verlieren.

Ein möglicher Verkauf von nicht zum Kerngeschäft zählenden Unternehmens-
teilen durch die neuen Eigentümer kann das Unternehmen schwächen. Allgemein 
kann eine mit dem Eigentümerwechsel verbundene veränderte wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und Finanzkraft sich relativ schnell auf die betriebliche Alters-
versorgung auswirken. Selbst bei gutem Willen ist möglicherweise die Fortsetzung 
der betrieblichen Altersversorgung in dem bisherigen Umfang nicht mehr möglich.

b) Veränderte Einstellung zur betrieblichen Altersversorgung

Aber auch die Einstellung zur betrieblichen Altersversorgung kann eine andere 
sein. Besondere Befürchtungen sind angebracht, wenn sich hinter der Umstruk-
turierung (Finanz)investoren verbergen, die über eine Verwertung des Vermögens 
des übernommenen Unternehmens den Kaufpreis finanzieren wollen. Aus der 
Klassifizierung der Unternehmenserwerber lassen sich erste Schlüsse ziehen, in 
welchem Maße Befürchtungen hinsichtlich der betrieblichen Altersversorgung 
angebracht sind. Prangenberg und Knorr unterscheiden diesbezüglich vier Typen 
von Unternehmenserwerbern: a) Strategische Investoren, b) Management (bzw. 
Mitarbeiter) des Zielunternehmens (sogenanntes Management buy out), c) Finan-
zinvestoren, d) Kapitalmarkt.21 

Auswirkungen des Eigentümerwechsels auf die Fortführung der betrieblichen 
Altersversorgung in der Zukunft sind stets zu befürchten. Hier stehen den neuen 
Eigentümern grundsätzlich dieselben Möglichkeiten für Veränderungen offen, 
die auch die bisherigen Eigentümer hatten. Insbesondere bei Finanzinvestoren 
muss damit gerechnet werden, dass diese darüber hinaus auf das Firmenvermögen 
zugreifen wollen. Firmenvermögen ohne besondere Zweckbindung kann dabei 
grundsätzlich in den Grenzen der gesetzlichen Vorschriften entzogen werden. 

21	 Vgl. Prangenberg/Knorr 2009: S. 11.
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c) 	Zugriff auf für die betriebliche Altersversorgung vorgesehenes Kapital

Solche Unternehmenserwerber können aber auch die Absicht verfolgen, auf für 
die betriebliche Altersversorgung vorgesehenes Kapital zuzugreifen. Die Mög-
lichkeiten hierzu sind selbstverständlich davon abhängig, ob solches Vermögen 
überhaupt vorhanden ist und falls ja, ob dieses Vermögen für einen Zugriff offen 
steht. Letzteres ist beispielsweise nicht der Fall, wenn den Arbeitnehmern ein 
unentziehbares Anwartschaftsrecht eingeräumt wurde und der Arbeitgeber somit 
über dieses Vermögen nicht frei verfügen kann. Je nach Durchführungsweg gibt 
es unterschiedliche Fallgestaltungen.

Ist im Rahmen einer Direktzusage kein besonderes zweckgebundenes Vermö-
gen vorhanden, stellt sich die Frage eines möglichen Zugriffes nicht. Gibt es je-
doch solches Vermögen, kommt es darauf an, ob es in besonderer Weise gesichert 
ist. Auf ungesichertes Vermögen können die neuen Eigentümer in gleicher Weise 
wie auf nicht zweckgebundenes Vermögen zugreifen. Anders sieht es aus, wenn 
dieses Vermögen an die Arbeitnehmer verpfändet ist oder eine insolvenzsichere 
Ausgliederung dieses Vermögens erfolgte (vgl. Abschnitt 3).

Da eine Unterstützungskasse eine rechtlich selbstständige Einrichtung ist, ist 
der Versuch eines Zugriffs auf deren Vermögen zunächst davon abhängig, ob die 
neuen Eigentümer zusammen mit dem Unternehmenserwerb auch die Rechte an 
der Unterstützungskasse erworben haben. Soweit dies der Fall ist, hängen die Zu-
griffsmöglichkeiten davon ab, ob die Satzung der Unterstützungskasse dies zulässt 
und – soweit dies nicht der Fall ist – ob der Erwerber die Satzung verändern kann. 

Grundsätzlich ist eine Rückzahlung von an die Unterstützungskasse gelei-
steten Zahlungen nicht vorgesehen. Unterstützungskassen unterliegen aber nicht 
der Versicherungsaufsicht und sind in der Mittelanlage relativ frei. Auch die Ge-
währung von Darlehen an die Unternehmen, die die Unterstützungskasse finan-
zieren, ist möglich. Wenn es den neuen Eigentümern gelingt, auf Satzung und 
Mittelanlage Einfluss zu nehmen, können sich daher schädliche Einflüsse auf 
das für Zwecke der Altersversorgung in der Unterstützungskasse angesammelte 
Vermögen ergeben. Diese Gefahr dürfte regelmäßig nicht gegeben sein, wenn es 
sich um eigenständig handelnde überbetriebliche Unterstützungskassen handelt. 
Die Gefahr scheint weiter vernachlässigbar in Fällen von kongruent rückgedeckten 
Unterstützungskassen, bei denen die Rückübertragung von Ansprüchen der Unter-
stützungskasse gegen die Rückdeckungsversicherung auf den Arbeitgeber ausge-
schlossen ist und die vertraglich ein unwiderrufliches Bezugsrecht zugunsten des 
Arbeitnehmers mit der Rückdeckungsversicherung vereinbaren.
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Die Pensionskasse räumt den begünstigten Arbeitnehmern einen Rechts-
anspruch auf ihre Leistungen ein. Durch ihre rechtliche Selbstständigkeit, die 
Einschränkung ihrer Möglichkeiten zur Mittelanlage und die Aufsicht durch die 
BaFin bietet sie ein hohes Maß an Sicherheit vor Zugriffen auf das angesammelte 
Kapital.

Bei der Direktversicherung besteht die Möglichkeit des Zugriffs, wenn die 
Vertrags- bzw. Versicherungsbedingungen dem jeweiligen Versicherungsnehmer 
ein Kündigungsrecht unter Rückzahlung des Rückkaufswertes einräumen. Ist dies 
nicht der Fall und wurde dem Arbeitnehmer ein unwiderrufliches Bezugsrecht auf 
die Leistungen der Versicherung eingeräumt, sind die bereits eingezahlten Beiträge 
bzw. das bereits gebildete Kapital dem Zugriff entzogen.

Auch die Pensionsfonds räumen den begünstigten Arbeitnehmern einen 
Rechtsanspruch auf ihre Leistungen ein. Sie unterliegen auch der Aufsicht, sind 
in der Mittelanlage jedoch freier als die Pensionskassen. Ein direkter Zugriff auf 
das von ihnen verwaltete Vermögen ist nicht zu erwarten. Ein negativer Einfluss 
seitens neuer Eigentümer ist allenfalls denkbar, wenn es diesem gelingt, Einfluss 
auf Satzung und Mittelanlage zu nehmen.

4.4.2 	Arbeitgeberwechsel
Zusätzliche zu den oben bereits beschrieben Risiken können sich ergeben, wenn 
Eigentümerwechsel für die Beschäftigten mit einem Arbeitgeberwechsel verbun-
den sind. Dies ist dann der Fall, wenn der neue Eigentümer auch neuer Arbeit-
geber wird oder wenn in der Folge des Eigentümerwechsels Umstrukturierungen 
erfolgen, die dann zu einem Arbeitgeberwechsel führen. Beispielsweise: Ein Un-
ternehmenskäufer Erwerber A fusioniert das erworbene Unternehmen mit einem 
anderen Unternehmen seiner Firmengruppe.

In solchen Fällen geht das Arbeitsverhältnis regelmäßig mit allen Rechten 
und Pflichten auf den neuen Arbeitgeber über und der Übergang ist durch § 613a 
BGB geschützt. Aus noch verfallbaren Anwartschaften können damit beim neuen 
Arbeitgeber unverfallbare Anwartschaften entstehen.22

„Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen an-
deren Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den 
im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Sind 
diese Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder 
durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeits-

22	 Hiervon abweichende Fälle – beispielsweise Betriebsübergänge aufgrund eines Gesetzes – be-
dürfen einer gesonderten Betrachtung und werden nachfolgend nicht behandelt.
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verhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und 
dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs 
zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden.“ (§ 613 a BGB Abs. 
1 Satz 1)23

Dennoch können sich auch bei einem Übergang der Versorgungsverpflichtungen 
auf den neuen Arbeitgeber nachteilige Folgen für die betriebliche Altersversor-
gung ergeben. Zunächst ist zu klären, ob bestehende Ansprüche kollektivrechtlich 
weiter gelten, oder ob sie in Individualrecht transformiert werden.

Kommt es zu einem Übergang eines kompletten Betriebes unter Wahrung 
der Betriebsidentität, bleiben auch die abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen 
erhalten. Soweit die Ansprüche der Arbeitnehmer dieses Betriebes in einer Ge-
samtbetriebsvereinbarung geregelt waren, gelten sie kollektivrechtlich wie eine 
Einzelbetriebsvereinbarung weiter. Will der Betriebserwerber solche Vereinba-
rungen verändern, geschieht dies über eine Kündigung der Vereinbarung. Dabei 
sind deren Kündigungsfristen zu wahren. 

Darüber hinaus kann sich die Frage stellen, ob die betriebliche Altersversor-
gung bei dem neuen Arbeitgeber überhaupt in der bisherigen Form fortgesetzt 
werden kann. Dem kann entgegenstehen, dass eine Pensionskasse, Unterstützungs-
kasse oder ein Pensionsfonds zwar dem alten Arbeitgeber offen standen, aufgrund 
der Satzung oder anderer Regelungen eine Mitgliedschaft des neuen Arbeitgebers 
aber nicht in Betracht kommt.

Tritt der neue Arbeitgeber auch in alle abgeschlossenen Versicherungsverträ-
ge ein, liegen damit zumindest die Voraussetzungen vor, die betriebliche Alters-
versorgung im Durchführungsweg Direktversicherung unverändert fortzuführen. 
Gleiches gilt im Rahmen von Direktzusagen für abgeschlossene Rückdeckungs-
versicherungen. Ohne einen Eintritt in die alten Verträge wird der neue Arbeit-
geber dagegen nur in Ausnahmefällen bisherige Gruppenversicherungsverträge24 
in unveränderter Form vereinbaren können. Eine solche Situation kann sich bei-
spielsweise ergeben, wenn im Rahmen eines so genannten „asset deals“25 ein 
Gruppenversicherungsvertrag nicht übergeht.

23	 Weitere Einzelheiten vgl. § 613 a BGB.
24	 Gruppenversicherungsverträge werden von Arbeitgebern für alle oder eine Gruppe ihrer Arbeit-

nehmer abgeschlossen. Hierdurch entsteht ein geringerer Verwaltungsaufwand, der regelmäßig 
bei gleichen Leistungen zu geringeren Beiträgen führt.

25	 Im Rahmen eines „asset deals“ geht ein Unternehmen nicht komplett auf einen Erwerber über, 
sondern es werden die Wirtschaftsgüter einzeln übertragen und gesondert geregelt, inwieweit 
auch die Verbindlichkeiten durch den Erwerber übernommen werden. Der Erwerber tritt damit 
nicht automatisch in alle bestehenden Unternehmensverträge ein.
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Tritt der neue Arbeitgeber beim Durchführungsweg Direktzusage in die bisher 
bestehenden Versorgungszusagen ein, ist damit noch nicht gewährleistet, dass er 
beispielsweise auch eine bisher vom alten Arbeitgeber freiwillig aufgebaute Ka-
pitaldeckung (beispielsweise Wertpapiere, Rückdeckungsversicherungen) erhält 
und ausbaut. 

Manchmal kann eine Fortführung der Altersversorgung in der bisherigen Form 
bereits vor dem Arbeitgeberwechsel durch eine Änderung der Satzung erreicht 
oder durch entsprechende Vereinbarungen abgesichert werden.

Empfehlung:

In entsprechenden Fällen sollte sich der Betriebsrat rechtzeitig um das Schick-
sal der betrieblichen Altersversorgung kümmern und sich ggf. – wenn dies 
vorteilhaft ist – für die Ermöglichung eines Verbleibs im bisherigen System 
einsetzen.

Gelten bisherige kollektivrechtliche Regelungen nach dem Betriebsübergang nicht 
weiter, werden sie gegebenenfalls durch beim neuen Arbeitgeber bestehende kol-
lektivrechtliche Regelungen ersetzt, wenn die Rechte und Pflichten der überge-
henden Arbeitnehmer von solchen Regelungen erfasst werden. Aus Gründen des 
Vertrauensschutzes haben die übergehenden Arbeitnehmer jedoch mindestens 
Anspruch auf eine gemäß § 2 BetrAVG zum Zeitpunkt des Übergangs ermittelte 
unverfallbare Anwartschaft. 

Gibt es beim neuen Arbeitgeber solche kollektivrechtliche Regelungen nicht, 
werden die bisher kollektivrechtlich bestehenden Ansprüche in Individualrecht 
transformiert. Sie werden Inhalt des Arbeitsvertrages und können vom neuen 
Arbeitgeber im Wege einer einvernehmlichen Vertragsänderung oder durch eine 
Änderungskündigung verändert werden. Auch eine Veränderung durch eine spä-
tere Betriebsvereinbarung wird als zulässig angesehen.

Neben der Gefahr, dass sich bei dem Übergang zu dem neuen Arbeitgeber 
Risiken für die betriebliche Altersversorgung auftun, besteht die Gefahr, dass die 
zukünftige Entwicklung der Versorgungsansprüche anders verläuft. Wie bereits 
angesprochen, spielen für diese Entwicklung die Zielsetzungen und die Finanz- 
und Wirtschaftskraft des neuen Eigentümers bzw. Arbeitgebers – aber auch dessen 
unternehmerische Fähigkeiten – eine wesentliche Rolle. Soweit bei ihm bereits 
ein betriebliches Altersversorgungssystem besteht, kann es – wenn nicht bereits 
bei dem Wechsel – in kommenden Jahren zu einer „Harmonisierung“ kommen. Je 
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nach der Qualität der jeweiligen Versorgungsordnungen liegt hierin eine Chance 
oder ein Risiko. Nachfolgend sind die möglichen Auswirkungen von Unterneh-
mensübernahmen und/oder Betriebsübergängen unter Berücksichtigung der Ri-
siken zusammengefasst:

Fortführung der betrieblichen Altersversorgung ist nicht in der bisherigen 
Form möglich.
Veränderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers (beinhaltet 
Risiken und Chancen für die Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung).
Andere wirtschaftliche Zielsetzungen:
	 Veränderung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens.
	 Abbau von Arbeitsplätzen kann Entwicklung der betriebliche Altersver-

sorgung beinträchtigen.
	 Unter Umständen: Zugriff auf das (für Zwecke der betrieblichen Alters-

versorgung) gebildete Vermögen.
Veränderung der Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung (beinhaltet 
Risiken und Chancen für die Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung).

4.5 	 Insolvenzrisiken

4.5.1 Gesetzliche Insolvenzsicherung
Die Insolvenz des Arbeitgebers ist ein Kernrisiko der betrieblichen Altersver-

sorgung. Mit dem Betriebsrentengesetz wurde dieses Risiko deutlich begrenzt und 
eine gesetzliche Insolvenzsicherung eingeführt.26 Träger der Insolvenzsicherung 
ist seit 1974 der Pensionssicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSV) mit Sitz 
in Köln. Arbeitgeber, für die Insolvenzrisiken bestehen, sind bei ihm Pflicht-
mitglied und finanzieren den PSV über Beiträge. Mit diesen Beiträgen werden 
dann Ansprüche der Arbeitnehmer von insolventen Unternehmen finanziert, die 
bis zur Insolvenzeröffnung entstanden sind. Einzelheiten sowie der Umfang des 
Versicherungsschutzes durch den PSV ergeben sich aus § 7 BetrAVG.

Allerdings ist der Schutz durch den PSV nicht lückenlos. Die Meldung einer 
insolvenzsicherungspflichtigen Altersversorgung an den PSV soll innerhalb von 
drei Monaten nach Eintritt der gesetzlich unverfallbaren Anwartschaft erfolgen. 
Der PSV schützt grundsätzlich die nach dem BetrAVG unverfallbaren Anwart-
schaften und die laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung (bereits 
laufende Betriebsrenten). 

26	 Siehe §§ 7 bis 15 BetrAVG.
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Abgesehen davon, dass durch eine Insolvenz des Arbeitgebers keine zusätz-
lichen Zuwächse der Ansprüche mehr entstehen und dass Ansprüche von beherr-
schenden Gesellschafter-Geschäftsführern oder anderen Personen, die nicht dem 
BetrVG unterliegen nicht geschützt sind, gehören zu den Lücken des Insolvenz-
schutzes insbesondere:

Versorgungsanwartschaften, die noch nicht gemäß § 1 b Abs. 1 Satz 1 Be-
trAVG unverfallbar sind (im wesentlichen Ansprüche aus arbeitgeberfinan-
zierten Zusagen für Arbeitnehmer innerhalb der ersten fünf Jahre ab Zusage-
erteilung oder an Arbeitnehmer unter 25 Jahren). 
Ansprüche oberhalb der Leistungsgrenzen des PSV: Ein Anspruch auf lau-
fende Leistungen gegen den Träger der Insolvenzsicherung beträgt im Monat 
höchstens das Dreifache der im Zeitpunkt der ersten Fälligkeit maßgebenden 
monatlichen Bezugsgröße gemäß § 18 des SGB IV (Alte Bundesländer 2011: 
2.555 €/mtl.).
Die geschützten unverfallbaren Ansprüche werden bei Insolvenz ermittelt und 
festgeschrieben. Sie erhöhen sich grundsätzlich bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalles nicht mehr. Hierdurch tritt in diesem Zeitraum im Umfange der 
Geldentwertung auch eine Entwertung der Ansprüche ein.
Bezieher von Leistungen des PSV können mit Rentenanpassungen nur rech-
nen, wenn der Arbeitgeber sich ausdrücklich zu bestimmten Anpassungen 
verpflichtet hat. Ein allgemeiner Hinweis in der Versorgungsordnung auf die 
allgemeine Anpassungspflicht nach § 16 Abs. 1 BetrVG reicht hierzu nicht aus. 

Empfehlung:

An Versorgungsregelungen mitwirkende Arbeitnehmervertreter sollten ver-
suchen, eine Mindestrentenanpassung um beispielsweise 1 % je Jahr vorzu-
sehen. Dies wird im Normalfall unter der sich aus § 16 Abs. 1 BetrVG erge-
benden Anpassungsverpflichtung liegen, so dass dem Unternehmen hieraus 
keine entscheidende Mehrbelastung entsteht. Im Insolvenzfall sind dann aber 
durch den PSV Rentenanpassungen um diese 1 % vorzunehmen.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstehende Anwartschaften gehen zu 
Lasten der Insolvenzmasse. Soweit es nicht zu einem Betriebsübergang kommt, 
hat hierfür der Insolvenzverwalter einzustehen. Geht ein Arbeitsverhältnis jedoch 
auf einen neuen Arbeitgeber im Rahmen eines Betriebsübergangs über, haftet 
dieser für alle ab Verfahrenseröffnung entstandenen Anwartschaften.
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Tabelle 4: �Insolvenzschutz durch den PSV in den verschiedenen Durchfüh-
rungswegen

Durchführungsweg Insolvenzsicherungspflicht Insolvenzschutz durch PSV

Direktzusage Ja Ja

Direktversicherung Grundsätzlich nein bei 
unwiderruflichem Bezugs-
recht für die Anspruchsbe-
rechtigten:
Ja, wenn a) bei unverfall-
baren Ansprüchen nur ein 
widerrufliches Bezugsrecht 
besteht oder b) bei unver-
fallbaren Ansprüchen und 
unwiderruflichem Bezugs-
recht die Ansprüche des Di-
rektversicherungsvertrages 
abgetreten, verpfändet oder 
beliehen werden

Grundsätzlich nein; Ja in 
den Fällen, in denen In-
solvenzsicherungspflicht 
besteht.

Pensionskasse Nein Nein

Unterstützungs-
kasse

Ja Ja

Pensionsfonds Ja Ja 

4.5.2 	Vertraglicher Insolvenzschutz
Da der gesetzliche Insolvenzschutz Lücken aufweist, ist ein ergänzender vertrag-
licher Insolvenzschutz sinnvoll. Ein wirksamer Insolvenzschutz setzt dabei voraus:

ausreichende Bereitstellung von Kapital zur Abdeckung der bestehenden An-
sprüche (Kapitaldeckung),
Sicherung des Erhalts dieses Kapitals,
Schutz des für die Altersversorgung vorgesehenen Kapitals im Insolvenzfall 
vor dem Zugriff anderer Gläubiger.

Hierfür bieten die verschiedenen Durchführungswege der betrieblichen Altersver-
sorgung unterschiedliche Voraussetzungen:

Bei der Direktzusage besteht keine Verpflichtung des Arbeitgebers, eine Ka-
pitaldeckung für seine Altersversorgungszusage herzustellen. Ein über den gesetz-
lichen Insolvenzschutz des PSV hinaus gehender vertraglicher Insolvenzschutz 
kommt deswegen nur bei den Arbeitgebern in Betracht, die freiwillig eine ent-
sprechende Vorsorge für die zukünftig zu erbringenden Leistungen betreiben. Sie 
tun dies beispielsweise durch den Abschluss von Rückdeckungsversicherungen 
und/oder die Anlage von Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen für 
die Zwecke der betrieblichen Altersversorgung.
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Bei Arbeitgebern, die keine entsprechende Vorsorge betreiben, können Liqui-
ditätsprobleme auftreten, wenn in größerem Umfang Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung fällig werden. Dies kann dann zu Kürzungen der Zusage führen 
(vgl. Abschnitt 4.3) oder im Extremfall zu einer Insolvenz beitragen.

Die Bereitstellung von Vermögensgegenständen für die betriebliche Alters-
versorgung gewährleistet noch nicht, dass diese Vermögensgegenstände in ausrei-
chender Höhe auch noch bei Eintritt des Versorgungsfalls für einzelne Berechtigte 
zur Verfügung stehen. Beispielsweise fällt eine ohne begleitende Maßnahmen ab-
geschlossene Rückdeckungsversicherung im Insolvenzfall in die Insolvenzmasse. 
Deshalb bedarf es sowohl geeigneter Anlagestrategien zum Erhalt des Kapitals 
als auch eines vertraglichen Insolvenzschutzes. Als Instrumente werden die Ver-
pfändung von Vermögensgegenständen bzw. deren Auslagerung und Verwaltung 
durch einen Treuhänder genutzt. Für eine Verpfändung von Vermögenswerten 
kommen Rückdeckungsversicherungen, Wertpapiere, Forderungen oder andere 
Vermögensgegenstände wie beispielsweise Immobilien in Betracht.27

Ein Pfandrecht kann der Versorgungsberechtigte bei Insolvenz des Arbeitge-
bers zur Erfüllung seiner Ansprüche verwerten, wenn der Versorgungsfall einge-
treten und seine Betriebsrente fällig geworden ist. Das Pfandrecht ist in seiner 
Höhe beschränkt auf den Anspruch auf Versorgungsleistungen, der sich aufgrund 
der Pensionszusage ergibt. 

Im Insolvenzfall sind grundsätzlich zwei Vorgehensweisen des Insolvenzver-
walters denkbar: Erstens, er kündigt die verpfändete Rückdeckungsversicherung 
und hinterlegt den Rückkaufswert. In diesem Fall ist der Berechtigte im Umfang 
des Rückkaufswertes abgesichert. Zweitens, er kündigt nicht, sondern lässt die 
Versicherung beitragsfrei stellen und nimmt die Hinterlegung über die Versiche-
rung vor. Dies ist für den Berechtigten insoweit vorteilhaft, als der Versiche-
rungsschutz aufrechterhalten bleibt und das Kapital sich weiter verzinst. Sein 
Insolvenzschutz besteht dann in Höhe der beitragsfreien Versorgungsleistung. Es 
spricht einiges dafür, dass die unter erstens beschriebene Vorgehensweise in Hin-
blick auf Auftrag und Pflichten des Insolvenzverwalters ausscheidet.28 

27	 Zur Auslagerung und treuhänderischen Verwaltung vgl. auch Abschnitt 3 und das dort beschrie-
bene Treuhandmodell.

28	 Vgl. Riewe 2010: S. 786.
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Empfehlung:

Zur Vermeidung einer etwaigen nachteiligen Kündigung der Rückdeckungs-
versicherung im Insolvenzfall kann in den entsprechenden Vereinbarungen 
festgelegt werden, dass die Kündigung der Rückdeckungsversicherung nur 
mit Zustimmung des Versorgungsberechtigten erfolgen kann.

Zu beachten ist auch, dass das Pfandrecht nach Eintritt des Versorgungsfalls bei 
Auszahlung der Versicherungssumme erlischt. Besteht der Anspruch auf eine 
Betriebsrente, muss die ausgezahlte Summe erneut angelegt und zugunsten des 
Betriebsrentners verpfändet werden, damit sich der Insolvenzschutz auch auf die 
Rentenbezugszeit erstreckt.29

Bei der Unterstützungskasse gibt es keinen unmittelbaren Rechtsanspruch 
des Arbeitnehmers auf Leistungen durch die Kasse. Für eine Absicherung über 
den PSV hinaus ist ein vertraglicher Insolvenzschutz nötig. Sind bei der Unter-
stützungskasse entsprechende Vermögenswerte vorhanden, sind im Insolvenzfall 
die zwischen dem Arbeitgeber und dem Versorgungsträger getroffenen Vereinba-
rungen maßgebend dafür, ob die Vermögenswerte der Insolvenzmasse zugehören. 

Insbesondere bei kongruent rückgedeckten Unterstützungskassen wird durch 
eine Zweckbindung und entsprechende satzungsmäßige Bestimmungen oft ausge-
schlossen, dass der Arbeitgeber über die abgeschlossenen Versicherungsverträge 
frei verfügen und diese kündigen kann. Im Insolvenzfall kommt dann eine Kündi-
gung und Rückübertragung des Unterstützungskassenvermögens nicht in Betracht. 
So wurde zum Beispiel die Klage eines Insolvenzverwalters auf Auskehrung des 
Rückkaufswertes einer rückgedeckten Unterstützungskasse abgewiesen, weil der 
Arbeitgeber im Rahmen eines mit der Unterstützungskasse abgeschlossenen Leis-
tungsplanes den Arbeitnehmern eine unverfallbare Versorgung zugesagt hatte.30 

Soweit die Sicherung über die satzungsgemäßen Bestimmungen als nicht aus-
reichend angesehen wird, kommen – wie bei der Direktzusage – bei der Unterstüt-
zungskasse ergänzend Verpfändungen zur Absicherung in Betracht.

Die gerade benannten drei Voraussetzungen eines wirksamen Insolvenz-
schutzes sind bei der Pensionskasse – eine korrekte Abführung von Beiträgen 
und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften unterstellt – grundsätzlich erfüllt. 
Deshalb ist die Pensionskasse auch von der Insolvenzsicherungspflicht beim PSV 
befreit. Der Schutz des bei der Pensionskasse verwalteten Kapitals erfolgt durch 

29	 Vgl. Riewe 2010: S. 787.
30	 BAG 29.9.2010 – 3 AZR 107/08, DB 2011 Nr. 7, S. 424.
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restriktive Anlagebestimmungen durch das VAG. Der Schutz vor dem Zugriff 
anderer Gläubiger ist durch die externe Verwaltung und dadurch gegeben, dass 
den Begünstigten durch § 118a Abs. 1 Nr. 4 VAG ein gesetzlicher Rechtsanspruch 
gegen die Pensionskasse eingeräumt wird.

Für die Direktversicherung gilt dasselbe wie für die Pensionskasse, wenn zum 
Schutz vor dem Zugriff Dritter auf die Versicherungsverträge den Begünstigten 
ein unwiderrufliches versicherungsvertragliches Bezugsrecht eingeräumt wird und 
der Arbeitgeber den Versicherungsvertrag weder abgetreten, noch verpfändet oder 
beliehen hat. Unter diesen Voraussetzungen sind auch sie von der Insolvenzsi-
cherungspflicht beim PSV befreit. Dem Arbeitnehmer steht im Insolvenzfall ein 
Aussonderungsrecht zu. 

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor – insbesondere wenn die Begünstigten 
nur ein widerrufliches Bezugsrecht erhalten – ist der vertragliche Versicherungs-
schutz unzureichend. Der Arbeitgeber (bzw. der Insolvenzverwalter im Falle der 
Insolvenz) hat dann grundsätzlich die Möglichkeit, das Bezugsrecht zu widerrufen 
und die Versicherung anderweitig zu verwerten.

Daneben gibt es widerrufliche Bezugsrechte, die bei Eintritt einer Bedin-
gung zu einem unwiderruflichen Bezugsrecht werden. Diese werden auch als 
eingeschränkt unwiderrufliche Bezugsrechte bezeichnet. Ein solcher Fall liegt 
vor, wenn der Arbeitgeber das Bezugsrecht noch bis zum Eintritt der Unverfall-
barkeit widerrufen kann. Dies geschieht regelmäßig in den Fällen, in denen das 
Arbeitsverhältnis vor Eintritt der Unverfallbarkeit beendet wird. Die Leistungen 
aus der Versicherung fallen dann an den Arbeitgeber. In diesem Beispielfall wird 
nach Eintritt der Bedingung (Erfüllung der Voraussetzungen der Unverfallbarkeit) 
aus dem zunächst widerruflichen ein unwiderrufliches Bezugsrecht und es besteht 
ein vertraglicher Insolvenzschutz.

Ist die Möglichkeit zum Widerruf der Versorgungszusage begrenzt auf den 
Fall, dass ein Arbeitnehmer vor Erreichen der gesetzlichen Unverfallbarkeit aus 
dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, sind im Insolvenzfall auch solche Arbeit-
nehmer vertraglich geschützt, die bei Eintritt der Insolvenz zwar die gesetzliche 
Unverfallbarkeit noch nicht erreicht haben, deren Arbeitsverhältnis aber weiter 
besteht und beispielsweise im Rahmen eines Betriebsübergangs auf einen Be-
triebserwerber übergeht.31

Eine korrekte Abführung von Beiträgen und Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften unterstellt, besteht beim Pensionsfonds zunächst eine Kapitaldeckung. 

31	 Vgl. Reinecke 2011: S.997 f.
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Der Schutz vor dem Zugriff Dritter ist ebenfalls gegeben; die Begünstigten haben 
einen unmittelbaren Rechtsanspruch gegen den Pensionsfonds. 

Wegen der weniger restriktiven Anlagevorschriften ist der Erhalt des Kapitals 
aber nicht in gleicher Weise wie bei der Pensionskasse oder der Direktversiche-
rung gewährleistet. Durch die vertragliche Vorgabe von Anlagevorschriften lassen 
sich diesbezügliche Risiken zwar begrenzen. Ein höheres Maß an Sicherheit wird 
hier aber oft bewusst zugunsten einer Chance auf höhere Leistungen aufgegeben 
bzw. es werden Anlagestrategien gewählt, die der jeweiligen Risikobereitschaft 
entsprechen.

Exkurs: Möglichkeit des Zugriffs auf Dritte

Unabhängig vom Durchführungsweg kann ein zusätzlicher Schutz der Ansprüche 
auf betriebliche Altersversorgung – auch über den Insolvenzfall hinaus – durch 
die Möglichkeit eines Zu- bzw. Durchgriffs auf weitere Verpflichtete gegeben 
sein. Dies ist etwa dann der Fall, wenn mit diesen eine Gesamtschuldnerschaft 
vereinbart ist und/oder diese so genannte „harte“ Patronatserklärungen abgegeben 
haben.32

32	 Vgl. Diller/Beck 2010: S. 1052 ff.
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5 	 Wesentliche Aspekte der handelsbilanziellen 
Ansatz- und Bewertungsvorschriften von  
Pensionsverpflichtungen nach dem Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz

Für das Geschäftsjahr 2010 ist das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 
in vielen Unternehmen erstmalig anzuwenden. Der Gesetzgeber verfolgt mit der 
Einführung des BilMoG und der hieraus resultierenden Novellierung des Handels-
gesetzbuches (HGB) einerseits die Annäherung an die internationalen Rechungs-
legungsstandards, andererseits aber auch eine Stärkung der deutschen Rechnungs-
legung. Im Rahmen der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen ergeben sich 
durch die Novellierung einige wesentliche Neuerungen. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Veränderungen kurz skizziert, um den 
Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern in Aufsichts- und Betriebsräten einen 
Überblick zu diesem Thema zu geben. Insbesondere für Aufsichtsräte sind die fol-
genden Erläuterungen von Interesse, da sie den Jahresabschluss prüfen, feststellen 
und interpretieren müssen. 

Zunächst werden die Auswirkungen der Neuerungen auf die Bilanz erörtert. 
Dies betrifft zum einen auf der Passivseite der Bilanz die Position der Pensions-
rückstellungen und zum anderen auf der Aktivseite der Bilanz Vermögenswerte, 
die zur Deckung von Pensionsverpflichtungen gebildet werden. Darüber hinaus 
werden die Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung aufgezeigt sowie 
wesentliche Änderungen in den Anhangangaben skizziert. Schließlich werden 
bilanzpolitische Gestaltungsmöglichkeiten nach BilMoG aufgezeigt. 

5.1 	 Auswirkungen auf die Bilanz

Für Direktzusagen des Arbeitgebers werden in der Handelsbilanz Pensionsrück-
stellungen gebildet, da es sich bei den Pensionsverpflichtungen um zukünftige, 
finanzielle Verpflichtungen gegenüber den Beschäftigten handelt. Durch das 
BilMoG werden nun für die Bewertung der Pensionsrückstellungen zwei Neu-
erungen eingeführt: Zum einen müssen die Pensionsrückstellungen zum „Erfül-
lungsbetrag“ angesetzt werden und zum anderen müssen sie mit dem von der 
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Bundesbank vorgegebenen Abzinsungsfaktor abgezinst werden, um den Barwert 
zum Bilanzstichtag zu ermitteln. Diese beiden Punkte werden nun kurz erläutert:

Bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen zum Erfüllungsbetrag müs-
sen erstmals zukünftige Lohn-, Gehalts- und Rentenentwicklungen berücksich-
tigt und in die Berechnung einkalkuliert werden, denn Pensionsrückstellungen 
sind „in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrages anzusetzen“ (§ 253 Abs. 1, S. 2 HGB). Diese Berechnung 
erfordert jedoch (objektivierbare) Annahmen über die zukünftigen Entwicklungen 
von Löhnen, Gehältern und Renten mit der Folge, dass der Erfüllungsbetrag im 
Regelfall durch externe Gutachter (i. d. R. Versicherungsmathematiker) geschätzt 
wird. Diese Schätzungen beinhalten Spielräume in der Bewertung von Pensions-
rückstellungen.

Grundsätzlich müssen nach BilMoG Rückstellungen mit einer Laufzeit von 
über einem Jahr mit einem „entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der 
vergangenen sieben Geschäftsjahre“ abgezinst werden (§ 253 Abs. 2, S.1 HGB). 
Darüber hinaus müssen Rückstellungen mit ihren unterschiedlichen Laufzeiten 
prinzipiell einzeln bewertet werden. Für Pensionsrückstellungen erlaubt der Ge-
setzgeber (Wahlrecht) jedoch eine Ausnahme von dieser Regelung: Alle Pensions-
verpflichtungen dürfen pauschal mit dem Marktzinssatz abgezinst werden, der sich 
bei einer angenommenen Restlaufzeit von fünfzehn Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2, 
S.2 HGB). Dieses Wahlrecht vereinfacht die Bilanzierung im Vergleich zur IFRS-
Bilanzierung, da die unterschiedlichen Laufzeiten von Renten, Anwartschaften 
etc. in der Praxis nicht berücksichtigt werden müssen. 

In Bezug auf den Abzinsungsfaktor gibt es darüber hinaus im Vergleich zu 
anderen Rückstellungsarten einen weiteren Unterschied: Der Abzinsungsfaktor 
wird von der Deutschen Bundesbank monatlich vorgegeben.33 Gegenwärtig liegt 
der Abzinsungsfaktor bei etwas über fünf Prozent. Bisher haben in der Praxis viele 
– oft mittelständische – Unternehmen, die nicht nach IFRS bilanzieren müssen und 
die aus Kostengründen eine Einheitsbilanz34 aufgestellt haben, den steuerrechtlich 
vorgeschriebenen Abzinsungssatz von sechs Prozent gewählt (§ 6a EStG). Der 
Gesetzgeber ist jedoch der Überzeugung, dass ein Abzinsungsfaktor von sechs 
Prozent nicht den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen entspricht. Ein 

33	 http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php?lang=de&open=zinsen&func=list&
tr=www_s300_it05a [Zugriff am 03.08.2011].

34	 Unternehmen können zur Darstellung und Dokumentation der Geschäftstätigkeit eines Geschäfts-
jahres sowohl eine Handelsbilanz als auch eine Steuerbilanz erstellen. Entspricht die aufgestellte 
Handelsbilanz in vollem Umfang auch den steuerrechtlichen Vorschriften, spricht man von einer 
Einheitsbilanz.
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Blick auf die Kapitalmärkte zeigt, dass etwa laufzeitenkongruente Anlagemög-
lichkeiten bester Güte zur Zeit keine Rendite von sechs Prozent ermöglichen, 
sondern eine deutlich niedrigere. 

Durch die Vorgabe des einheitlichen Abzinsungssatzes sind – anders als nach 
den IFRS – für die Festlegung des Diskontierungssatzes keine eigenen Berech-
nungen erforderlich. Darüber hinaus soll durch den einheitlichen Zinssatz auch 
weiterhin der Vergleich zwischen Unternehmen möglich sein. Für die Unterneh-
men, die bisher stetig mit einem Abzinsungssatz von sechs Prozent gerechnet 
haben, stellt die BilMoG-Regelung keine Vereinfachung dar. Durch einen im Zeit-
ablauf veränderlichen Diskontierungssatz werden ihre Jahresergebnisse stärker als 
bisher von der Zinsentwicklung abhängig.

5.2 	 Saldierung von Pensionsrückstellungen  
mit Deckungsvermögen

Eine weitere Neuerung nach BilMoG ist das Gebot, Deckungsvermögen mit den 
Pensionsrückstellungen zu saldieren (§ 246 Abs. 2, S. 2 HGB). Hierbei wird von 
der Nettoausweis-Regelung gesprochen. Somit wird in diesem speziellen Fall das 
in der Tradition der deutschen Rechnungslegung verankerte, strikte Saldierungs-
verbot aufgehoben. 

Es stellt sich nun die Frage, was Deckungsvermögen ist, um die Voraussetzung 
für die Saldierung mit den Pensionsrückstellungen zu schaffen. Hier gibt der 
Gesetzgeber drei Kriterien vor, die erfüllt sein müssen: Erstens dürfen im Insol-
venzfall außer den Beschäftigten, die einen Rechtsanspruch auf eine Betriebsrente 
haben, keine weiteren Gläubiger auf diese als Deckungsvermögen deklarierten 
Vermögensgegenstände zugreifen. Zweitens müssen diese Vermögensgegenstän-
de ausschließlich zur Begleichung der Schulden aus Pensionsverpflichtungen 
vorgesehen werden. Schließlich darf drittens als Deckungsvermögen kein be-
triebsnotwendiges Vermögen (z. B. Anlagen und Maschinen) angesetzt werden.35 

Grundsätzlich kommen Wertpapiere oder Rückdeckungsversicherungen, die diese 
Kriterien erfüllen, als Deckungsvermögen in Betracht. 

35	 Vgl. Bertram et al. 2011: S. 59.
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Die Bewertung des Deckungsvermögens erfolgt jährlich zum Bilanzstichtag 
nach dem beizulegenden Zeitwert36 und nicht wie bisher nach den fortgeführten 
Anschaffungs-/Herstellungskosten. Hiermit ist tendenziell ein erhöhter Aufwand 
bei der Bilanzerstellung verbunden, da für das Deckungsvermögen jährlich die 
beizulegenden Zeitwerte ermittelt werden müssen. 

Nachfolgend wird der durch BilMoG vorgesehene Saldierungsvorgang anhand 
von zwei Beispielen illustriert. Dabei zielt Beispiel 1 auf den Fall, dass die Pen-
sionsrückstellungen höher sind als das Deckungsvermögen, während Beispiel 2 
auf den umgekehrten Fall abzielt. 

Beispiel 1: 

Bei einem Deckungsvermögen von 100 Mio. Euro und Pensionsrückstel-
lungen von 150 Mio. Euro zum Bilanzstichtag führt eine Saldierung (Netto-
ausweis) dazu, dass insgesamt 50 Mio. Euro auf der Passivseite der Bilanz 
als Pensionsrückstellung ausgewiesen werden müssen.

Abbildung 4: �Beispiel 1 – Bilanz vor der Saldierung von Pensionsrückstellungen 
und Deckungsvermögen

36	 Der beizulegende Zeitwert entspricht grundsätzlich dem Marktpreis, oder – wenn kein aktiver 
Markt besteht, anhand dessen sich der Marktpreis ermitteln lässt – einem nach einem mittels 
allgemein anerkannter Bewertungsmethoden bestimmten Wert (vgl. § 255 Abs. 4 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen� 100
    Sonstiges Anlagevermögen� 200
    Umlaufvermögen� 100

Bilanzsumme� 400

Passiva

Eigenkapital� 150
Pensionsrückstellungen� 150
Sonstiges Fremdkapital� 100

Bilanzsumme� 400
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Abbildung 5: �Beispiel 1 – Bilanz nach der Saldierung von Pensionsrück- 
stellungen und Deckungsvermögen

Beispiel 2:

Übersteigt das Planvermögen den Wert der Pensionsrückstellungen – bei 
der nach BillMoG vorgeschriebenen Bewertung nach dem beizulegenden 
Zeitwert kann dies durchaus eintreten –, so muss der Saldo der bei-
den Positionen in einem Sonderposten (Aktiver Unterschiedsbetrag aus 
der Vermögensverrechnung) aktiviert werden (§ 246 Abs. 2, S. 3 HGB).  
Angenommen das oben angesetzte Deckungsvermögen besteht aus Aktien 
und diese Aktien haben sich so positiv entwickelt, dass der Wert des De-
ckungsvermögens zum Bilanzstichtag nicht 100 Mio. Euro wert ist, sondern 
200 Mio. Euro. Die Pensionsverpflichtungen sind weiterhin mit 150 Mio. 
Euro bewertet. Durch die höhere Bewertung des Deckungsvermögens hat 
sich auch das Eigenkapital von 150 Mio. Euro auf 250 Mio. Euro erhöht.  
Nach der Verrechnung von Pensionsrückstellungen und Deckungsvermögen 
wird auf der Aktivseite lediglich ein „Aktiver Unterschiedsbetrag aus der 
Vermögensverrechnung“ von 50 Mio. Euro ausgewiesen. 

Abbildung 6: �Beispiel 2 – Bilanz vor der Saldierung von Pensionsrückstellungen 
und Deckungsvermögen
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Anlagevermögen� 200
    Umlaufvermögen� 100
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Pensionsrückstellungen� 50
Sonstiges Fremdkapital� 100

Bilanzsumme� 300

Aktiva

Anlagevermögen�
    Deckungsvermögen� 200
    Sonstiges Anlagevermögen� 200
Umlaufvermögen� 100
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Passiva

Eigenkapital� 250
Pensionsrückstellungen� 150
Sonstiges Fremdkapital� 100

Bilanzsumme� 500



76

Abbildung 7: �Beispiel 2 – Bilanz nach der Saldierung von Pensionsrück- 
stellungen und Deckungsvermögen

Das Saldierungsgebot kommt denjenigen Unternehmen entgegen, die sich über-
wiegend am Kapitalmarkt finanzieren. Für sie können sich durch die Saldierung 
Bilanzkennziffern verbessern. In den beiden illustrierten Beispielen wird es deut-
lich: Bei der Nettoausweis-Regelung wird die Bilanz verkürzt und durch den 
Rückgang der Pensionsrückstellung die Eigenkapitalquote (= Eigenkapital in % 
der Bilanzsumme) erhöht. Im Beispiel 1 verbessert sich die Eigenkapitalquote von 
37,5 auf 50 %, im Beispiel 2 von 50 auf 71,1 %. Da diese Verbesserungen aber 
nicht auf realen Veränderungen beruhen, sondern lediglich auf dem Übergang 
von einem Bruttoausweis zu einem Nettoausweis, stellt dies die Aussagekraft 
der Kennzahl Eigenkapitalquote in Frage. Ein besseres Rating für Unternehmen, 
nur weil sie vom Brutto- zum Nettoausweis übergehen, ist offensichtlich nicht 
gerechtfertigt. 

5.3 	 Wertpapiergebundene Direktzusagen 

Bei manchen Altersversorgungszusagen ergibt sich die Höhe der Verpflichtung 
ausschließlich aus dem Wert bestimmter Wertpapiere. Folgendes Beispiel soll 
dies illustrieren: Ein Unternehmen hat eine Beitragszusage mit Mindestleistung37 
erteilt. Die arbeitgeberfinanzierten Beiträge werden zum Kauf von Wertpapieren 
verwendet, die gesondert für Zwecke der Altersversorgung im Anlagevermögen 
verwaltet werden. Die Versorgungsberechtigten erhalten später eine Versorgung 

37	 Bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung garantiert der Arbeitgeber, dass bei Renteneintritt 
eines Beschäftigten mindestens die vom Arbeitgeber in ein Versorgungswerk eingezahlten Bei-
träge die Basis für den Versorgungsanspruch bilden (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG). Hiervon werden 
Beitragsbestandteile für zusätzliche Versicherungsleistungen (etwa Versicherungsschutz gegen 
Invalidität) abgezogen. Eine Verzinsung der Beiträge wird vom Arbeitgeber nicht garantiert.

Aktiva

Anlagevermögen� 200
Umlaufvermögen� 100
Aktiver Unterschiedsbetrag�
aus der Vermögensverrechnung� 50

Bilanzsumme� 350

Passiva

Eigenkapital� 150
Sonstiges Fremdkapital� 100

Bilanzsumme� 350
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entsprechend der Leistungsfähigkeit dieses gesondert geführten Vermögens, min-
destens aber in Höhe der für sie erbrachten Beiträge.

Gemäß § 253 Abs. 1 Satz 3 HGB ist in diesen Fällen eine eigenständige Wert-
ermittlung für die anzusetzende Pensionsrückstellung entbehrlich. Die Rückstel-
lung wird in Höhe des beizulegenden Zeitwertes der Wertpapiere gebildet. Sie ist 
– wenn die Voraussetzungen für eine Saldierung vorliegen (siehe oben Deckungs-
vermögen) – mit den entsprechenden Vermögensgegenständen zu verrechnen.38 

Für die Bewertung der Rückstellungen mit dem beizulegenden Zeitwert der 
Wertpapiere ist es nicht erforderlich, dass die Wertpapiere auch tatsächlich im 
eigenen Anlagevermögen gehalten werden. Voraussetzung ist jedoch, dass der 
beizulegende Wert der Wertpapiere höher ist als die garantierte Mindestzusage. 
Ist dies der Fall, saldieren sich Deckungsvermögen und Pensionsrückstellungen 
zu null. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, erfolgt die Bewertung der Pensions-
rückstellungen nach den allgemeinen Regeln.

5.4 	 Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Neuerungen in der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen haben auch 
Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie können sowohl 
das Betriebsergebnis als auch das Finanzergebnis eines Unternehmens beeinflus-
sen.39 

Insbesondere im ersten Jahresabschluss nach BilMoG werden die Auswir-
kungen in vielen Unternehmen wirtschaftlich zu spüren sein, da sie dann erstmals 
Lohn-/Gehalts- und Rententrends berücksichtigten müssen und darüber hinaus 
in den meisten Fällen ein niedrigerer Abzinsungssatz zur Anwendung kommt, 
so dass die Pensionsrückstellungen steigen und entsprechende Belastungen in 
der GuV ausgewiesen werden müssen. Eine grobe Abschätzung der möglichen 
Auswirkungen hat in Abhängigkeit von Art der Leistung, Personengruppe und 
Zusagetyp Allianz Global Investors40 vorgenommen41. Der Berechnung liegt das 
Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) auf Basis der 

38	 Wenn bei im eigenen Bestand gehaltenen Wertpapieren die Voraussetzungen für eine Saldierung 
nicht vorliegen, ist zu prüfen, ob eine Bewertungseinheit im Sinne von § 254 HGB vorliegt.

39	 Vgl. Bertram et al. 2011: S. 67.
40	 Allianz Global Investors 2010: S. 7.
41	 http://www.allianzglobalinvestors.de/web/download?file=Analysen-und-Trends-BilMog.pdf 

[Zugriff am 08.06.2011].
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Annahmen Rechnungszins 5,3 %, Rententrend 2 % p. a. und Gehaltstrend 2,5 % 
p. a. zugrunde.

Abbildung 8: Auswirkungen von BilMoG auf die Direktzusagen

Quelle: Allianz Global Investors 2010: S. 7 (Eigene Darstellung)

Danach liegt der zu erwartende Anstieg der Rückstellungen für Pensionsver-
pflichtungen unter den genannten Annahmen zwischen 5 % und 55 %. Sie sind 
bei Rentenzusagen höher als bei Kapitalzusagen42 und wirken sich für Aktive 
stärker aus als für Rentenbezieher. Die Belastungen für die Unternehmen können 
allerdings durch die Inanspruchnahme der Übergangsregelung in Grenzen gehal-
ten werden.43 Um wirtschaftliche Schieflagen zu vermeiden, kann der durch das 
BilMoG entstandene Mehraufwand über maximal fünfzehn Jahre verteilt werden 
(Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EHGB). 

42	 Bei Kapitalzahlungen wirken sich beispielsweise die Annahmen über künftige Rentenerhöhungen 
nicht aus.

43	 Vgl. Kolb et al. 2011: S. 59 ff.
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Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass sich durch das BilMoG an den tat-
sächlichen Zahlungsverpflichtungen der Unternehmen gegenüber den Versor-
gungsberechtigten nichts ändert. Die notwendigen Rückstellungen werden ledig-
lich zeitlich früher gebildet.

Neben den durch die Einführung des BilMoG entstehenden Einmal-Effekten 
ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass sich die oben erwähnten Kostentrends 
aufgrund geänderter objektiver Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit verändern 
können, so dass sie wiederum zu Anpassungen in der Bilanz führen. Diese Anpas-
sungen sind erfolgswirksam über die GuV-Position Personalaufwand (Pos. 6b: 
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 
oder Position sonstige betriebliche Erträge) vorzunehmen.44

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der von der Deutschen Bundes-
bank vorgegebene Abzinsungsfaktor ebenfalls im Laufe der Zeit variieren wird, 
so dass auch hier bilanzielle Anpassungen bei der Berechnung der Barwerte er-
forderlich und folglich erfolgswirksam über die GuV verbucht werden. Ebenso 
verhält es sich jährlich mit dem zum Bilanzstichtag zu bewertenden Deckungs-
vermögen. Da Deckungsvermögen zum Zeitwert bewertet werden muss, werden 
Wertberichtigungen im Deckungsvermögen eher die Regel als die Ausnahme sein. 
Dies gilt auch für die sich aus dem Deckungsvermögen ergebenden Erträge bzw. 
Aufwendungen. 

Abschließend soll an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass die Neu-
regelungen zur Folge haben kann, dass Erträge und Aufwendungen aus der be-
trieblichen Altersversorgung, die das Unternehmen ggf. bisher dem operativen 
Ergebnis zugerechnet hat, nun dem Finanzergebnis zuzuordnen sind (§§ 277 Abs. 
5 S. 1 und 246 Abs. 2 S. 2 Halbsatz 2 HGB). Hierdurch kann es zu Verschiebungen 
in der Relation von operativem Ergebnis und Finanzergebnis kommen.45

5.5 	 Wesentliche Anhangangaben

Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften, die nach § 264a HGB wie Ka-
pitalgesellschaften behandelt werden, weil sie haftungsbeschränkt sind, haben 
hinsichtlich ihrer Pensionsverpflichtungen seit BilMoG im Anhang zusätzliche 
Informationen anzugeben. Zu den wesentlichen Informationen zählen Erläute-
rungen des angewandten versicherungsmathematischen Verfahrens als Grundlage 

44	 Vgl. Bertram et al. 2011: S. 67.
45	 Vgl. Bertram et al. 2011: S. 67; Hagemann et al. 2010: S. 1025.
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für die Bewertung der Pensionsrückstellungen (§ 285 Nr. 24 und Nr. 25 HGB). 
In diesem Zusammenhang sind dann die Annahmen über Lohn-, Gehalts- und 
Rententrends anzugeben sowie die zugrunde gelegten Sterbetafeln. Darüber hi-
naus ist von den Unternehmen anzugeben, ob sie von der Vereinfachungsregelung 
(pauschale Laufzeit 15 Jahre) Gebrauch gemacht haben. Weiterhin müssen Un-
ternehmen Informationen zum Deckungsvermögen geben, hier insbesondere im 
Zusammenhang mit der Nettoausweisregelung (Saldierung Deckungsvermögen 
und Pensionsrückstellungen). 

5.6 	 Bilanzpolitische Gestaltungsspielräume

Durch BilMoG haben sich die bilanzpolitischen Gestaltungsspielräume im Bereich 
der Altersversorgungsverpflichtungen gewandelt. Zunächst ist hervorzuheben, 
dass die Berücksichtigung von Kostentrends bei der Bewertung der Pensions-
rückstellungen zusätzliche Spielräume eröffnet, da Kostentrends im Regelfall auf 
Schätzungen beruhen. Die den unterstellten Trends zugrunde liegenden Annahmen 
können in erheblichem Maße die Höhe der ausgewiesenen Verpflichtungen und 
folglich das Jahresergebnisse beeinflussen.

Auch die Möglichkeit in der Bilanz Deckungsvermögen vorzusehen oder 
nicht, eröffnet bilanzpolitische Gestaltungsspielräume. Wie oben gezeigt wurde, 
muss Deckungsvermögen mit den Pensionsrückstellungen saldiert werden. Dies 
führt in der Regel zu Bilanzverkürzungen, die einen positiven Einfluss auf die Ei-
genkapitalquote haben. Wie oben beschrieben, erlaubt der Gesetzgeber die durch 
BilMoG verursachte Vorverlagerung von Aufwendungen als einmaligen Aufwand 
zu verbuchen oder über 15 Jahre bis 2024 zu verteilen. Je nach Unternehmenssitu-
ation und bilanzpolitischen Überlegungen kann dieses Wahlrecht genutzt werden, 
um die Höhe der Jahresergebnisse in diesem Zeitraum zu steuern.

Schließlich kann festgehalten werden, dass es für bestimmte mit der betrieb-
lichen Altersversorgung verbundene Aufwendungen und Erträge in der GuV ein 
Wahlrecht gibt, ob sie dem Betriebsergebnis oder dem Finanzergebnis zugeordnet 
werden: Hierbei handelt es sich um die erfolgswirksamen Anpassungen aufgrund 
des geänderten Abzinsungsfaktors, den Wertschwankungen im Deckungsvermö-
gen und den Erträgen und Aufwendungen aus der Anlage des Deckungsvermö-
gens. Das IDW meint dazu (IDW RS HFA 30), dass diese Sachverhalte sowohl 
in der GuV-Position „Personalaufwand“ (Pos. 6b: soziale Abgaben und Aufwen-
dungen für Altersversorgung und für Unterstützung) bzw. der Position „Sonstige 
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betriebliche Erträge“ als auch in der GuV-Position „Sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge“ bzw. „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ erfasst werden können.46 
Dieses Wahlrecht ist in der Literatur durchaus umstritten.47 Solange es besteht, 
kann durch seine Ausübung die Höhe von Betriebsergebnis und Finanzergebnis 
und aller damit verbundener Kennziffern beeinflusst werden.

5.7 	 Fazit

Die Neuerungen in der deutschen Rechnungslegung in Bezug auf die Pensionsver-
pflichtungen werden in vielen Unternehmen im Jahr der Umstellung zu höheren 
Rückstellungsbeträgen führen. Zwei Faktoren sind wie beschrieben als Treiber 
dieser Entwicklung anzusehen: Die Bewertung zum Erfüllungsbetrag und der zur 
Zeit im Vergleich zur bisherigen Praxis niedrigere Abzinsungsfaktor. Durch das 
BilMoG notwendige Rückstellungserhöhungen im Umstellungsjahr können im 
Rahmen einer Übergangslösung über maximal 15 Jahre erfolgswirksam verteilt 
werden. Damit können die wirtschaftlichen Folgen im Umstellungsjahr abge-
mildert werden. Die Rückstellungserhöhung bedeutet allerdings nicht, dass sich 
durch das BilMoG an den tatsächlichen Verpflichtungen gegenüber den Versor-
gungsberechtigten etwas ändert. Rückstellungen werden lediglich zeitlich früher 
gebildet. Der sich jährlich verändernde Abzinsungsfaktor für die Pensionsrückstel-
lungen wird die Jahresergebnisse in bisher ungewohnter Weise beeinflussen. Auch 
die Möglichkeit, Deckungsvermögen zu bilden, wird einen nicht unerheblichen 
Einfluss auf die Bilanzierung von Unternehmen haben, wie die obigen Ausfüh-
rungen gezeigt haben.

46	 Vgl. Bertram et al. 2011: S. 67.
47	 Vgl. Hagemann et al. 2010: S. 1025.
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6	 Die Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen 
nach IFRS – Aktuelle Regelungen und  
kommende Änderungen48 

Das International Accounting Standards Board (IASB) veröffentlichte jüngst eine 
Neufassung des für die Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen maßgeblichen 
Standards IAS 19. Dieser bringt einige wesentliche Änderungen der bisher gän-
gigen Bilanzierungspraxis mit sich. Im Folgenden sollen die wichtigsten Aspekte 
des bilanziellen Ausweises, der Bewertung und der Ergebniswirkung von leis-
tungsorientierten Pensionsplänen nach IFRS dargestellt werden. Insbesondere 
soll gezeigt werden, welche Möglichkeiten der Bilanzpolitik sich auch nach der 
Novellierung noch für die Unternehmensleitung ergeben. Ferner soll gezeigt wer-
den, welche wichtigen Informationen, insbesondere aus Sicht der Beschäftigten, 
durch die Bilanzierungsvorschriften schwerer erkennbar sind. Da die Novellierung 
von IAS 19 erst für Geschäftsjahre ab 2013 verpflichtend anzuwenden ist, wird 
in diesem Text auch die bisherige Fassung des Standards dargestellt. Im Rahmen 
des Fazits werden die wichtigsten Änderungen tabellarisch den alten Regelungen 
gegenüber gestellt.

Für die Erfassung einer Pensionsverpflichtung im IFRS-Jahresabschluss ist 
von entscheidender Bedeutung, ob diese als leistungs- oder beitragsorientiert 
einzuordnen ist. Im Falle einer beitragsorientierten Zusage (defined contribution 
plan) ist das Unternehmen lediglich verpflichtet, einen festen Betrag an einen ex-
ternen Versorgungsträger zu zahlen. Das Risiko, dass in Zukunft auch tatsächlich 
eine Pensionszahlung in bestimmter Höhe erfolgt, trägt grundsätzlich jedoch der 
Arbeitnehmer. Im Gegensatz dazu ist das Unternehmen im Falle einer leistungs-
orientierten Zusage (defined benefit plan) zu einer konkreten Pensionsleistung 
verpflichtet und trägt somit auch das Risiko, dass diese tatsächlich erbracht wird. 
Ob die Leistung letztlich vom Unternehmen selbst oder einem externen Träger 
kommt, ist dabei unerheblich.

48	 Der Abschnitt 6 „Die Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen nach IFRS – Aktuelle Rege-
lungen und kommende Änderungen“ wurde vom Ökonomen Alexander Sekanina verfasst. Er 
ist Referatsleiter Wirtschaft IV in der Abteilung Mitbestimmungsförderung der Hans-Böckler-
Stiftung und Experte im Bereich der internationalen Rechnungslegung. 



84

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich lediglich auf die Bilanzierung leis-
tungsorientierter Pensionspläne, da sich deren Bilanzierung erheblich komplexer 
darstellt und erhebliche bilanzpolitische Spielräume beinhaltet.49

6.1 	 Auswirkung auf die Bilanz

Für die bilanzielle Abbildung einer leistungsorientierten Pensionszusage sind nach 
IFRS zwei wichtige Faktoren zu berücksichtigen: Zum einen die tatsächliche 
Pensionsverpflichtung gegenüber den Arbeitnehmern und zum anderen das Plan-
vermögen (samt wirtschaftliche Erträge hieraus), das zur Deckung der zukünftigen 
Pensionsleistungen vorgesehen wird. 

Die Höhe der Pensionsverpflichtung ist im Rahmen eines versicherungsmathe-
matischen Verfahrens zu bestimmen und hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, 
so z. B. die voraussichtliche Gehalts- und Zinsentwicklung, Lebenserwartung oder 
Inflationsrisiken. Die Grundidee ist die folgende: Die Arbeitnehmerin/der Arbeit-
nehmer erdient in jedem Jahr seiner Tätigkeit einen „Baustein“ seines künftigen 
Rentenanspruchs. Am Ende seiner Dienstzeit müssen aus diesen angesammelten 
Ansprüchen (kumulierte Bausteine) Jahr für Jahr seine zugesagten Leistungen 
erbracht werden. 

Zunächst sind alle zugesagten Rentenzahlungen an den Arbeitnehmer auf den 
Barwert zum Zeitpunkt des Renteneintritts abzuzinsen (siehe Beispiel 1).50 Die 
Höhe dieses Barwertes hängt u.a. von der vertraglichen Höhe der Pensionszah-
lungen, der voraussichtlichen Lebensdauer des Pensionärs, möglicher Frühpensio-
nierung oder dem gewählten Kalkulationszins ab. Die IFRS-Standards geben i. d. 
R. keine Vorgaben für die Festlegung dieser Faktoren. Entsprechend bestehen für 
das Management Spielräume, durch Treffen bestimmter Annahmen Bilanzpolitik 
zu betreiben. Lediglich für den Zinssatz ist nach internationaler Rechnungslegung 
festgelegt, dass sich dieser an erstrangigen, festverzinslichen Industrieanleihen 
orientieren soll, die in gleicher Währung und mit gleicher Laufzeit wie die Pensi-
onsverpflichtung emittiert wurden. Da die komplexe Berechnung des Barwertes 
letztlich durch einen spezialisierten Versicherungsmathematiker erfolgen soll, 

49	 Im Rahmen der Bilanzierung beitragsorientierter Pläne hat das Unternehmen lediglich die Zah-
lungen an den Versorgungsträger als Aufwandsposten in der Gewinn- und Verlustrechnung zu 
erfassen. Weitere bilanzielle Konsequenzen ergeben sich nicht.

50	 Unter einem Barwert versteht man die Summe aller künftig erwarteten Zahlungen aus einer 
bestimmten Quelle (also hier die Rentenzahlungen), wobei jede Zahlung auf den Berechnungs-
zeitpunkt des Barwertes abzuzinsen ist.
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ist das Verfahren für Außenstehende entsprechend schwer nachvollziehbar (vgl. 
Pellens et. al. 2006, S. 453).

Beispiel 1:

Die Muster AG sagt einem Arbeitnehmer eine monatliche Rente in Höhe 
von 500 € zu, welche bis zu seinem 68. Lebensjahr gezahlt werden soll. Der 
Kalkulationszins liegt bei 5 % und der Arbeitnehmer geht 2011 im Alter 
von 65 Jahres in Rente. Wie hoch ist der Rentenbarwert zum Zeitpunkt des 
Renteneintritts? 

Tabelle 5: Bestimmung des Barwerts der Pensionszusage zum Renteneintritt

Jahr 2011 2012 2013 2014
Alter des Arbeitnehmers 65 66 67 68

Rentenzahlung (p.a.) 6000 6000 6000 6000

Rentenzahlung auf 2011 
Rentenzahlung auf 2011  
abgezinst 6000 6000/1,05 

 = 5714,29
6000/1,052 

= 5714,29
6000/1,053 

= 5183,03

Somit muss im Geschäftsjahr 2011 insgesamt eine Verpflichtung in Höhe des 
Rentenbarwerts erfasst werden: 

6000 € + 5714,29 € + 5442,18 € + 5183,03 € = 22.339,50 €.

Nach Ermittlung des Barwertes der Verpflichtung zum Renteneintritt, ist dieser 
noch auf die Dienstjahre zu verteilen, in welchen er durch den Arbeitnehmer „er-
dient“ werden soll („Methode der laufenden Einmalprämien“). Auf diesem Weg 
kann für jede Periode eine notwendige Zuführung ermittelt werden, die zuzüglich 
jährlicher Zinsen in die Anwartschaft einfließt. 

Neben der Verpflichtung des Unternehmens gegenüber dem Arbeitnehmer 
ist zu beachten, auf welchem Weg die Erträge erwirtschaftet werden sollen, aus 
denen die künftigen Pensionsleistung erbracht wird. Hierzu dient in den meisten 
Fällen das so genannte Planvermögen. Hierbei handelt es sich um das Vermögen 
eines unternehmensexternen Fonds oder Versicherungspolicen.51 Dieses Planver-

51	 Vgl. IAS 19 (7). 
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mögen muss im Insolvenzfall sicher vom sonstigen Vermögen des Unternehmens 
getrennt sein. So können die Pensionsansprüche auch im Falle eines Konkurses 
weiter bedient werden. Für die Bewertung des Planvermögens ist das Fair-Value-
Konzept anzuwenden. Die Vermögenswerte müssen also zu ihrem Zeitwert bi-
lanziert werden. Dieser ergibt sich entweder aus deren Marktwert oder aus dem 
Barwert der erwarteten Cashflows, die künftig aus dem Vermögensgegenstand 
erwirtschaftet werden können.

Bilanzieller Ausweis

Die endgültige Darstellung der Pensionsverpflichtungen in der Bilanz erfolgt 
im Rahmen des so genannten Nettoausweises (siehe Abbildung 9): Ausgehend 
vom Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung sind für die Berechnung des 
Nettoausweises die versicherungsmathematische Gewinne/Verluste, der nachzu-
verrechnende Dienstzeitaufwand sowie der beizulegende Zeitwert des Planver-
mögens zu berücksichtigen. 

Die Posten versicherungsmathematische Gewinne/Verluste und nachzuver-
rechnender Dienstzeitaufwand werden im nächsten Abschnitt zur Gesamtergeb-
nisrechnung erläutert. Im Rahmen der Reform von IAS 19 werden diese beiden 
Posten für Geschäftsjahre, die nach dem 01.01.2013 beginnen, entfallen. Folglich 
wird in der Bilanz dann lediglich die Differenz zwischen dem Barwert der leis-
tungsorientierten Verpflichtung und dem Wert des zugewiesenen Planvermögens 
ersichtlich sein. Je nachdem, welcher dieser Beträge höher ist, entsteht eine Schuld 
auf der Passivseite (Unterdeckung der Verpflichtung durch das Vermögen) oder 
ein Vermögensgegenstand auf der Aktivseite (Überdeckung).52 Aus der Saldie-
rung ergibt sich die Schwierigkeit, mögliche Ursachen für die Veränderung dieses  
Postens direkt zu erkennen.

Sofern das Unternehmen eigene Vermögensgegenstände als Deckungsvermö-
gen zur Deckung der Pensionsverpflichtungen nutzt, entfällt der Posten „beizu-
legender Zeitwert des Planvermögens“ im obigen Schema. Stattdessen werden 
diese Vermögensgegenstände gesondert auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. 
Folgerichtig entspricht der Posten auf der Passivseite mit Anwendung der Neure-
gelung dann nur noch der tatsächlichen Pensionsverpflichtung.

52	 Die IFRS-Standards geben keine verpflichtenden Bezeichnungen für die Bilanz-Posten an, unter 
denen dieser Saldo-Betrag zu finden ist. Im Regelfall eines Überhangs auf der Passivseite wird 
dieser meist unter den „Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern“ verrechnet. Im Anhang ist 
dieser Posten dann meist noch weiter untergliedert. Im seltenen Fall eines Überhangs auf der 
Aktivseite kann der Posten beispielsweise unter „Vermögenswerte aus überdeckten Pensionsplä-
nen“ zu finden sein.
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Abbildung 9: �Die bilanzielle Darstellung der Pensionsverpflichtungen nach dem 
Nettoausweis-Prinzip

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung
+/– versicherungsmathematische Gewinne/Verluste, die noch nicht ergebnis-
wirksam erfasst  wurden
– noch nicht ergebniswirksam erfasster nachzuverrechnender Dienstzeitauf-
wand
– beizulegender Zeitwert des Planvermögens
= bilanzielle Schuld/bilanzieller Vermögenswert aus leistungsorientierter 
Zusage

6.2 	 Auswirkung leistungsorientierter Zusagen  
auf die Gesamtergebnisrechnung

Die jüngste Reform von IAS 19 hat sich insbesondere auf die Gesamtergebnis-
rechnung (Gewinn- und Verlustrechnung zzgl. „other comprehensive income“) 
ausgewirkt. Zunächst soll hier die ursprüngliche Fassung des IAS 19 dargestellt 
werden, da sie noch für die Geschäftsjahre 2011/2012 anzuwenden ist. Wie schon 
bereits in den Ausführungen zum Bilanzausweis erörtert, werden die Aufwen-
dungen und Erträge aus dem Pensionsplan im Rahmen eines Nettoausweises in 
der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) abgebildet: 

Abbildung 10: Berechnung des GuV-Postens

Dienstzeitaufwand der Periode
+ Zinsaufwand
– Ertrag aus Planvermögen
+/– Amortisationsbetrag versicherungsmathematischer Verluste/Gewinne nach 
der Korridor-Methode
+ Amortisationsbetrag des nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwands
+/– Auswirkungen etwaiger Plankürzungen und -abgeltungen
= Pensionsaufwand oder -ertrag der Periode
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Die einzelnen Posten werden im Folgenden erläutert: Der Dienstzeitaufwand 
bezeichnet den Rentenbaustein, den eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer in 
einer Periode erdient hat. Seine Höhe richtet sich nach den Annahmen des oben 
geschilderten versicherungsmathematischen Verfahrens (Gehalts- und Zinsent-
wicklung, Sterblichkeit, Inflation etc.). Der Zinsaufwand ergibt sich aus der 
Aufzinsung der angesammelten Bausteine mit dem Kalkulationszinssatz.53 Der 
erwartete Ertrag aus dem Planvermögen umfasst die Renditen, die zur Deckung 
der Pensionsansprüche erwirtschaftet werden sollen. Dabei kann es sich beispiels-
weise um Zinserträge und Dividenden aus Wertpapieren handeln. Im Rahmen der 
Reform von IAS 19 ändert sich hier jedoch die Bemessungsgrundlage: Statt der 
individuell erwarteten Rendite des Planvermögens, soll nun der Kalkulationszins 
der Verpflichtung angewendet werden, um die erwartete Vermögensrendite zu be-
stimmen. Dies hat zur Folge, dass der Zinsertrag des Deckungsvermögens und der 
Zinsaufwand der Verpflichtung zu einer Nettozinsposition zusammengefasst wer-
den, die anschließend im Pensionsaufwand der Periode verrechnet wird. Dies kann 
dazu führen, dass der Bilanzausweis deutlich von der realen Wertentwicklung des 
Planvermögens abweicht. Das nachfolgende Beispiel 2 soll dies veranschaulichen: 

Beispiel 2:

Die Muster AG nutzt als Planvermögen zur Deckung ihrer Pensionsverpflich-
tungen Anteile an einem externen Pensionsfonds. Dieser Fonds erwirtschaftet 
im Geschäftsjahr 2013 eine Rendite von 4 %. Angenommen der Zinssatz 
für erstrangige Industrieanleihen läge zur gleichen Zeit bei 5 %: Da dieser 
Zins für den Barwert der erdienten Verpflichtung maßgeblich ist, ist er nach 
der Novellierung von IAS 19 auch zur bilanziellen Ermittlung des Planver-
mögens-Ertrags anzuwenden. Bei einem Fondsvermögen von 1000 € wäre 
also ein Zinsertrag von 50 € zu erfassen, während die tatsächliche Rendite 
lediglich bei 40 € liegt.

Die so genannten versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste stellen bis 
zur Umsetzung der Reform von IAS 19 ein komplexes Problem dar. Sie entstehen 
durch eine nachträgliche Änderung der Annahmen des versicherungsmathema-

53	 Beispiel: In 2010 wird ein Pensionsbaustein von 1000 € erdient. Der Kalkulationszinssatz betrage 
5 %. Somit ist in 2011 ein Zinsaufwand von 1000 € * 0,05 = 50 € zu erfassen. Da auch in 2011 
ein weiterer Baustein von 1000 € erdient wird, beträgt die gesamte Pensionsverpflichtung Ende 
2011 1000 € + 50 € + 1000 € = 2050 €.
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tischen Verfahrens. Denkbare Beispiele wären eine Verlängerung der Lebenser-
wartung der Pensionäre, eine Änderung des Kalkulationszinssatzes oder höhere 
erwartete Erträge aus dem Planvermögen. Änderungen dieser Parameter führen 
oft zu sprunghaften Wertänderungen der Nettoposition in der Bilanz.54 Um starke 
Schwankungen im Ergebnis zu vermeiden besteht derzeit noch ein Wahlrecht, wie 
diese Gewinne und Verluste in der Gesamtergebnisrechnung zu behandeln sind. 
Dieses sieht drei mögliche Optionen vor: 
1.   Die versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste können direkt vollständig 

in der GuV erfasst werden und belasten so das Konzernergebnis.
2.   Sie können vollständig mit dem Eigenkapital verrechnet werden und tauchen 

somit im „other comprehensive income“ auf.55 Eine Erfassung im eigentlichen 
Jahresergebnis wird so vollständig vermieden.

3.  	Sie können durch den so genannten „Korridor-Ansatz“ zeitlich gestreckt wer-
den: Solange die Gesamtsumme der Gewinne/Verluste nicht größer ist als  
10 % des größeren Betrags aus Zeitwert des Planvermögen und Barwert der 
Pensionsverpflichtung, werden diese lediglich in einer Nebenrechnung ge-
führt.56 In der GuV werden sie erst erfasst, wenn sie diese 10%-Hürde über-
steigen. In diesem Fall wird der überschießende Betrag auf die restlichen 
Geschäftsjahre bis zum Renteneintritt des Arbeitnehmers verteilt. Es kommt 
im Vergleich zur ersten Option also zu einer Ergebnisglättung.

Mit der Reform von IAS 19 entfällt dieses Wahlrecht. Versicherungsmathema-
tische Gewinne und Verluste sind nun zwingend direkt mit dem Eigenkapital zu 
verrechnen und im „other comprehensive income“ auszuweisen (Option 2). Der 
Posten nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand ergibt sich in Fällen, in denen das 
Unternehmen rückwirkend neue Pensionspläne aufstellt, also bestehende Verträge 
ändert. Die bilanzielle Behandlung richtet sich nach der Art des Pensionsplans: 
Sind die Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern nicht verfallbar, so muss 
der Aufwand direkt vollständig in der GuV erfasst werden. Sind die Ansprüche 
dagegen verfallbar, so erfolgt auch hier eine Verteilung des Aufwands auf die 
restlichen Geschäftsjahre bis zum Eintritt der Unverfallbarkeit. Mit der Änderung 
von IAS 19 wird diese zweite Methode jedoch abgeschafft, so dass spätestens nach 
dem 01.01.2013 der vollständige Dienstzeitaufwand in der GuV erfasst werden 
muss. Plankürzungen und Abgeltungen resultieren i. d. R. aus wirtschaftlichen 

54	 Vgl. Pellens et. al. 2006: S. 455.
55	 Nach IFRS sind im „other comprehensive income“ alle GuV-neutralen Ergebnisbestandteile eines 

Geschäftsjahres zu erfassen. Dies umfasst im Wesentlichen unrealisierte Ergebnisse beispiels-
weise aus der Neubewertung bestimmter Finanzinstrumente.

56	 Diese Nebenrechnung ist jedoch im Anhang auszuweisen.
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Faktoren im Umfeld des Unternehmens, so beispielsweise Betriebsschließungen. 
Entstehende Aufwendungen sind in jedem Fall direkt in der GuV zu erfassen. Ein 
Wahlrecht existierte hier auch bisher nicht.
Problematisch bleibt auch nach der Reform von IAS 19 das Wahlrecht, Dienst-
zeitaufwand sowie Zinsaufwendungen und -erträge entweder im Betriebsergebnis 
oder im Finanzergebnis auszuweisen. Dies kann beispielsweise zur Änderung von 
Kennzahlen wie der EBIT-Marge führen, in welcher lediglich das betriebliche 
Ergebnis berücksichtigt wird.57 Nachfolgend wird anhand eines Beispiels die Be-
handlung versicherungsmathematischer Gewinne/Verluste gezeigt: 

Beispiel:

Die Muster AG hat einem Arbeitnehmer eine leistungsorientierte Pensions-
zusage gegeben. Als Planvermögen dient eine Versicherungspolice, die im 
Geschäftsjahr 2009 abgeschlossen wurde und aktuell einen Zeitwert von  
2000 € hat (= beizulegender Zeitwert des Planvermögens). Der Arbeitnehmer 
hat bisher einen Pensionsanspruch von 2750 € erdient (= Barwert der leis-
tungsorientierten Verpflichtung). Da der Arbeitnehmer in 2011 jedoch uner-
wartet befördert wird, erhöht sich sein Pensionsanspruch. Daraus resultiert 
eine Erhöhung der leistungsorientierten Verpflichtung um 400 € (versiche-
rungsmathematischer Verlust des Unternehmens). Das Unternehmen hat nun 
drei Möglichkeiten, den versicherungsmathematischen Verlust zu erfassen:
1.) �Der Verlust kann vollständig in der GuV erfasst werden. In der Bilanz 

taucht als Nettoposition folglich nur die Differenz aus dem Barwert der 
leistungsorientierten Verpflichtung und dem beizulegenden Zeitwert des 
Planvermögens auf:
Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung�  2.750 € 
– beizulegender Zeitwert des Planvermögens		�   – 2.000 € 
= bilanzielle Schuld� 750 €

2.) �Der Verlust kann vollständig im „other comprehensive income“ erfasst und 
somit direkt mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Der Nettoposten des 
Pensionsplans in der Bilanz entspricht dem Ausweis nach Methode 1.).

3.) �Es kann die Korridormethode angewendet werden. Hierbei wäre bilanziell 
wie folgt vorzugehen: In der Gewinn- und Verlustrechnung wird nur der 
Verlustbetrag erfasst, der die Hürde von 10 % des größeren Betrags aus 

57	 Die EBIT-Marge berechnet sich als Verhältnis des operativen Ergebnisses EBIT zum Umsatz des 
Unternehmens und kann Hinweise auf Ertragskraft und Effizienz eines Betriebs geben.
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Zeitwert des Planvermögens und dem Barwert der Verpflichtung über-
steigt.
10 % des Zeitwerts des Planvermögens:	 10 %* 2000 € =	 200 €�  
10 % des Barwerts der Verpflichtung:	 10 %* 2750 € =	 275 €

Der größere der beiden Beträge ist also 275 €. In der Gewinn- und Verlust-
rechnung ist somit ein überschüssiger Betrag von 400 € – 275 € = 125 € zu 
erfassen. Der Restbetrag von 275 € wird in einer Nebenrechnung weiter-
geführt, die im Anhang zu finden ist. Ferner wird er im Nettoposten in der 
Bilanz verrechnet:
Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung�  2.750 € 
– versicherungsmathematischer Verlust, 	  
welcher noch nicht in der GuV erfasst wurde� – 275 € 
– beizulegender Zeitwert des Planvermögens� – 2.000 € 
= bilanzielle Schuld� 475 €

6.3 	 Angaben im Anhang

Der Anhang hat nach IFRS wesentliche Informationen zur Entwicklung des Pen-
sionsplans zu enthalten, die durch den Nettoausweis in Bilanz und GuV verdeckt 
werden. So müssen sowohl der Barwert der erdienten Verpflichtung als auch 
der Zeitwert des Planvermögens einzeln ausgewiesen werden. Ferner sind alle 
wesentlichen Parameter anzugeben, die dem Pensionsplan zugrunde liegen. Dies 
umfasst u.a. den Kalkulationszinssatz, die Inflationsannahmen, die Gehalts- und 
Rententrends und die erwartete Rendite des Planvermögens. Gleichfalls sind die 
gesamten versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste sowie der nach-
zuverrechnende Dienstaufwand anzugeben, unabhängig von ihrer Erfassung in 
der GuV. Ferner ist aufzuzeigen, welche Teile der Verpflichtung extern und wel-
che intern finanziert wurden und auf welche Arten von Vermögenswerte sich das 
Planvermögen aufteilt. Durch die Neufassung von IAS 19 wurde der Kanon der 
Angaben u.a. um zusätzliche Informationen über die speziellen Risiken eines 
leistungsorientierten Pensionsplans und über gemeinsame Pensionspläne mehrerer 
Arbeitgeber erweitert.
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6.4 	 Bilanzpolitische Gestaltungsspielräume

Durch die Abschaffung der Wahlrechte bei der Erfassung versicherungsmathema-
tischer Gewinne und Verluste sowie des nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwands 
nach der Novellierung des IAS 19 ist ein wichtiger bilanzpolitischer Spielraum aus 
den IFRS-Standards entfernt worden. Insbesondere durch die Korridor-Methode 
bestand die Möglichkeit, die tatsächliche Deckungssituation eines Pensionsplans 
in der Gesamtergebnisrechung zu verschleiern. Die Verpflichtung auf eine direkte 
Erfassung aller versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste im „other com-
prehensive income“ erhöht in dieser Hinsicht die Transparenz des Ergebnisaus-
weises. Zudem vermeidet diese GuV-neutrale Erfassung starke Schwankungen 
des Betriebsergebnisses auf Grundlage unsicherer Annahmen.

Dennoch ist auf ein wesentliches Problem hinzuweisen: Die Entstehung ver-
sicherungsmathematischer Gewinne und Verluste beruht auf einer Änderung der 
ohnehin unsicheren Annahmen, die der Bemessung einer Pensionsverpflichtung 
zugrunde liegen. Durch die getroffenen Annahmen über zukünftige Entwicklungen 
von Inflationsraten, Gehaltstrends oder Beschäftigungsfluktuation kann das Ergeb-
nis des versicherungsmathematischen Verfahrens maßgeblich beeinflusst werden. 
Entsprechend können der Bilanzausweis der Pensionsverpflichtungen (Nettoaus-
weis) und der GuV-wirksame laufende Dienstzeitaufwand stark in ihrer Höhe 
schwanken. Da zudem Berechnungsdetails durch die Komplexität des versiche-
rungsmathematischen Verfahrens kaum nachvollziehbar sind, ergibt sich hier ein 
idealer Spielraum zur Bilanzpolitik. So könnte durch gezielt niedrigen Ausweis 
der Pensionsverpflichtung eine Verkürzung der Bilanz und eine Verbesserung der 
Eigenkapitalquote erreicht werden, ohne dass sich die wirtschaftliche Realität des 
Unternehmens geändert hat.58

In Hinblick auf Transparenzaspekte ist kritisch zu hinterfragen, ob die Erfas-
sung der erwarteten Planvermögens-Erträge in Höhe des Kalkulationszinssatzes 
der Verpflichtung die Realität in angemessener Weise abbildet. Einerseits entfällt 
hier ein weiteres bilanzpolitisches Instrument, da bisher auch die Rendite des 
Planvermögens als Unsicherheitsfaktor in die Berechnungen der Nettoposition 
einfloss. Andererseits verdeckt die standardisierte Verwendung des Rechnungs-
zins jedoch das mögliche individuelle Risiko des Planvermögens und somit die 
Gefahr, dass Pensionsleistungen letztlich nicht aus dem Vermögen erbracht wer-

58	 Eine Reduzierung der Pensionsverpflichtungen führt zu einer geringeren Bilanzsumme. Da das 
Eigenkapital konstant bleibt, erhöht sich auf diesem Weg die Eigenkapitalquote (= Eigenkapital/
Bilanzsumme).
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den können. Der Rechnungszins der Verpflichtung soll laut IFRS dagegen das 
Risiko eines AA-gerateten Unternehmens repräsentieren, also eines Unternehmen, 
das fast kein Risiko aufweist. Es ist äußerst fraglich, ob diese Sicherheit für die 
Pensionsverpflichtungen und das Planvermögen jeder Art von Unternehmen an-
genommen werden kann.

Ebenfalls problematisch ist das Versäumnis im Rahmen der Neufassung des 
IAS 19 die GuV-Posten, in denen die Aufwendungen eines Pensionsplans zu 
erfassen sind, zwingend vorzuschreiben. Nach wie vor besteht die Option, den 
Gesamtaufwand entweder im operativen oder im Finanzergebnis abzubilden. Das 
Management kann bei Bedarf eines der beiden Ergebnisse (i. d. R. das operative) 
beschönigen, indem es das andere belastet.

Letztlich ist noch kritisch auf die Rolle des Nettoausweises in der Bilanz und 
GuV hinzuweisen: Durch die Saldierung der Posten des Planvermögens und der 
Pensionsverpflichtung in der Bilanz ist für den Adressaten nicht direkt erkennbar, 
welche Ursachen eine Erhöhung oder Verminderung der Nettoposition hat bzw. 
woraus Aufwand oder Ertrag des Pensionsplans in der GuV resultieren. Zur Be-
antwortung dieser Fragen muss zumindest der Anhang zu Rate gezogen werden. 

6.5 Fazit

Durch die Neufassung des IAS 19 wird die Abbildung leistungsorientierter Pensi-
onspläne in der Bilanz und GuV ab 2013 eindeutiger geregelt. In der Bilanz wird 
zwar weiterhin nur ein Saldo aus Planvermögen und Verpflichtung abgebildet. Da 
jedoch die Wahlrechte zur Behandlung versicherungsmathematischer Gewinne/
Verluste und des nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwandes entfallen, sind hierbei 
keine zusätzlichen Korrekturposten mehr zu berücksichtigen. Versicherungsma-
thematische Gewinne und Verluste werden nun konsequent ergebnisneutral im 
„other comprehensive income“ und nachzuverrechnende Dienstzeitaufwendungen 
ergebniswirksam in der GuV erfasst. Die Berechnung der erwarteten Rendite des 
Planvermögens muss nun mit Hilfe des gleichen Zinssatzes erfolgen, welcher auch 
auf die Verpflichtung angewendet wird.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen abschließenden Überblick über die anste-
henden Änderungen im Rahmen von IAS 19, die spätestens nach dem 01.01.2013 
verpflichtend anzuwenden sind:
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Tabelle 6: Überblick über die anstehenden Änderungen im Rahmen von IAS 19

Alte Fassung Neue Fassung
Ermittlung des erwar-
teten Ertrags aus dem 
Planvermögen

Ermittlung der individu-
ellen, erwarteten Rendite 
des Planvermögens

Pauschale Anwendung 
des Rechnungszins der 
Pensionsverpflichtung 
auch auf das Planver-
mögen

Erfassung versiche-
rungsmathem. Ge-
winne/Verluste

Wahlrecht zwischen den 
Alternativen:
1.) �direkte vollständige 

Erfassung in der GuV
2.) �direkte vollständige 

Erfassung im OCI
3.) Korridor-Ansatz

Verpflichtend: direkte Er-
fassung im OCI (= ergeb-
nisneutrale Verrechnung 
mit dem Eigenkapital)

Erfassung des nachzu-
verrechnenden Dienst-
zeitaufwands

Bei Verfallbarkeit der 
Anwartschaft: Verteilung 
der GuV-Erfassung auf 
den Zeitraum bis zur 
Unverfallbarkeit;
Bei Unverfallbarkeit: 
direkte und vollständige 
Erfassung in der GuV

Grundsätzlich direkte 
Erfassung in der GuV

Anhangangaben Zusätzliche Angabepflich-
ten u.a. zu speziellen 
Risiken der leistungsori-
entierten Pensionspläne 
und zu gemeinsamen 
Pensionsplänen mehrerer 
Arbeitgeber

Insgesamt kann auch festgehalten werden, dass sich der Spielraum zur Bilanzpoli-
tik durch die Neuregelung von IAS 19 verringert hat, was v.a. auf die Abschaffung 
der Korridor-Methode zurückzuführen ist. Dennoch bleiben breite Spielräume, 
mit deren Hilfe das Management den Ergebnis- und Bilanzausweis nach seinen 
Vorstellungen gestalten kann. Das größte Problem stellt hierbei die Komplexi-
tät des versicherungsmathematischen Verfahrens dar, das von einer Vielzahl von 
mehr oder weniger objektivierbaren Annahmen abhängt. Zudem nehmen hier un-
sichere zukünftige Entwicklungen maßgeblichen Einfluss auf die Darstellung der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Ferner werden durch den Nettoausweis 
wichtige Informationen über die Entwicklung eines Pensionsplans und dessen 
Planvermögen intransparent. Die Arbeitnehmer haben hier ein berechtigtes Inte-
resse an umfassenden Informationen. Ob zur Klärung diverser kritischer Fragen 
die Informationen im Anhang – auch nach der Novellierung des IAS 19 – aus-
reichen, ist fraglich.
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7	 Zusammenfassung

Die zum Teil durch den demographischen Wandel bedingten zunehmenden Pro-
bleme in der gesetzlichen Alterssicherung führen zu einer steigenden Bedeutung 
von privater Sicherung einerseits und betrieblicher Altersvorsorge andererseits. 
Der gegenwärtige politische Ansatz besteht in der Förderung der privaten Alters-
vorsorge und der Stärkung der betrieblichen Altersversorgung durch Einführung 
eines Anspruchs auf Entgeltumwandlung und deren Förderung. Das Prinzip der 
Freiwilligkeit führt jedoch in diesem Zusammenhang dazu, dass nur ein Teil der 
Beschäftigten von diesem Modell profitiert. Abgesehen davon, dass nicht alle frei-
willig zu ihrer Alterssicherung beitragen, kann sich ein Teil der Beschäftigten eine 
solche zusätzliche Alterssicherung auch nicht leisten (prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse). Darüber hinaus hat die Einführung eines Anspruchs auf Entgeltum-
wandlung und deren Förderung dieser Spielart der betrieblichen Altersversorgung 
zwar Auftrieb gegeben; dies muss aber nicht in allen Fällen zu einer Erhöhung des 
Gesamtvolumens der betrieblichen Altersversorgung führen. In einigen Betrieben 
wurde parallel hierzu die arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung abgebaut. Mög-
licherweise haben einzelne Arbeitgeber im Ausbau der Entgeltumwandlung auch 
die Chance gesehen, ihre Leistungen zurückzufahren.

Ob das gegenwärtige Modell ausreicht, der sich abzeichnenden Altersarmut 
zu begegnen, kann bezweifelt werden.

Im Rahmen dieser Broschüre wurde die arbeitgeberfinanzierte betriebliche 
Altersversorgung thematisiert. Ziel war es, einen Überblick über die arbeitgeber-
finanzierte betriebliche Altersversorgung zu geben sowie ausgewählte Entwick-
lungen, Risiken und Probleme aufzuzeigen.

Neben der Aufgabe, die gesetzliche Rente zu ergänzen, erfüllt die arbeitge-
berfinanzierte betriebliche Altersversorgung aus Sicht der Arbeitgeber auch die 
Funktion der Personalgewinnung und -bindung. Insoweit ist ihre Entwicklung 
auch stark abhängig von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Je größer der 
Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften, desto größer das Interesse der Arbeitgeber, 
eine attraktive Altersversorgung anzubieten.

In der Vergangenheit sind die Belastungen aus der betrieblichen Altersversor-
gung für die Arbeitgeber tendenziell angestiegen. So waren in Folge der gestie-
genen Lebenserwartung Betriebsrenten über einen längeren Zeitraum zu zahlen 
bzw. gebildete Rückstellungen entsprechend zu erhöhen. Durch Veränderungen 
von gesetzlichen Grundlagen wurde diese Tendenz verstärkt. Betroffen hiervon 
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waren insbesondere Leistungszusagen im Durchführungsweg Direktzusage. Die 
Unternehmer reagierten hierauf in vielen Fällen mit der Verlagerung von Risiken 
auf die Arbeitnehmer. Zur Vermeidung der biometrischen Risiken gingen sie von 
Leistungszusagen auf beitragsorientierte Zusagen über. Daneben ergab sich die 
Tendenz, Pensionsverpflichtungen aus der Bilanz auszulagern. Dies geschah meist 
mit dem Ziel, bei Ratingagenturen zu einer besseren Einstufung zu kommen.

In der Folge nahm die Kapitaldeckung der Altersversorgungsverpflichtungen 
zu. Diese Kapitaldeckung kann im Durchführungsweg Direktzusage durch Bil-
dung spezieller Fonds im Unternehmen und/oder durch Abschluss von Rück-
deckungsversicherungen erfolgen. Von vielen Unternehmen erfolgte auch eine 
Auslagerung von Altersversorgungsvermögen im Rahmen eines Treuhandmodells 
(vgl. Abschnitt 3). Soweit beitragsorientierte Zusagen über die mittelbaren Durch-
führungswege erfolgen, liegt eine Kapitaldeckung regelmäßig ohnehin vor. Hier 
wurde mit dem Pensionsfonds ein neuer mittelbarer Durchführungsweg zugelas-
sen, der durch liberalere Vorschriften bei der Mittelanlage eine Chance auf höhere 
Renditen eröffnen soll (vgl. Abschnitt 2.2.4). Im Gegenzug ergeben sich durch die 
freiere Mittelanlage aber auch größere Risiken, wie jüngst die Wirtschafts- und 
Finanzkrise gezeigt hat. 

Die Tendenz zur Kapitaldeckung ist aus Sicht der betroffenen Beschäftigten 
zu begrüßen. Ohne Kapitaldeckung ist die Gefahr, dass Altersversorgungszusagen 
durch den Arbeitgeber nicht bedient werden können und/oder später ganz oder 
teilweise zurückgenommen werden müssen, deutlich höher. Ein solcher Eingriff 
durch den Arbeitgeber gehört zu den Risiken, denen Beschäftigte mit einer Ver-
sorgungszusage unterliegen. Er kann zwar nach der Rechtsprechung des BAG 
nur unter eingeschränkten Voraussetzungen erfolgen (vgl. Abschnitt 4.3.2), die 
rechtliche Hürde für einen solchen Eingriff ist aber relativ niedrig.

Soweit die Arbeitgeber von Leistungszusagen auf beitragsorientierte Zusagen 
übergegangen sind, tragen die Beschäftigten auch das Risiko einer schlechten 
Mittelanlage. Dieses Risiko hat sich in Zeiten von turbulenten Entwicklungen auf 
den Kapitalmärkten und zunehmender Staatsverschuldung erheblich vergrößert.

Das Risiko einer Insolvenz des Arbeitgebers wurde durch das Betriebsrenten-
gesetz und die Pflichtversicherung beim Pensionssicherungsverein weitgehend 
aufgefangen. Hiervon profitiert eine zunehmende Anzahl von Betriebsrentnern 
und -anwärtern. Die Entscheidung für diese Pflichtversicherung hat sich deshalb 
als notwendig und richtig erwiesen. Allerdings sind durch die zahlreichen Scha-
densfälle auch die Beitragszahlungen für die Versicherung spürbar angestiegen. 



97

Für manche Unternehmen spielt bei der Wahl des Durchführungsweges inzwi-
schen die Höhe der an den PSV zu leistenden Beiträge eine Rolle.

Altersversorgungszusagen sind oft auch in Umbruchsituationen und im Falle 
von Unternehmensumstrukturierungen bedroht. Hierbei kann es beispielsweise 
zu einer Veränderung von Unternehmenszielsetzungen und Einstellungen zur be-
trieblichen Altersversorgung kommen, die sogar mit einem Zugriff auf das für die 
betriebliche Altersversorgung vorgesehene Kapital verbunden sein können. Eine 
Folge kann auch die Veränderung der Zusage sein (vgl. Abschnitt 4.4). 

Heutige Erwerbsbiographien sind gegenüber früher durch häufigere Arbeitge-
berwechsel gekennzeichnet. Dies wirft die Frage nach dem Schicksal von Alters-
versorgungszusagen bei einem Übergang vom alten zum neuen Arbeitgeber auf 
(Portabilität). Hierfür bieten die einzelnen Durchführungswege unterschiedliche 
Voraussetzungen (vgl. Abschnitt 2.3). Ein problemloser Übergang ist immer noch 
eher die Ausnahme als die Regel.

Die bilanzielle Behandlung der Altersversorgungsverpflichtungen ist durch das 
BilMoG neu geregelt worden (vgl. Abschnitt 5). Tendenziell ergibt sich hieraus 
eine zeitlich frühere Rückstellungsbildung. Die Bilanzierung von Pensionsver-
pflichtungen ist durch das BilMoG noch anspruchsvoller geworden. Die zukünf-
tig jährlich zu treffenden Annahmen über die zukünftige Lohn-, Gehalts- und 
Rentenentwicklung erhöhen den Aufwand und eröffnen neue Spielräume für Bi-
lanzpolitik. Ob diese Veränderungen und der Mehraufwand durch einen besseren 
Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gerechtfertigt sind, kann 
bezweifelt werden.

Durch die Neufassung des IAS 19 wird die Abbildung leistungsorientierter 
Pensionspläne in der Bilanz und GuV ab 2013 eindeutiger geregelt, da die Wahl-
rechte zur Behandlung versicherungsmathematischer Gewinne/Verluste und des 
nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwandes entfallen. Dadurch hat sich auch der 
bilanzpolitische Spielraum verringert. Dennoch bleiben weiterhin breite Spiel-
räume, mit deren Hilfe das Management den Ergebnis- und Bilanzausweis nach 
seinen Vorstellungen gestalten kann. Das größte Problem stellt hierbei die Kom-
plexität des versicherungsmathematischen Verfahrens dar, das von einer Vielzahl 
von mehr oder weniger objektivierbaren Annahmen abhängt. Zudem nehmen hier 
unsichere zukünftige Entwicklungen maßgeblichen Einfluss auf die Darstellung 
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Ferner werden durch den Netto-
ausweis wichtige Informationen über die Entwicklung eines Pensionsplans und 
dessen Planvermögen intransparent. 
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136

Zunehmend geringere Leistungen in der gesetzlichen  
Rentenversicherung führen zu einer steigenden Bedeu-
tung der betrieblichen Altersversorgung. Im vorliegenden 
Beitrag sind aktuelle Entwicklungen sowie Risiken und 
Probleme der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Alters-
versorgung dargestellt. Nach einer knappen Einführung 
zu den Durchführungswegen der betrieblichen Altersver-
sorgung ist der Trend zu beitragsorientierten Zusagen und 
zur Kapitaldeckung beschrieben. Die Funktionsweise der 
von vielen Unternehmen neuerdings genutzten Contractual 
Trust Arrangements (CTA) wird erläutert.

Einen großen Teil nimmt die Auseinandersetzung mit 
ausgewählten für die Beschäftigten bestehenden Risiken 
ein, die sich z.B. bei Veränderungen der Altersversorgungs-
zusage, bei einem Betriebsübergang oder im Falle einer 
Unternehmensinsolvenz ergeben.

Größere Veränderungen gab es auch bei der Bilan- 
zierung von Versorgungsverpflichtungen. Hier werden  
die Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setzes dargestellt sowie die Veränderungen nach IFRS, 
die ab 2013 für Unternehmen, die nach IFRS bilanzieren, 
zwingend anzuwenden sind.
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